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1. Anlass und Zielsetzung

Der „Hamburger Landesaktionsplan zur Umset-
zung der UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen“ vom 18. Dezember 
2012 (Drucksache 20/6337) hat zum Ziel, über die 
von der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) 
geplanten Maßnahmen auf dem Weg zu einer 
Inklusionsmetropole zu berichten. 

Der Senat hat die Bürgerschaft mit Bericht vom 
6. Januar 2015 (Drucksache 20/14150) und 
26. März 2019 (Drucksache 21/16645) jeweils über 
Erreichtes und über die geplante Weiterentwick-
lung des Landesaktionsplans unterrichtet. Der 
Landesaktionsplan ist das Ergebnis einer ressort-
übergreifenden, gesamtstädtischen Zusammen-
arbeit aller Senatsämter und Fachbehörden. Die 
Verantwortung für die jeweiligen Maßnahmen zur 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
liegt für ihren Zuständigkeitsbereich bei jeder 
 Behörde selbst.

Als Fokus-Aktionsplan beschreibt der Landes-
aktionsplan zu ausgewählten Handlungsfeldern 

konkrete Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention. Mit der vorliegenden, 
dritten Weiterentwicklung wurden die Handlungs-
felder des Landesaktionsplans überarbeitet und 
orientieren sich nun stärker an den Lebenswelten 
der Menschen mit Behinderungen. Dabei sind 
 wesentliche Erkenntnisse aus dem breit angeleg-
ten und in 2021/2022 durchgeführten Beteiligungs-
verfahren „Mit uns! Inklusion gestalten.“ sowie 
 Ergebnisse der Staatenprüfung Deutschlands vor 
dem UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen eingeflossen.

2. Ausgangslage und wesentliche Inhalte des 
 Berichts

Seit 2009 ist die UN-Behindertenrechtskonvention 
geltendes Recht in Deutschland. Alle Bestimmun-
gen der UN-Behindertenrechtskonvention haben 
den Rang gesetzlicher Bestimmungen und müs-
sen als Querschnittsaufgabe von allen staatlichen 
Stellen umgesetzt werden. 

Der Landesaktionsplan gliedert sich in drei Ab-
schnitte. 
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Zu Anfang (Kapitel 1) wird Hamburgs Weg zu einer 
Inklusionsmetropole dargestellt. Außerdem wer-
den Hintergründe zur UN-Behindertenrechtskon-
vention und zu dem umfangreichen Beteiligungs-
verfahren „Mit uns! Inklusion gestalten“ erläutert.

Der Hauptteil (Kapitel 2) beschreibt die einzelnen 
Handlungsfelder und Maßnahmen des Landes-
aktionsplans 2023. Jedes Handlungsfeld wird 
 zunächst generell erläutert, bevor die konkreten 
Einzelmaßnahmen in einem standardisierten For-
mat vorgestellt werden. 

Im Handlungsfeld „Inklusion als gesamtstädtische 
Aufgabe“ (2.1) wird die Bedeutung einer gesamt-
heitlichen Herangehensweise der Stadt beim 
Thema Inklusion hervorgehoben. In diesem Hand-
lungsfeld verpflichtet sich die FHH unter anderem 
dazu, die Themen UN-Behindertenrechtskonven-
tion, Barrierefreiheit und die Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen systematisch in die 
Aus- und Fortbildungen der Hamburger Verwal-
tung zu integrieren. Eine weitere bedeutsame 
Maßnahme ist die beabsichtigte Stärkung des 
Kompetenzzentrums für ein barrierefreies Ham-
burg, das Hamburger Behörden, Vereine und Ins-
titutionen zum Abbau von Barrieren berät. Zu-
kunftsweisend ist das Projekt „Gemeinsam digital 
barrierefrei“ der Senatskanzlei, welches die digi-
tale Barrierefreiheit in allen Hamburger Behörden 
und Landesbetrieben vorantreiben soll. 

Anschließend wird im Handlungsfeld „Bildung von 
Anfang an“ (2.2) auf die wesentlichen Maßnahmen 
eingegangen, mit denen die FHH die Inklusion von 
Kindern und Jugendlichen mit Behinderung erfolg-
reich gestalten möchte. Unter anderem soll die 
Barrierefreiheit im Schulneubau und bei Sanie-
rungsmaßnahmen konsequent umgesetzt werden. 
Ein weiterer Fokus wird auf die Gestaltung der 
Übergänge gelegt, insbesondere von der Schule 
zum Beruf – z.B. durch eine barrierearme Unter-
richtsgestaltung in der beruflichen Bildung oder 
eine inklusivere Neuausrichtung der Hamburger 
Jugendberufsagentur. 

Die FHH bekennt sich im Handlungsfeld „Bauen 
und Wohnen“ (2.3) zu dem Ziel, mehr barrierefreie 
Gebäude und Wohnungen zu schaffen. Im Rah-
men der diesjährigen Staatenprüfung Deutsch-
lands hat der UN-Ausschuss für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen gefordert, dass die 
gesetzlichen Anforderungen an barrierefreie Woh-
nungen deutlich verschärft werden und der Bau 
neuer, nicht barrierefreier Wohnungen nur noch in 
eng definierten Ausnahmefällen zulässig sein darf. 
Hieraufhin werden die Hamburgische Bauordnung 
und die IFB-Förderrichtlinien unter Berücksichti-

gung des Gebots der Angemessenheit aus der 
UN-BRK geprüft und gegebenenfalls geändert. 

Im Handlungsfeld „Durch die Stadt ohne Barrie-
ren“ (2.4) liegt ein Schwerpunkt auf barrierefreiem 
Verkehr. Als Maßnahmen sind insbesondere die 
geplante Barrierefreiheit von Fahrgastinformatio-
nen und der barrierefreie Ausbau von U- und S-
Bahnhaltestellen hervorzuheben. 

Das Handlungsfeld „Arbeit und Beschäftigung“ 
(2.5) hat zum Ziel, die Beschäftigungsquote von 
Menschen mit Behinderungen deutlich zu erhö-
hen. Dafür ist geplant das Beratungsangebot für 
Menschen mit Behinderungen zu verbessern und 
sowohl die Werkstätten als auch das Budget für 
Arbeit im Sinne der Menschen mit Behinderungen 
weiterzuentwickeln. Die FHH will als Arbeitsgebe-
rin mit einem positiven Beispiel vorangehen und 
vermehrt Menschen mit Behinderungen im Budget 
für Arbeit einstellen. 

Der Fokus des Handlungsfeldes „Schutz und 
 Unterstützung erfahren“ (2.6) liegt darauf, den 
 Katastrophenschutz, den barrierefreien Zugang 
zur Justiz und den Schutz von Geflüchteten mit 
Behinderungen deutlich zu verbessern. 

Das Handlungsfeld „Selbstbestimmte Freizeit“ 
(2.7) beschäftigt sich damit, wie Menschen mit Be-
hinderungen gleichberechtigt an allen Freizeit-
aktivitäten teilhaben und wie Sportangebote und 
-ereignisse inklusiv und barrierefrei gestaltet wer-
den können. Auch Kultur soll künftig für alle Men-
schen erlebbar sein, weshalb inklusive Kulturpro-
jekte noch stärker unterstützt werden sollen. Da 
Inklusion schon im Kindesalter beginnt, wird auch 
die Barrierefreiheit von Spielplätzen verbessert.

Das Handlungsfeld „Gesundheit und Pflege“ (2.8) 
nimmt sich unter anderem der ausdrücklichen Kri-
tik des UN-Ausschuss für die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen am deutschen Gesund-
heitssystem an. Deshalb wird die Barrierefreiheit 
im Gesundheitssystem eines der Themen sein, 
dem sich die FHH inklusionspolitisch verstärkt 
widmen wird. 

Das letzte Handlungsfeld „Evaluation und Control-
ling“ (2.9) geht auf die künftige Evaluation und ge-
plante Digitalisierung des Hamburger Landes-
aktionsplans ein. 

Am Ende (Kapitel 3) steht ein kurzer Ausblick auf 
die zukünftige Weiterentwicklung des Landes-
aktionsplans. Die Weiterentwicklung soll künftig in 
digitaler Form und in kürzeren Abständen erfol-
gen, verbunden mit einem Monitoring der be-
schriebenen Maßnahmen.



3

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. Wahlperiode Drucksache 22/14005

3. Fazit und Ausblick

Neben vielen guten Ergebnissen, die in der Ver-
gangenheit bereits erzielt wurden, sind noch stär-
kere Bemühungen erforderlich, um den Anforde-
rungen der UN-Behindertenrechtskonvention ge-
recht zu werden. So hat der UN-Ausschuss für die
Rechte von Menschen mit Behinderungen im Rah-
men der Staatenprüfung im September 2023 zum
zweiten Mal nach 2015 zum Stand der Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutsch-
land Stellung genommen.

Handlungsbedarf sieht der UN-Ausschuss ins-
besondere beim Abbau von Sondereinrichtungen
in den Bereichen Wohnen, Bildung und Arbeit. Au-
ßerdem hat der UN-Ausschuss deutlich gemacht,
dass Barrierefreiheit in allen Bereichen – insbe-
sondere im Gesundheitssektor, Wohnungsbau
und Verkehr – selbstverständlich werden muss.

Diese Bewertung deckt sich weitgehend mit der
Auswertung des Hamburger Beteiligungsverfah-
rens „Mit uns! Inklusion gestalten.“ Die Barriere-
freiheit müsse in allen Bereichen – vor allem aber
in den Bereichen Gesundheit, Wohnen, Verkehr
und barrierearmer Kommunikation – stärker in den
Fokus rücken. Außerdem wurde ein stärkeres Be-
wusstsein aller staatlichen Stellen dafür gefordert,
dass alle Fachbehörden, Senatsämter und Bezirke
für Inklusion zuständig sind. Ein Anliegen der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer des Beteiligungs-
verfahrens war, dass alle Verwaltungsmitarbeite-
rinnen und -mitarbeiter zu den Themen Rechte
von Menschen mit Behinderungen und Barriere-
freiheit geschult werden sollten.

Hamburgs Weg zu einer Inklusionsmetropole ist
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, deren Um-

setzung in Hamburg seit 2012 stetig vorangetrie-
ben wird. Entsprechend handelt es sich beim Lan-
desaktionsplan um die Dokumentation eines dyna-
mischen Verbesserungsprozesses. Der Senat wird 
weiterhin regelmäßig über die erreichten Verände-
rungen und geplanten Maßnahmen berichten. In 
Zukunft soll der Landesaktionsplan darüber  hinaus 
digital erlebbar werden. Ziel ist es, ein barriere-
freies, digitales und dynamisches Produkt zu ent-
wickeln, welches sowohl die Nutzung von Interes-
sierten als auch die Bearbeitung durch die beteilig-
ten Stellen ermöglicht. 

4. Auswirkungen auf den Haushalt und die Ver-
mögenslage

Der Landesaktionsplan selbst berichtet über den
Stand der Umsetzung des Übereinkommens sowie
dessen Weiterentwicklung und löst keine unmittel-
baren Kosten aus. Die dargestellten Maßnahmen
werden im Rahmen der vorhandenen Ermächti-
gungen aus den in den jeweiligen Einzelplänen
veranschlagten Haushaltsmitteln erbracht. Die
weitere Umsetzung dieser und gegebenenfalls
neuer Maßnahmen erfolgt im Rahmen der fachpo-
litischen Prioritätensetzungen und der zur Verfü-
gung stehenden Ermächtigungen der Folgejahre.

5. Petitum

Der Senat beantragt,

– die Bürgerschaft möge den anliegenden Be-
richt des Senats zum Stand der Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention und zur Wei-
terentwicklung des Landesaktionsplans zur
Kenntnis nehmen.

Gestaltung und Layout: Lütcke & Wulff, Rondenbarg 8, 22525 Hamburg, Tel. (0 40) 23 51 29-0
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Anlage 

Stand: 27.12.2023 

Bericht des Senats zum Stand der Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention und zur 
Weiterentwicklung des Landesaktionsplans 2023

Hamburg auf dem Weg zu einer Inklusionsmetropole 
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1. Hamburg auf dem Weg zu einer Inklusionsmetropole

1.1 Inklusion geht uns alle an 
Im Jahr 2012 wurde der erste Hamburger Landesaktionsplan zur Umsetzung des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen (UN-Behindertenrechtskonvention) beschlossen. Hamburg hat sich damit 
auf den Weg gemacht, zur Inklusionsmetropole zu werden. Inklusion bedeutet gleich-
berechtigte und barrierefreie Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in allen Fel-
dern des gesellschaftlichen und beruflichen Lebens. Dieser Weg ist kein kurzer Sprint, 
sondern eine Mischung aus Marathon und Hindernislauf. Umso wichtiger ist es, das 
Ziel stets im Blick zu behalten und die Maßnahmen des Landesaktionsplans regelmä-
ßig zu erweitern und fortzuschreiben. 

Den Weg dorthin weist die UN-Behindertenrechtskonvention. Die Konvention blickt auf 
die Welt aus der Perspektive der Menschen mit Behinderungen. Diese Perspektive 
braucht es, damit unsere Stadt für alle nutzbar und lebenswert wird. Denn was konkret 
verändert werden muss, wissen Menschen mit Behinderungen als Expertinnen und 
Experten in eigener Sache am besten.  

Deshalb ist ein zentraler Grundsatz der UN-Behindertenrechtskonvention: 

„Nichts ohne uns über uns.“ 
Das bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen aktiv beteiligt werden müssen, 
wenn es um sie geht. Darum hat die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) in 2021 
und 2022 ein umfangreiches Beteiligungsverfahren durchgeführt und gefragt: „Was 
müssen wir verändern, um die Inklusion in unserer Stadt voranzutreiben?“. Alle Ham-
burgerinnen und Hamburger mit Behinderungen wurden aufgerufen, ihre Ideen und 
Vorschläge einzubringen. Viele sind dem Aufruf gefolgt: Mehr als 1.800 Vorschläge 
wurden eingereicht und von den Behörden geprüft. Sie bilden die Grundlage der Maß-
nahmen dieses Landesaktionsplans. 

Das Beteiligungsverfahren hat gezeigt, dass sich in Hamburg noch vieles ändern 
muss, bis ernsthaft von einer Inklusionsmetropole gesprochen werden kann. Men-
schen mit Behinderungen stoßen weiterhin auf schwer oder unüberwindbare Hürden, 
zum Beispiel bei der Arbeit, in Arztpraxen oder sogar in der eigenen Wohnung.  

Menschen mit Behinderungen sind deutlich häufiger arbeitslos als Menschen ohne 
Behinderungen. Dabei ist Arbeit eine der wichtigsten Formen der Teilhabe an unserer 
Gesellschaft. Deshalb setzt sich die FHH dafür ein, dass Menschen mit Behinderungen 
bei der Suche nach einem passenden Arbeitsplatz besser begleitet werden und die 
Unterstützung erhalten, die sie brauchen. 

Viele Arztpraxen sind nicht barrierefrei, wodurch beispielsweise Rollstuhlfahrerinnen 
und -fahrer in ihrer Wahl der für sie bestmöglichen Gesundheitsversorgung beschränkt 
werden. Und es gibt noch viele Wohnungen in Hamburg, die nicht barrierefrei sind und 
in denen Menschen mit Behinderungen nicht selbstbestimmt leben können.  

Inklusion ist also ein Querschnittsthema. Darum sollten in jeder Behörde, in jedem Be-
zirksamt und in jeder Schule die Belange von Menschen mit Behinderungen von An-
fang an mitgedacht werden.  

Aber selbst das reicht noch nicht, denn: Inklusion geht uns alle an! 
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Damit jeder Mensch in dieser Stadt das Gefühl hat dazuzugehören, müssen nicht nur 
faktische und sichtbare Hürden soweit wie möglich abgebaut werden, sondern auch 
die unsichtbaren Barrieren in den Köpfen und Herzen der Menschen. Menschen mit 
Behinderungen äußern immer wieder das Gefühl und das Erleben, nicht selbstver-
ständlicher Teil der Gesellschaft zu sein. Diese gesellschaftliche Trennung zu über-
winden – in der Schule, bei der Arbeit, in der Freizeit – ist ein wichtiger Meilenstein auf 
dem Weg zur inklusiven Gesellschaft. Es sollte normal sein, verschieden zu sein 

Das Ziel, Inklusionsmetropole zu werden, erreichen wir nur, wenn wir uns alle gemein-
sam auf den Weg machen.  

1.2 Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken 
Der Senat hat neben dem vorliegenden Landesaktionsplan (mit den zentralen The-
menfeldern „Teilhabe“ und „Inklusion“) weitere Handlungsstrategien verabschiedet. 
Diese greifen ineinander, um Hamburgs Vielfalt zu gewährleisten und den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt zu stärken (Abbildung 1). 

Abbildung 1 Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts 

Zu den wesentlichen Strategien und Landesprogrammen gehören: 

• das Landesprogramm zur Prävention und Bekämpfung von Rechtsextremis-
mus „Hamburg – Stadt mit Courage“ (Drs. 21/18643),

• die Antidiskriminierungsstrategie (Drucksache 20/12555),

• Eckpunkte und Prozess zur Fortschreibung der Antidiskriminierungsstrategie
des Senats der FHH (Drs. 22/11417),

• das Integrationskonzept „Wir in Hamburg! Teilhabe, Interkulturelle Öffnung
und Zusammenhalt“ (Drs. 21/10281),

• die „Hamburger Engagementstrategie“ (Drs. 21/19311),
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• das Senatskonzept zur Vorbeugung und Bekämpfung von religiös motiviertem
Extremismus und anti-muslimischer Diskriminierung (Drs. 20/13460) das
Gleichstellungspolitische Rahmenprogramm „Zusammen für mehr Gleichstel-
lung in Hamburg“ (Drs. 21/11341),

• der Aktionsplan für Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt „Ham-
burg l(i)ebt vielfältig“ (Drs. 22/11506),

• das Demografie-Konzept „Hamburg 2030: Mehr. Älter. Vielfältiger“ (Drs.
21/15695),

Weitere Bausteine zu den Themen Anti-Schwarzen-Rassismus, Dekolonisierung, Be-
kämpfung des Antiziganismus, zur Bekämpfung und Prävention von Antisemitismus 
sowie ein Aktionsplan Age-friendly City sind in Arbeit. Der Hamburger Landesaktions-
plan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ergänzt diese Strategien 
und Landesprogramme durch den besonderen Fokus auf Menschen mit Behinderun-
gen. Aber auch andere Gruppen – beispielsweise ältere Menschen oder Familien mit 
Kindern – profitieren von den Maßnahmen dieses Landesaktionsplans. 

1.3 Hintergrund zur UN-Behindertenrechtskonvention 

Was ist die UN-Behindertenrechtskonvention? 
Die UN-Behindertenrechtskonvention wurde im Jahr 2006 von den Vereinten Nationen 
verabschiedet. Das Ziel der Konvention ist, dass Menschen mit Behinderungen nicht 
länger benachteiligt, sondern als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft anerkannt 
werden. Wichtig zu wissen: Die UN-Behindertenrechtskonvention führt keine neuen 
Menschenrechte ein. Vielmehr regelt die Konvention die herkömmlichen Menschen-
rechte – zum Beispiel das Recht auf Leben, das Recht auf Zugänglichkeit, das Recht 
auf Bildung, das Recht auf Gesundheit – aus der Perspektive von Menschen mit Be-
hinderungen. 

Eine große Errungenschaft der UN-Behindertenrechtskonvention ist die Einführung ei-
nes modernen Behinderungsbegriffs: Demnach sind Menschen mit einer Beeinträchti-
gung nicht zwangsläufig behindert. Sie werden vielmehr dadurch behindert, dass sie 
in ihrer Umgebung auf Barrieren stoßen, die sie – aufgrund ihrer Beeinträchtigung – 
nicht überwinden können. Diese Barrieren verhindern, dass Menschen mit Beeinträch-
tigungen vollumfänglich am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Darum ist Bar-
rierefreiheit in allen Lebensbereichen ein Kernziel der UN-Behindertenrechtskonven-
tion. 

Seit dem 26. März 2009 ist die UN-Behindertenrechtskonvention geltendes Recht in 
Deutschland. Alle Bestimmungen der UN-Behindertenrechtskonvention haben den 
Rang eines Bundesgesetzes und müssen von allen staatlichen Stellen umgesetzt wer-
den. Menschen mit Behinderungen sind also keine Bittsteller, sondern sie können sich 
auf Rechtsnormen stützen – in allen Lebensbereichen. 
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Staatenprüfung 2023 
Die UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet alle Staaten, die dieses Abkommen 
ratifiziert haben, die einzelnen Regelungen der Konvention auch umzusetzen. Darüber 
wacht der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. 

Jeder Vertragsstaat muss dem UN-Ausschuss regelmäßig einen umfassenden Bericht 
über seine Inklusionsmaßnahmen und den Fortschritt bei der Umsetzung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention vorlegen. Der UN-Ausschuss prüft den Bericht und gibt 
Empfehlungen ab, wie die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in dem 
jeweiligen Land noch verbessert werden kann. 

Im Rahmen der sogenannten Staatenprüfung hat der UN-Ausschuss im September 
2023 zum zweiten Mal nach 2015 zum Stand der Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention in Deutschland Stellung genommen. Handlungsbedarf sieht der UN-
Ausschuss insbesondere beim Abbau von Sondereinrichtungen in den Bereichen 
Wohnen, Bildung und Arbeit. Außerdem hat der UN-Ausschuss deutlich gemacht, dass 
Barrierefreiheit in allen Bereichen – insbesondere im Gesundheitssektor, Wohnungs-
bau und Verkehr – selbstverständlich werden muss. 

Die Erkenntnisse aus der Staatenprüfung sind wichtige Leitlinien nicht nur für die deut-
sche, sondern auch für die Hamburger Inklusionspolitik. Deshalb sind sie in die aktu-
elle Weiterentwicklung des Hamburger Landesaktionsplans eingeflossen. 

1.4 Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Hamburg 
Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist von großer gesellschaftlicher 
Relevanz, nicht nur für die fast 250.000 Hamburgerinnen und Hamburger mit Behin-
derung. Seit 2012 stellt der Hamburger Landesaktionsplan ein zentrales Instrument 
des Senats dar, um die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in allen Po-
litikfeldern voranzutreiben. Der Aktionsplan gibt jeweils eine Momentaufnahme zum 
Zeitpunkt der Weiterentwicklung über bisher Erreichtes und weitere Planungen wieder. 
Die darin beschriebenen Maßnahmen sind nicht als abschließend zu verstehen. Die 
Umsetzung ist ein dynamischer Prozess, weshalb die Inhalte und Maßnahmen des 
Landesaktionsplans stetig weiterentwickelt werden. Der Landesaktionsplan von 2012 
wird jetzt zum dritten Mal (nach 2015 und 2019) weiterentwickelt.  

Trotz Einschränkungen durch die Covid19-Pandemie konnten bis auf wenige Ausnah-
men alle zentralen Maßnahmen aus der letzten Weiterentwicklung 2019 erfolgreich 
umgesetzt werden. Die Förderung der Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Men-
schen e.V. (LAG) wurde erhöht und ihre Tätigkeit als Interessenvertretung für Men-
schen mit Behinderung gestärkt.  

Es wurde das Behindertengleichstellungsgesetz (HmbBGG) eingeführt, das wesentli-
che Forderungen aus der UN-Behindertenrechtskonvention aufgreift und gesetzlich 
verankert – beispielsweise den barrierefreien Ausbau von öffentlichen Gebäuden mit 
Publikumsverkehr, für den eine feste Berichtspflicht direkt in das Gesetz geschrieben 
wurde. Es wurde flankierend ein „Kompetenzzentrum für ein barrierefreies Hamburg“ 
geschaffen, das direkt an der Erfüllung dieser Berichtspflicht und der Beratung der 
wesentlichen Akteure mitgewirkt hat. 

Aber auch andere Projekte wie „CatchUp – Psychologische Unterstützung“ und „PiCo 
(Personenindividuelles Coaching für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen)“ 

11



wurden erfolgreich umgesetzt und in den Regelbetrieb übernommen. Eine Übersicht 
der Maßnahmen aus der letzten Weiterentwicklung 2019 ist in der Anlage Maßnah-
menverzeichnis 2019 tabellarisch und mit dem aktuellen Umsetzungstand dargestellt. 

Bislang waren neben grundsätzlichen Maßnahmen auch zahlreiche eher kleine sowie 
fortlaufende Maßnahmen Bestandteil des Landesaktionsplans. Für die Zukunft ist ein 
stärkerer Fokus auf die Wirksamkeit und Reichweite der Maßnahmen vorgesehen. 
Fortlaufende Maßnahmen oder Folgemaßnahmen zu abgeschlossenen Maßnahmen 
werden daher nur noch aufgenommen, wenn eine Ausweitung oder grundlegende in-
haltliche Weiterentwicklung geplant sind.  

Eine wichtige Verpflichtung aus der UN-Behindertenrechtskonvention ist, dass die Zi-
vilgesellschaft aktiv in die politischen Konzepte zur Umsetzung der Konvention einbe-
zogen wird. Dies gilt getreu dem Leitgedanken „Nichts ohne uns über uns“ vor allem 
für Organisationen von Menschen mit Behinderungen. Hierzu bekennt sich auch der 
Hamburgische Koalitionsvertrag. Deshalb wurde der Landesaktionsplan zur Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskonvention diesmal im Wege des mehrstufigen Betei-
ligungsverfahrens „Mit uns! Inklusion gestalten.“ weiterentwickelt.  

Beteiligungsverfahren „Mit uns! Inklusion gestalten.“ 
Im Rahmen des 2021 und 2022 durchgeführten Beteiligungsverfahrens „Mit uns! In-
klusion gestalten.“ wurden Ideen und Vorschläge für den neuen Hamburger Landes-
aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention gesammelt.  

Die FHH wollte beispielsweise von den Bürgerinnen und Bürgern wissen: 

• Was müssen wir in Hamburg verändern, damit Menschen mit Behinderungen
überall die gleichen Chancen haben – zum Beispiel in der Schule oder auf der
Arbeit?

• Was sollen wir an unserem Gesundheitssystem verbessern?

• Wie können wir unsere Stadt so gestalten, dass jeder überall dabei sein kann –
egal, ob im Wohnviertel, beim Sport oder im Kino?

Alle Hamburgerinnen und Hamburger konnten sich über mehrere Wege beteiligen: 

Interviews 
Zu Beginn des Beteiligungsverfahrens „Mit uns! Inklusion gestalten." wurden ausführ-
liche Interviews mit Expertinnen und Experten geführt, z.B. mit der Senatskoordination 
für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen sowie mit Interessensvertre-
tungen wie der LAG, dem Leben mit Behinderung Hamburg Elternverein e.V., der Om-
budsstelle Inklusive Bildung oder dem Deutschen Institut für Menschenrechte e.V.  

Diese Expertinnen und Experten wurden unter anderem gefragt, wie die Weiterent-
wicklung des Landesaktionsplans künftig besser werden kann, sowohl bezogen auf 
die Inhalte des Landesaktionsplans als auch auf die stärkere Beteiligung von Men-
schen mit Behinderungen.  
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Auftaktveranstaltung 
Mehr als 400 interessierte Hamburgerinnen und Hamburger haben sich an der digita-
len Auftaktveranstaltung im März 2021 beteiligt. Nach einer gemeinsamen Begrüßung 
und Vorstellung des Beteiligungsverfahrens wurde in Inklusionsforen über fünf 
Schwerpunktthemen diskutiert:   

• Bildung

• Arbeit und Beschäftigung

• Wohnen, Stadtentwicklung und Mobilität

• Gesundheit und Pflege

• Gesellschaft, Kultur und selbstbestimmtes Leben

Die Auswahl der Themen erfolgte in Abstimmung mit der LAG. Die Auftaktveranstal-
tung (inklusive der fünf Inklusionsforen) wurde in Deutsche Gebärdensprache und 
Leichte Sprache übersetzt, außerdem wurden alle Beiträge untertitelt.  

Auf Wunsch hat die Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration 
(Sozialbehörde) den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorab ein Paket mit Unterla-
gen in Leichter Sprache (Text der UN-Behindertenrechtskonvention, Informationen 
zum Beteiligungsverfahren, Programm der Auftaktveranstaltung) zur Vorbereitung 
übersandt. 

Online-Umfrage 
Von März bis Mai 2021 wurde eine Online-Umfrage durchgeführt, die sich an alle Ham-
burgerinnen und Hamburger mit Behinderungen richtete. Im Sinne der Barrierefreiheit 
konnten Personen neben einer Version in Alltagssprache zusätzlich zwischen Versio-
nen in leichter Sprache bzw. Deutscher Gebärdensprache wählen.  

Ziel der Umfrage war, Menschen mit Behinderungen in Hamburg eine einfache Mög-
lichkeit zu geben, der Verwaltung von ihren Erfahrungen zu berichten. Neben einer 
Vielzahl von standardisierten Fragen konnten Teilnehmende an ausgewählten Stellen 
zusätzlich Erlebnisse, Probleme und Änderungswünsche in eigenen Worten äußern.  

Insgesamt wurde die Online-Umfrage über 4.000 Mal aufgerufen. Die Durchführung 
und Auswertung der Online-Umfrage übernahm das Projektbüro Angewandte Sozial-
forschung der Universität Hamburg im Auftrag der Sozialbehörde.  

Arbeitsgruppen 
In fünf Arbeitsgruppen zu den Schwerpunktthemen der Auftaktveranstaltung wurden 
gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen Maßnahmen 
und Konzepte für den Landesaktionsplan erarbeitet. Auch die Arbeitsgruppen wurden 
so barrierefrei wie möglich gestaltet, unter anderem mit Übersetzungen in Deutsche 
Gebärdensprache und Leichte Sprache sowie Untertitelungen. Die Arbeitsgruppen 
wurden jeweils von der bzw. dem fachlich verantwortlichen Staatsrätin oder Staatsrat 
sowie einem Mitglied der Selbstvertretung geleitet.   
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Online-Formular für Einreichung von Maßnahmenvorschlägen 
Für die Dauer des Beteiligungsverfahrens wurde auf der Homepage www.ham-
burg.de/mit-uns ein Online-Formular (sowohl in Alltagssprache als auch in Leichter 
Sprache) zur Verfügung gestellt, über das alle interessierten Hamburgerinnen und 
Hamburger konkrete Maßnahmenvorschläge für den Hamburger Landesaktionsplan 
einreichen konnten. Organisationen von Menschen mit Behinderungen wurden eben-
falls gezielt aufgerufen, Maßnahmenvorschläge einzureichen. Auf diesem Weg haben 
die Hamburger Verwaltung mehr als 1.200 Ideen und Vorschläge erreicht.  

Aufsuchen von Projekten 
Um entsprechenden Forderungen der Selbstvertretungsverbände und dem eigens ge-
setzten Anspruch der Einbeziehung von vulnerablen Gruppen gerecht zu werden, wur-
den im Rahmen des Beteiligungsverfahrens auch aufsuchende Formate durchgeführt. 
Damit sollte das wichtige Ziel erreicht werden, auch die Menschen mit Behinderungen 
zu berücksichtigen, die einem besonders hohen Risiko ausgesetzt sind, benachteiligt 
bzw. marginalisiert zu werden. Hierzu zählen Menschen mit Behinderungen, deren Le-
benssituation zusätzlich erschwert wird (insbesondere durch Armut, Wohnungslosig-
keit, Mehrfachbehinderungen, Migrationshintergrund).  

Aufgrund der Corona-Pandemie fanden diese aufsuchenden Formate nachgelagert im 
Jahr 2022 statt. So hat sich der Politikkurs von Leben mit Behinderung Hamburg El-
ternverein e.V. in mehreren Treffen mit der UN-Behindertenrechtskonvention befasst 
und entsprechend der thematischen Schwerpunktsetzung der Arbeitsgruppen weitere 
Maßnahmenvorschläge erarbeitet und diese der Sozialbehörde übergeben. 
Die Lawaetz-Stiftung hat mit der Selbsthilfegruppe des Projektes ZuFlucht der Lebens-
hilfe Landesverband Hamburg e.V. einen Workshop durchgeführt und dort Vorschläge 
von geflüchteten Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen gesammelt. 
Schließlich hat die Sozialbehörde eine Befragung von wohnungslosen Frauen mit see-
lischen Behinderungen über ein Containerprojekt des Caritasverbands für das Erzbis-
tum Hamburg e.V. (Caritas) durchgeführt und wohnungslose Menschen mit Behinde-
rungen durch die Kontaktvermittlung beim Hamburger Straßenmagazin Hinz&Kunzt 
gemeinnützige Verlags- und Vertriebs GmbH befragen können.  

Erstellung des neuen Landesaktionsplans 2023 
Das Beteiligungsverfahren ist seit Sommer 2022 abgeschlossen. Jedes einzelne Be-
teiligungsformat wurde auf www.hamburg.de/mit-uns dokumentiert. Mehr als 1.800 
Ideen und Vorschläge wurden im Rahmen des gesamten Beteiligungsverfahrens ge-
sammelt. Die Auswertung mit allen Vorschlägen und Bewertungen ist auf www.ham-
burg.de/mit-uns zu finden.  

Jeder Vorschlag wurde gelesen und von den Hamburger Behörden geprüft. Auf Basis 
dieser Ergebnisse wurde der vorliegende Landesaktionsplan 2023 zur Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention verfasst. 

Der Landesaktionsplan gliedert sich in eine Reihe von Handlungsfeldern (die einzelnen 
Kapitel), die teilweise weiter untergliedert wurden. Die Handlungsfelder entsprechen 
bewusst nicht den Zuständigkeiten der Behörden, sondern den inklusionspolitischen 

14

https://www.hamburg.de/mit-uns
https://www.hamburg.de/mit-uns
https://www.hamburg.de/mit-uns
https://www.hamburg.de/mit-uns
https://www.hamburg.de/mit-uns


Anforderungen, die häufig ein Zusammenwirken mehrerer Behörden zu einem Hand-
lungsfeld erfordern. 

Nach einer kurzen Einführung zu jedem Handlungsfeld folgen die eigentlichen Maß-
nahmen in Form von Maßnahmenblättern, die einem einheitlichen Format folgen. Mit 
dem abschließenden Handlungsfeld Evaluation und Controlling wird bereits ein Aus-
blick auf die nächste Weiterentwicklung gegeben, die in einem digitalen Format erfol-
gen soll. 
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2. Handlungsfelder und Maßnahmen des Landesaktionsplans 2023

2.1 Inklusion als gesamtstädtische Aufgabe 
Die UN-Behindertenrechtskonvention stellt klar: Menschen mit Beeinträchtigungen 
sind nicht behindert, sondern sie werden durch Barrieren behindert, auf die sie in ihrer 
Umwelt stoßen. Barrieren gibt es dabei nicht nur räumlich, sondern häufig auch in den 
Köpfen ihrer Mitmenschen. Menschen mit Beeinträchtigungen sind keine Bittsteller, 
wenn sie auf Barrierefreiheit und Teilhabe an unserer Gesellschaft drängen. Vielmehr 
machen Menschen mit Behinderungen mit diesen Forderungen ihre Menschenrechte 
geltend. 

Der UN-Ausschuss kommt bei der Staatenprüfung zu dem Schluss, es fehle in 
Deutschland noch am Bewusstsein dafür, dass Inklusion eine Aufgabe aller staatlichen 
Stellen sei. Der Ausschuss fordert, dass alle Regierungsressorts Inklusion als Quer-
schnittsthema in allen Bereichen des Staates und der Gesellschaft anerkennen müs-
sen. Dies sei eine große Herausforderung, denn aufgrund der vielen unterschiedlichen 
Formen von Beeinträchtigungen gebe es genauso viele unterschiedliche Formen von 
Barrieren. 

In einem ersten Schritt haben alle Senatsämter, Fachbehörden und Bezirksämter da-
her für ihren Zuständigkeitsbereich Ansprechpersonen für die Umsetzung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention („Focal Points“) benannt. Die Aufgabe der Focal Points be-
steht unter anderem darin, die Behördenleitung sowie die einzelnen Fachbereiche zu 
Inklusionsthemen zu beraten und die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonven-
tion voranzubringen. Die Verpflichtung zu diesen Focal Points ist in der UN-Behinder-
tenrechtskonvention selbst verankert. 

Damit die Focal Points künftig noch deutlich stärker fachpolitische Impulse für die Um-
setzung der UN-Behindertenrechtskonvention setzen können, soll deren Funktion auf-
gewertet werden. Außerdem sollen – beispielsweise in Kooperation mit dem Kompe-
tenzzentrum für ein barrierefreies Hamburg – spezielle Fortbildungen für Focal Points 
angeboten werden (→ M 1 – H 2.1 Stärkung der Ansprechpersonen (Focal Points) für 
die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, S. 14). 

Neben der Stärkung der Focal Points ist eine Bewusstseinsbildung in der ganzen 
Breite der Verwaltung erforderlich. Themen wie die Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention, Anforderungen an die Barrierefreiheit und die Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen werden daher künftig systematisch in die Aus- und Fort-
bildungen der Hamburger Verwaltung einbezogen. Verwaltungsmitarbeiterinnen und -
mitarbeiter sollen die Bedürfnisse und Rechte von Menschen mit Behinderungen ken-
nen und diese in ihre tägliche Arbeit einfließen lassen (→ M 2 – H 2.1 Aus- und Fort-
bildungskonzepte für die Hamburger Verwaltung, S. 15). 

Der UN-Ausschuss hat darüber hinaus kritisiert, dass bestehende Gesetze und Vor-
schriften bislang nicht systematisch daraufhin überprüft worden seien, ob sie mit den 
Verpflichtungen der UN-Behindertenrechtskonvention im Einklang stehen. Daher for-
dert der UN-Ausschuss, dass eine solche Überprüfung der Gesetze und Vorschriften 
eingeführt werden sollte.  

Deshalb will die FHH klären, wie bei Gesetzgebungsverfahren die Vereinbarkeit mit 
der UN-Behindertenrechtskonvention sichergestellt werden kann. Hierfür soll ein 
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Leitfaden für das Gesetzgebungsverfahren entwickelt werden (→ M 3 – H 2.1 Einfüh-
rung eines Verfahrens zur Normenprüfung im Rahmen künftiger Gesetzgebungsver-
fahren, S. 16). 

Bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und bei allen Fragen rund 
um die Barrierefreiheit hat sich das Kompetenzzentrum für ein barrierefreies Hamburg 
als wichtiger Partner etabliert. Es wird von der LAG betrieben und von der Sozialbe-
hörde gefördert. Seine Aufgabe ist unter anderem die Beratung von Behörden, Verei-
nen und Institutionen. Die Expertinnen und Experten unterstützen bei Fragen aus den 
Bereichen Verkehr, Hochbau, Stadtentwicklung oder Kommunikation.  

Im Beteiligungsverfahren wurde unter anderem mit Blick auf die Komplexität von Pla-
nungsprozessen gefordert, das Kompetenzzentrum für ein barrierefreies Hamburg 
weiter auszubauen und eine strukturierte und frühzeitige Einbindung des Kompetenz-
zentrums in öffentlichen Planungen vorzusehen (→ M 4 – H 2.1 Stärkung des Kompe-
tenzzentrums für ein barrierefreies Hamburg, S. 17). 

Die digitale Barrierefreiheit soll in allen Hamburger Behörden, Bezirksämtern und Lan-
desbetrieben vorangetrieben werden. Hierfür werden durch die Senatskanzlei zentrale 
Vorgaben erarbeitet. Das Ziel ist, dass digitale Barrierefreiheit stets von Anfang an 
mitgedacht wird. Geplant sind unter anderem Beratungsangebote, Fortbildungen und 
ein regelmäßiger Wissensaustausch (→ M 5 – H 2.1 Gemeinsam digital barrierefrei 
(Web, Software und Apps), S. 18). 

Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Hamburg erfolgt durch die 
Lenkungsgruppe der Staatsrätinnen und Staatsräte in enger Zusammenarbeit mit der 
Senatskoordination für Menschen mit Behinderungen und der LAG, einem Verein aus 
Selbsthilfeorganisationen der Behindertenbewegung in Hamburg. Bei den jährlichen 
Treffen sollen die Grundsätze, Ziele und Schwerpunktthemen zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention erörtert und fortentwickelt werden.  

Alle Behörden werden im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereichs die LAG bei der Aus-
arbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten, die Men-
schen mit Behinderungen betreffen, frühzeitig beteiligen. Es wird zudem geprüft, ob 
eine Ausweitung des mit Inkrafttreten des HmbBGG in 2020 bereits vorgesehenen 
Verbandsklagerechts erforderlich ist.  

Zum Jahresbeginn 2023 wurde eine Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen Beile-
gung von Streitigkeiten nach dem HmbBGG in der Öffentlichen Rechtsauskunft- und 
Vergleichsstelle (ÖRA) eingerichtet. Ziel ist die Entwicklung einer gemeinsamen Lö-
sung der Situation durch die betroffene Person und dem Träger öffentlicher Gewalt, 
z.B. im Zusammenhang mit dem barrierefreien Zugang zu öffentlichen Gebäuden. Die
Schlichtungsstelle ist kostenlos, unabhängig, handelt unparteiisch und bietet eine bar-
rierefreie Kommunikation im Schlichtungsfall an. Es ist eine Evaluation der Arbeit der
Schlichtungsstelle geplant, um zu sehen, ob sich diese Struktur bewährt und den An-
liegen von Menschen mit Behinderung gerecht wird.
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M 1 – H 2.1 Stärkung der Ansprechpersonen (Focal Points) für die Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention 

Federführung Sozialbehörde 

Referat Teilhabe und Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 

Handlungsfeld Inklusion als gesamtstädtische Aufgabe 

Ziel Konsequente Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
durch eine Stärkung und weitere Qualifizierung der Ansprechperso-
nen (Focal Points) 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Alle Senatsämter, Fachbehörden und Bezirksämter haben für ihr 
Ressort Ansprechpersonen für die Anliegen der UN-Behinderten-
rechtskonvention (sog. Focal Points) benannt. Die Aufgabe der Fo-
cal Points besteht unter anderem darin, die Behördenleitung sowie 
die einzelnen Fachbereiche zu Inklusionsthemen zu beraten und 
die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention voranzubrin-
gen.  
Damit die Focal Points künftig noch stärker fachpolitische Impulse 
für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention setzen 
können, soll deren Funktion aufgewertet werden. Um kurze Dienst-
wege und eine höhere Durchsetzungskraft der Focal Points inner-
halb der jeweiligen Behörde zu gewährleisten, soll die Funktion 
möglichst auf Führungsebene wahrgenommen werden. Ansonsten 
ist zumindest eine regelhafte Teilnahme an Leitungsrunden wichtig, 
damit das Querschnittsthema Inklusion künftig in allen Bereichen 
stärker berücksichtigt wird.  
Außerdem sollen – beispielsweise in Kooperation mit dem Kompe-
tenzzentrum für ein barrierefreies Hamburg – spezielle Fortbildun-
gen für Focal Points angeboten werden. 

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Behördeninterne Abfrage zur Erhöhung des Arbeitszeitanteils und 
zur Teilnahme der Focal Points an Leitungsrunden 

Beteiligte Alle Fachbehörden und Senatsämter 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Bis Ende 2024 
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M 2 – H 2.1 Aus- und Fortbildungskonzepte für die Hamburger Verwaltung 

Federführung Personalamt 

Handlungsfeld Inklusion als gesamtstädtische Aufgabe 

Ziel Mehr Fachwissen und Sensibilisierung in Bezug auf Inklusionsthe-
men auf Seiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FHH 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Gemäß Art. 8 Absatz 2 Buchstabe d) der UN-Behindertenrechts-
konvention sind die Vertragsstaaten zur Förderung von Schulungs-
programmen zur Schärfung des Bewusstseins für Menschen mit 
Behinderungen und deren Rechte verpflichtet. Daher sollen The-
men wie die UN-Behindertenrechtskonvention, Barrierefreiheit und 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in die Aus- und 
Fortbildung der Hamburger Verwaltung systematisch integriert wer-
den.  
Dazu wird ein Aus- und Fortbildungskonzept entwickelt, das sich an 
verschiedene Personengruppen und Funktionen der Verwaltung 
richtet (z.B. Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
Nachwuchskräfte und Personalabteilungen).  

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Anzahl an durchgeführten Schulungen und Anzahl der geschulten 
Personen 

Beteiligte Zentrum für Aus- und Fortbildung, Kompetenzzentrum für ein barri-
erefreies Hamburg, Fachbehörden, Senatskanzlei und Bezirksäm-
ter 

Schnittstellen zu 
anderen Behörden 

Personalabteilungen aller Behörden 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Ausarbeitung eines entsprechenden Aus- und Fortbildungskon-
zepts bis Ende 2025  

19



M 3 – H 2.1 Einführung eines Verfahrens zur Normenprüfung im Rahmen künf-
tiger Gesetzgebungsverfahren 

Federführung Sozialbehörde 

Abteilung Teilhabe und Gleichstellung von Menschen mit Behinderung 

Handlungsfeld Inklusion als gesamtstädtische Aufgabe 

Ziel Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Ein wichtiges Element der Umsetzungsstrategie der UN-Behinder-
tenrechtskonvention ist die systematische Prüfung, ob Gesetzes-
vorhaben im Einklang mit der Konvention stehen.  
Diese Vereinbarkeit wird bereits bei der Erstellung von Drucksa-
chen von der federführenden Behörde berücksichtigt. Die Struktur 
und der Umfang dieser Prüfung sind nicht festgelegt. Eine Beteili-
gung der Sozialbehörde als Focal Point FHH erfolgt meist, wenn 
die federführende Behörde bereits eine Relevanz für das Thema 
Inklusion sieht. 
Ergänzend soll daher ein Leitfaden entwickelt werden, um die Ver-
einbarkeit von Gesetzen und Vorschriften mit der UN-Behinderten-
rechtskonvention möglichst verbindlich und nach den gleichen 
Maßstäben zu prüfen. 

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

• Ausarbeitung eines Prüfleitfadens für ein Normenprüfverfahren

• Anwendung dieses Leitfadens, wenn im Rahmen von Gesetz-
gebungsverfahren eine entsprechende Normenprüfung durch-
zuführen ist

Beteiligte Behörde für Justiz und Verbraucherschutz, Senatskoordinatorin für 
die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

2. Quartal 2025
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M 4 – H 2.1 Stärkung des Kompetenzzentrums für ein barrierefreies Hamburg 

Federführung Sozialbehörde 

Abteilung Teilhabe und Gleichstellung von Menschen mit Behinderung 

Handlungsfeld Inklusion als gesamtstädtische Aufgabe 

Ziel Mehr Barrierefreiheit in der Stadt 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Um die Barrierefreiheit – und damit die Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention – in allen Bereichen voranzutreiben, ist das 
Kompetenzzentrum für ein barrierefreies Hamburg ein sehr wichti-
ger Partner. Es berät unter anderem Behörden, Vereine und Institu-
tionen. Die Expertinnen und Experten unterstützen beispielsweise 
bei Fragen, wie Hürden im Rahmen von Verkehr, Hochbau, Stadt-
entwicklung oder Kommunikation abgebaut werden können. 
Um das Kompetenzzentrum weiter zu stärken, soll geprüft werden, 
in welchen Bereichen eine regelhafte Einbeziehung des Kompe-
tenzzentrums als Beratungsinstitution seitens der Behörden erfol-
gen sollte. Darüber hinaus wird geprüft, ob die personelle Ausstat-
tung des Kompetenzzentrums bei steigender Nachfrage nach 
Beratungsleistungen und mit der Übernahme neuer Aufgaben (digi-
tale Barrierefreiheit) angepasst werden sollte.  

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

• Vereinbarung, in welchen Bereichen das Kompetenzzentrum
regelhaft einzubeziehen ist

• Prüfung der erforderlichen Personalressourcen

Beteiligte LAG 
Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg e.V. 
Barrierefrei Leben e.V. 
Alle Fachbehörden und Bezirksämter 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Bis Ende 2025 

Belange besonders 
vulnerabler  
Gruppen 

Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen, aber auch psy-
chisch erkrankte Menschen.  
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M 5 – H 2.1 Gemeinsam digital barrierefrei (Web, Software und Apps) 

Federführung Senatskanzlei, Amt für IT und Digitalisierung 

Referat Rechtliche Grundsatzfragen, Datenschutz, Barrierefreiheit, Mitbe-
stimmung und Beteiligungsverfahren 

Handlungsfeld Inklusion als gesamtstädtische Aufgabe 

Ziel Hauptziel des Projekts ist es, die Umsetzung der digitalen Barriere-
freiheit in allen Hamburger Behörden, Bezirksämtern und Landes-
betrieben weiter voranzutreiben. Zentrale Vorgaben, dezentrale 
Umsetzung, digitale Barrierefreiheit von Anfang an mitdenken und 
strukturell implementieren, um dezentral Zeit und Ressourcen zu 
sparen. 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Entwickeln von gemeinsamen Standards auf der Basis rechtlicher 
Grundlagen, um digitale Informationen für alle zugänglich zu ma-
chen, und zwar durch Beratungsangebote, Qualifizierungen und 
Wissenstransfer für alle Projektbeteiligten sowie aller Bürgerinnen 
und Bürger auf der Basis eines guten Akzeptanzmanagements  

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Die digitale Zugänglichkeit und Nutzfreundlichkeit stehen im Fokus 
aller Maßnahmen. Konkrete Messkriterien werden noch in einem 
Projektstrukturplan festgehalten. 

Beteiligte Gewerkschaften  
Dataport AöR 
Zentrum für Aus- und Fortbildung (ZAF) 
Interessenverbände für Menschen mit Behinderungen  
Senatskoordinatorin für die Gleichstellung von Menschen mit Be-
hinderungen 
Integrationsamt 
Vertrauenspersonen für Menschen mit Behinderungen in der Sozi-
albehörde und für die gesamte FHH 

Schnittstellen zu 
anderen Behörden 

Dataport 
Sozialbehörde  
Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke 
Finanzbehörde 
Personalamt  
Senatskanzlei 
Öffentliche Rechtsauskunft- und Vergleichsstelle (ÖRA) 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Das Projekt läuft bis 31.12.2025. 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Menschen jeden Alters unterschiedlicher Herkunft mit Einschrän-
kungen und Beeinträchtigungen aller Art – dauerhaft, aber auch 
vorrübergehend bzw. situativ. 
Digitale Teilhabe als elementares Menschenrecht, basierend auf 
den Themen Diversity, Gleichstellung und Inklusion.  
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2.2 Bildung von Anfang an 
Menschen mit Behinderungen haben das Recht auf Bildung – und zwar das ganze 
Leben lang. Das regelt Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention. Das bedeutet 
zum Beispiel, dass alle Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen Zugang zu einem 
inklusiven Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben. Es ist zu-
dem sicherzustellen, dass die Schülerinnen und Schüler die notwendige individuelle 
Unterstützung auf ihrem Bildungsweg erhalten und die Institutionen in ihren Strukturen 
inklusiver werden.  

Inklusion beschränkt sich dabei nicht auf bauliche Barrierefreiheit. Inklusion ist eine 
der Leitideen pädagogischen Handelns. Zur Gestaltung der Lernprozesse ist es wich-
tig, dass jedes Kind eine individuell optimale Förderung erhalten kann und dass sozi-
ale, sozioökonomische und entwicklungsbezogene Aspekte einbezogen werden. Es 
geht darum, Kinder mit und ohne Behinderung in ihrer Teilhabe am Leben und am 
Lernen zu unterstützen.  

Eine besondere Herausforderung für die Praxis ist die heterogene Ausgangslage und 
die Diversität von spezifischen Bedarfen. Dies erfordert viel Wissen und Anwendungs-
kompetenz für das Lehrpersonal hinsichtlich der Gestaltung von Lernprozessen. Diag-
nostische Kompetenzen und weitere Werkzeuge der multiprofessionellen inklusiven 
Bildungsarbeit stehen dabei auch in der Fortbildung im Fokus.  

Besonders die Übergänge im Leben eines Kindes sind noch stärker als bisher ganz-
heitlich zu planen und zu begleiten: von der Kita zur Schule, von der Schule zur Aus-
bildung oder zum Studium und schließlich zum Beruf – auf dem ersten Arbeitsmarkt. 
Dies erfordert die Weitergabe von Wissen über individuelle Bedarfe und die nächsten 
Integrationsschritte der Schülerinnen und Schüler. Dabei sollen die Stärken der jungen 
Menschen mit Behinderungen in den Fokus rücken, für die passende Angebote und 
Entwicklungsmöglichkeiten gefunden werden müssen.  

Ein Handlungsansatz, der auch in der AG Bildung im Beteiligungsverfahren genannt 
wurde, befindet sich bereits in Umsetzung. Junge Menschen mit Behinderungen und 
ihre Familien werden künftig Unterstützung und Begleitung durch sogenannte Verfah-
renslotsinnen und Verfahrenslotsen bekommen. Diese sollen für eine ganzheitliche 
Begleitung junger Menschen gerade auch an den Übergängen im Bildungssystem sor-
gen und auch die Eltern niedrigschwellig informieren (→ M 6 – H 2.2 Projekt „Inklusive 
Jugendhilfe“, Einführung der Verfahrenslotsen, S. 21). 

Frühförderung, Kita und Vorschule 

Seit dem Jahr 2006 erhalten in Hamburg Kinder mit Behinderungen zwischen drei Jah-
ren und Einschulung über das Kita-Gutscheinsystem Eingliederungshilfe in der Kita. 
Die Eltern haben dabei die Wahl zwischen mittlerweile mehr als 390 Kitas mit einem 
entsprechenden Förderangebot.  

Im Krippenbereich werden die therapeutischen Hilfen durch die Frühförderstellen er-
bracht, das Angebot der Frühförderung ist also nicht integriert. Das bedeutet im Ein-
zelfall die Notwendigkeit eines Einrichtungswechsels, wenn die Kinder drei Jahre alt 
werden. Künftig soll das bestehende System der Teilhabesicherung in Kitas auf be-
troffene Kinder unter drei Jahren ausgeweitet werden und die Leistungen der Frühför-
derung durch die (Interdisziplinären) Frühförderstellen bzw. Sozialpädiatrischen 
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Zentren berücksichtigt werden. Ziel ist eine stufenlose Gewährleistung der Kinderta-
gesbetreuung und Frühförderung für Kinder bis zur Einschulung (→ M 7 – H 2.2 Neu-
organisation der Frühförderung, S. 22). 

Beim Übergang in die Vorschulklassen greift das Viereinhalbjährigen-Vorstellungsver-
fahren. Hamburg ist mit diesem Vorstellungsverfahren Vorreiter, das Verfahren wird 
durch das Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung (IfBQ) dokumen-
tiert. Hier bedarf es enger Absprachen an den Schnittstellen und eines stärkeren Ein-
satzes heilpädagogischen Personals, gerade auch weil der bisherige Fokus auf dem 
Sprachbereich liegt und für andere Förderbedarfe nicht sofort ein Therapie- oder För-
derangebot folgt.  Ein mögliches Vorliegen eines sonderpädagogischen Förderbedarfs 
wird zwischen den Eltern und dem schulischen Personal erörtert, medizinische Be-
funde werden hinzugezogen und es erfolgt in Abstimmung mit den Eltern eine sonder-
pädagogische Diagnostik. 

Eine zentrale Rolle spielen dabei die Förderkoordinatorinnen und -koordinatoren, die 
auf die inklusive Perspektive von Lernprozessen in besonderer Weise schauen. Schu-
lisches Personal muss die Aufgaben und Angebote den individuellen Bedarfen der 
Schülerinnen und Schüler entsprechend vorhalten. Leitfäden geben allen Akteuren im 
Bildungsbereich Unterstützung für die Praxis.  

Inklusive Jugendhilfe 

Mit der Einführung der Verfahrenslotsinnen und -lotsen entsteht ab 2024 ein neues 
Beratungs- und Unterstützungsangebot der Jugendhilfe. Die Verfahrenslotsinnen und 
-lotsen kooperieren dabei eng mit Schulen sowie deren Beratungs- und Unterstüt-
zungssystemen (→ M 6 – H 2.2 Projekt „Inklusive Jugendhilfe“, Einführung der Ver-
fahrenslotsen, S. 21).
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M 6 – H 2.2 Projekt „Inklusive Jugendhilfe“, Einführung der Verfahrenslotsen 
in Hamburg 

Federführung Sozialbehörde 

Abteilung Gestaltung der Jugendhilfe 

Handlungsfeld Bildung von Anfang an 

Ziel Verwirklichung der gleichberechtigten Teilhabe an den Leistungen 
der Kinder- und Jugendhilfe für alle jungen Menschen 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Das aktuelle Recht in Deutschland sieht junge Menschen mit Be-
hinderungen nicht in erster Linie als junge Menschen, sondern defi-
niert sie vorrangig über ihre Behinderungen. Häufig haben sie da-
her keinen Zugang zu den Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe 
(SGB VIII), sondern sind vorrangig dem Erwachsenensystem der 
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX zugeordnet. Es wird also im-
mer noch künstlich zwischen „Jugendhilfe“-Kindern und „Eingliede-
rungshilfe“-Kindern unterschieden. 
Die anstehende SGB VIII-Reform sieht vor, im Sinne der UN-Be-
hindertenrechtskonvention alle Leistungen für junge Menschen mit 
und ohne Behinderungen unter dem Dach der Kinder- und Jugend-
hilfe zu bündeln (Inklusive Lösung). Denn für alle jungen Menschen 
in ihrer Vielfalt tragen sowohl Erziehung wie auch gleichberechtigte 
Teilhabe dazu bei, dass sie zu eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeiten heranwachsen können.  
Das Projekt hat die Aufgabe, das anstehende Bundesgesetzge-
bungsverfahren zu dieser SGB VIII-Reform zu begleiten sowie die 
Steuerung und Umsetzung der inklusiven Lösung in Hamburg si-
cherzustellen. 

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Erfüllung des gesetzlichen Auftrags aus dem Kinder- und Jugend-
stärkungsgesetz (KJSG) zur Herstellung der Gesamtzuständigkeit 
der Kinder- und Jugendhilfe in Hamburg. 

Beteiligte Behörde für Schule und Berufsbildung (Schulbehörde), Jugendäm-
ter, Gesundheitsämter, Fachamt Eingliederungshilfe, Verbände und 
freie Träger der Jugendhilfe und Eingliederungshilfe, Selbstvertre-
tungen 

Schnittstellen zu 
anderen Behörden 

Durch die enge Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Behör-
den wird sichergestellt, dass die Ausgestaltung der altersbedingten 
Lebensübergänge – Frühförderung, Kita, Schule, Wechsel in die 
Erwachsenensysteme – die notwendige Aufmerksamkeit erhält. 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Die Zusammenführung der Zuständigkeiten für die Leistungen der 
Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen 
unter dem Dach der Kinder- und Jugendhilfe erfolgt nach derzeiti-
gem Stand zum 1. Januar 2028, unter der Bedingung, dass bis 
zum 1. Januar 2027 ein Bundesgesetz konkrete Regelungen zur 
Umsetzung dieser SGB VIII-Reform normiert. 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Kinder und Jugendliche mit Behinderungen 
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M 7 – H 2.2 Neuorganisation der Frühförderung 

Federführung Sozialbehörde 

Referat Kindertagesbetreuung 

Handlungsfeld Bildung von Anfang an 

Ziel Sicherstellung gemeinsamer Bildung, Betreuung und Erziehung 
von Kindern mit und ohne Behinderung in Kitas und Kindertages-
pflege; Abbau von Systembrüchen für die Betroffenen und ihre Fa-
milien 

Beschreibung der 
Maßnahme 

In Hamburg haben Kinder mit (drohenden) Behinderungen zwi-
schen drei Jahren und Einschulung gem. § 26 Hamburgisches Kin-
derbetreuungsgesetz (KibeG) Anspruch auf Eingliederungshilfe in 
der Kita. Es soll geprüft werden, ob und wie das damit verbundene 
System der Teilhabesicherung in Kitas auf betroffene Kinder unter 
drei Jahren ausgeweitet werden und die bewährten Leistungen der 
Frühförderung durch die (Interdisziplinären) Frühförderstellen bzw. 
Sozialpädiatrischen Zentren berücksichtigt werden kann. Gleichzei-
tig soll eine Kostenbeteiligung der Krankenkassen für die derzeit im 
Rahmen der Eingliederungshilfe nach § 26 KibeG gewährten medi-
zinisch-therapeutischen Leistungen erreicht werden. 
Im Rahmen einer Neuorganisation sind folgende Punkte einzube-
ziehen: 

• Neukonzeption und Verhandlung der Kita-Entgelte mit den Kita-
Anbietern bzw. Anpassung des Landesrahmenvertrags „Kinder-
tagesbetreuung in Tageseinrichtungen“,

• Vereinheitlichung der Kriterien für die Begutachtung durch den
Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD), der Zugangswege und
der Vorgaben zur Förder- und Behandlungsplanung sowie

• Prüfung, ob bzw. unter welchen Voraussetzungen auch die re-
gelhafte Betreuung von Kindern mit Behinderungen in Kinderta-
gespflege erfolgen kann, um dem Wunsch- und Wahlrecht der
Eltern von Kindern mit einer (drohenden) Behinderung gerecht
zu werden und die gemeinsame Betreuung auch in der Kinder-
tagespflege zu gewährleisten.

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Einführung eines einheitlichen Systems der Teilhabesicherung in 
Kitas und ggf. in Kindertagespflege für Kinder mit (drohenden) Be-
hinderungen ab Geburt bis zur Einschulung. 

Beteiligte Sozialbehörde, Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD), Frühförder-
stellen/Sozialpädiatrische Zentren, Kita-Verbände bzw. Träger, 
Verein Kindertagesmütter und -väter e.V. 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Behördeninterne Konzeption und Vorbereitung des Verfahrens zur 
Neuorganisation 2024/2025, ab 2026 Verhandlungsaufnahme mit 
den Kita-Anbietern und Aufbau neuer Interdisziplinärer Frühförder-
zentren (IFF), Umsetzungstermin ca. 2028 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Kinder mit (drohenden) Behinderungen in der Kindertagesbetreu-
ung 
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Inklusion an den Schulen 

Im Rahmen der zweiten Staatenprüfung 2023 hat sich der UN-Ausschuss für die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen darüber besorgt gezeigt, dass die inklusive 
Bildung im gesamten deutschen Bildungssystem nur unzureichend umgesetzt wird. 
Damit alle Kinder mit Behinderungen eine allgemeine Schule besuchen können, for-
dert der UN-Ausschuss, dass die Barrierefreiheit in den Schulen für alle Behinderungs-
arten verbessert werden muss.  

In Hamburg wurde bereits 2012 durch Drucksache 20/3641 „Inklusive Bildung an Ham-
burgs Schulen“ der Grundstein für ein inklusives Bildungssystem gelegt. Die Situation 
für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarfen hat sich seit 
der Einführung inklusiver Bildung an Hamburgs Schulen fortlaufend verbessert. In Be-
zug auf den Anteil der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf aller Förderschwerpunkte, die eine allgemeine Schule besuchen, gehört Hamburg 
zusammen mit Bremen, Berlin und Schleswig-Holstein im bundesdeutschen Vergleich 
zur Spitzengruppe. 

So wird im Nationalen Bildungsbericht 2022 zur Inklusion von Schülerinnen und Schü-
lern mit sonderpädagogischem Förderbedarf hervorgehoben: „Zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt – über ein Jahrzehnt nach der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskon-
vention durch Bund und Länder – wird behinderten oder beeinträchtigten Schülerinnen 
und Schüler nur in Bremen und Hamburg ein uneingeschränktes Recht auf gemein-
same Beschulung eingeräumt. 

Dies belegt, dass Hamburg bei der Inklusion weit vorangekommen ist. In keinem an-
deren Bundesland ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen an speziellen Sonderschu-
len im Zeitverlauf so stark gesunken und umgekehrt die Zahl der Kinder und Jugend-
lichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf an allgemeinen Schulen so stark 
gestiegen. Davon profitieren alle Schülerinnen und Schüler, leistungsstarke und leis-
tungsschwächere, gleichermaßen.  
Im ersten Landesaktionsplan aus dem Jahr 2012 wurden bereits Ziele zum barriere-
freien Bauen gesetzt. Im Zuge des Schulentwicklungsplans werden in Hamburg zwi-
schen 300 und 400 Millionen Euro pro Jahr in Neubauten und Sanierungen investiert, 
um die baulichen Voraussetzungen für eine weitgehende Barrierefreiheit der Gebäude 
zu schaffen. Alle Schulneubauten werden nach DIN 18040-1 barrierefrei geplant und 
errichtet. Die verantwortlichen Stellen arbeiten eng mit dem „Kompetenzzentrum für 
ein barrierefreies Hamburg“ zusammen, sowohl in Grundsatzfragen als auch bei ein-
zelnen Baumaßnahmen (→ M 8 – H 2.2 Barrierefreiheit im Schulneubau und bei Sa-
nierungsmaßnahmen, S. 26). 

Hamburg hat sich 2012 entschieden, die Autonomie der Eltern bei der Schulwahl zu 
wahren. Dies bedeutet zugleich, dass der Besuch einer allgemeinen Schule einen 
Mehrwert gegenüber anderen Schulformen bieten muss – durch konsequent gelebte 
Inklusion und ein positives Schulerlebnis besonders auch für Menschen mit Behinde-
rungen.  

In der Elternberatung vor der Einschulung geht es daher häufig um Informations- und 
Hilfeleistungen für Familien von Kindern mit komplexen Unterstützungsbedarfen im 
Übergang von einer Kindertagesstätte (KiTa) zu Vorschule und Schule. Dabei geht es 
sowohl um pädagogische als auch um medizinisch-therapeutische 
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Unterstützungsangebote im weiteren Sinne. So können Informationen aus der früh-
kindlichen Phase in die Schulzeit transferiert werden. Eine wichtige Rolle haben hierbei 
auch die 13 spezialisierten Teams der Regionalen Bildungs- und Beratungszentren 
(ReBBZ), die entsprechende Unterstützung leisten (→M 9 – H 2.2 Organisationsent-
wicklungsprozess zur Verbesserung der Beratungs- und Bildungsangebote, S. 27). 

Die Online-Befragung „Mit uns! Inklusion gestalten.“ hat ergeben, dass das Lehrper-
sonal häufig noch nicht ausreichend auf die Anforderungen von Menschen mit Behin-
derungen/Beeinträchtigung eingeht (Abbildung 2). 

Abbildung 2 Erfahrungen in der Schulzeit 

Viele Betroffene hatten zudem Probleme mit Mitschülerinnen und Mitschülern, die kein 
Verständnis zeigten oder sich kränkend verhielten.  

Zu beachten ist, dass die Umfrage nicht repräsentativ war, und dass sich die Erfah-
rungen nach Behinderungen bzw. Beeinträchtigung und nach besuchter Schulart teil-
weise deutlich unterscheiden. Die Ergebnisse decken sich aber mit den Ergebnissen 
der Arbeitsgruppe und den Rückmeldungen von Eltern. 

Gleichzeitig gab es im Beteiligungsverfahren die Rückmeldung, dass Schulbegleiterin-
nen und -begleiter trotz zusätzlicher Ressourcen für den Ganztag häufig noch nicht in 
ausreichendem Umfang zur Verfügung stünden und es eine hohe Fluktuation gebe. 
Besonders die Betreuung am Nachmittag im Rahmen der Ganztägigen Bildung und 
Betreuung an Schulen (GBS) ist für Eltern von Kindern mit Behinderungen ein großes 
Thema, das weiterbewegt werden muss.  

An der Stelle ist eine enge Vernetzung zwischen Kinder- und Jugendarbeit, der Ein-
gliederungshilfe und den Schulen auf bezirklicher und sozialräumlicher Ebene erfor-
derlich. Im Bereich der speziellen Förderbedarfe können Kooperationen mit der Ein-
gliederungshilfe und den speziellen Sonderschulen bzw. Bildungsabteilungen der 

28



ReBBZ und der Einsatz persönlicher Assistenzleistungen (wie Schulbegleitung in 
Ganztagsangeboten der Offenen Kinder und Jugendarbeit – OKJA) die Ausgestaltung 
der inklusiven Angebote gut unterstützen. Die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der An-
gebote (der Kinder- und Jugendarbeit) für junge Menschen mit Behinderungen soll 
dafür sichergestellt werden (→ M 10 – H 2.2 (Offene) Kinder- und Jugendarbeit inklu-
siver gestalten (OKJA), S. 28). 

Die Behörde für Schule und Berufsbildung (Schulbehörde) führt vor diesem Hinter-
grund ein Projekt durch, um Schwerpunktschulen weiter zu stärken. Im Rahmen des 
Projektes steht unter anderem die intensivere Beteiligung der Eltern im Fokus. Zudem 
soll es mehr Fort- und Weiterbildungen für Lehrerinnen und Lehrer geben. Schwer-
punktschulen sollen durch eine stärkere Vernetzung der Schulleitungen und der För-
derkoordinatorinnen und -koordinatoren besser zusammenarbeiten (→ M 11 – H 2.2 
Projekt „Schwerpunktschulen stärken“, S. 29). 

Die Expertise zum Thema Inklusion wurde in einer neuen Abteilung „Inklusive Bildung“ 
in der Schulbehörde gebündelt. Ziel der Umstrukturierung war es, die Zuständigkeiten 
in der inklusiven Bildung für alle Beteiligten transparent zu machen. Themen und Prob-
leme der Inklusion können so bekannter gemacht und den Stimmen der Betroffenen 
mehr Raum gegeben werden. 
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M 8 – H 2.2 Barrierefreiheit im Schulneubau und bei Sanierungsmaßnahmen 

Federführung Schulbehörde 

Handlungsfeld Bildung von Anfang an 

Ziel Verbesserung der Barrierefreiheit der Schulen 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Im Schulneubau und bei Sanierungsmaßnahmen wird Barrierefrei-
heit hergestellt. Baumaßnahmen werden gemäß Rahmenplan im 
Schulbau umgesetzt. 
Insgesamt werden im Zeitraum 2022 bis 2027 im Rahmen von Neu-
bau- und Sanierungsmaßnahmen rund 82,6 Mio. Euro an zusätzli-
chen Leistungen zur Barrierefreiheit verbaut. Daraus ergibt sich ein 
durchschnittliches Investitionsvolumen von rd. 13,7 Mio. Euro im 
Jahr. Im Jahr 2022 wurden rund 10,8 Mio. Euro umgesetzt. 
Alle Schulneubauten werden nach DIN 18040-1 barrierefrei geplant 
und errichtet. Bei Sanierungen und Umbauten werden zusätzliche 
Leistungen zur Barrierefreiheit nach individuellem Bedarf und ent-
sprechend der DIN umgesetzt. Die Standards finden sich im „Pla-
nungsleitfaden Barrierefreies Bauen an staatlichen Schulen der 
Freien und Hansestadt Hamburg“, der 2021 in enger Abstimmung 
mit dem Kompetenzzentrum für ein barrierefreies Hamburg und der 
Schulbehörde weiterentwickelt wurde.  
Schulbau Hamburg und Gebäudemanagement Hamburg arbeiten 
eng mit dem Kompetenzzentrum für ein barrierefreies Hamburg zu-
sammen – sowohl in Grundsatzfragen als auch bei einzelnen Bau-
maßnahmen. Vor Beginn eines Bauprojektes, in der sog. Phase 
Null, findet eine enge Abstimmung von Schulbau Hamburg und Ge-
bäudemanagement Hamburg mit der Schule, der Schulbehörde 
und Expertinnen und Experten statt. Dabei wird der Bedarf abge-
stimmt und in ein bauliches Konzept für Inklusion und Barrierefrei-
heit gegossen.  

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Grad der Barrierefreiheit anhand eines Kriterienkataloges, der für 
die Schulgebäude zur Bewertung der Barrierefreiheit verwendet 
wird 

Beteiligte Schulbau Hamburg und Gebäudemanagement Hamburg, Sonder-
vermögen Schulimmobilien 

Schnittstellen zu 
anderen Behörden 

Standards zur Barrierefreiheit im Schulbau werden im Mieter-Ver-
mieter-Modell mit den Vertragspartnern (siehe Beteiligte) regelmä-
ßig überprüft und fortgeschrieben 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Fortlaufend im Zuge von Neubau- und Sanierungsmaßnahmen 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, die bedarfsgerechte 
Maßnahmen benötigen 
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M 9 – H 2.2 Organisationsentwicklungsprozess zur Verbesserung der Bera-
tungs- und Bildungsangebote 

Federführung Schulbehörde 

Referat Aufsicht und Fachaufsicht spezielle Sonderschulen, Regionale Bil-
dungs- und Beratungszentren (ReBBZ), Bildungs- und Beratungs-
zentrum Pädagogik bei Krankheit / Autismus (BBZ)  

Handlungsfeld Bildung von Anfang an 

Ziel Verbesserung der Beratungs- und Bildungsangebote 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Die speziellen Sonderschulen, die ReBBZ und das BBZ prüfen  

• die Möglichkeiten einer Weiterentwicklung von gemeinsamen
Beratungs- und Bildungsangeboten,

• mögliche Szenarien zur institutionellen Weiterentwicklung,

• die Möglichkeiten zur Verbesserung der Vernetzung und Wei-
terentwicklung der Schnittstellenarbeit.

Hierfür wurde eine Projektstruktur bestehend aus einer Lenkungs-
gruppe, einer Steuergruppe und mehreren inhaltlichen Projektgrup-
pen realisiert.  

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Ausgehend von dem Grundsatz „Blick vom Kind/vom Jugendlichen 
aus“ sind Strukturen und Prozesse in den speziellen Sonderschu-
len, den ReBBZ sowie dem BBZ so aufgestellt, dass  

• individuelle und flexible Bildungsverläufe möglich sind und da-
mit die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen stei-
gen,

• die Teilhabe an Bildung und sozialem Miteinander und die indi-
viduelle Potenzialentfaltung der Lernenden verbessert ist,

• die Intensivierung der Kooperation und die Möglichkeiten der
multiprofessionellen Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung
und Beratung erweitert sind.

Beteiligte ReBBZ, BBZ, spezielle Sonderschulen, allgemeine Schulen, Sor-
geberechtigte 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

2030 (erste Projektphase 2025) 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, Kinder und Jugendli-
che mit komplexen psychosozialen Beeinträchtigungen, Kinder und 
Jugendliche ohne Behinderungen und ohne komplexe psychosozi-
ale Beeinträchtigungen (präventiver Ansatz)   
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M 10 – H 2.2 (Offene) Kinder- und Jugendarbeit inklusiver gestalten (OKJA) 

Federführung Sozialbehörde 

Referat Kinder- und Jugendpolitik 

Handlungsfeld Bildung von Anfang an 

Ziel Die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Angebote der Kinder- und 
Jugendarbeit für junge Menschen mit Behinderungen soll sicherge-
stellt werden 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Die bezirkliche und überbezirkliche Kinder- und Jugendarbeit wird 
durch die Globalrichtlinie Offene Kinder und Jugendarbeit / Jugend-
sozialarbeit bzw. durch den Landesförderplan Familie und Jugend 
geregelt.  
Beide landesspezifischen Regelungsgrundlagen beinhalten einen 
erweiterten Inklusionsbegriff, der die Vielfalt junger Menschen aner-
kennt ─ unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, Wertorientierung, 
Kultur, ihres Alters, ihrer körperlichen und/oder geistigen Verfasst-
heit, ihrer Religion, ihrer sexuellen Orientierung und ihrer ge-
schlechtlichen Identität.  
Die Kinder- und Jugendarbeit soll dieses Vielfaltsverständnis in ih-
ren Konzepten und Angeboten aufgreifen. Die Inklusion von jungen 
Menschen, die im Bereich Lernen, Sprache, emotionale und sozi-
ale Entwicklung einen Förderbedarf haben, ist bereits gelebte Pra-
xis. Im Bereich der speziellen Förderbedarfe können Kooperatio-
nen mit der Eingliederungshilfe und den speziellen Sonderschulen“ 
und „Bildungsabteilungen der ReBBZ und der Einsatz persönlicher 
Assistenzleistungen (wie Schulbegleitung in OKJA-Ganztagsange-
boten) die Ausgestaltung der inklusiven Angebote gut unterstützen. 
Vor diesem Hintergrund ist auch eine enge Vernetzung zwischen 
der Kinder- und Jugendarbeit, der Eingliederungshilfe und den spe-
ziellen Sonderschulen“ und „Bildungsabteilungen der ReBBZ auf 
landes-, bezirks- und sozialräumlicher Ebene nötig. 

Beteiligte Bezirksämter 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Fortlaufend 
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M 11 – H 2.2 Projekt „Schwerpunktschulen stärken“ 

Federführung Schulbehörde 

Referat Grundsatz und Qualitätsentwicklung, inklusive Bildung, Schulbe-
gleitung, pädagogisch-therapeutisches Fachpersonal 

Handlungsfeld Bildung von Anfang an 

Ziel Die pädagogische Alltagspraxis von Schwerpunktschulen soll wirk-
sam und orientiert auf die besonderen Bedürfnisse der Schülerin-
nen und Schüler mit speziellem sonderpädagogischem Förderbe-
darf in der Inklusion weiterentwickelt werden. 

Beschreibung der 
Maßnahme 

• Beteiligung der Sorgeberechtigten und Schwerpunktschulen
durch das „Forum - Schwerpunktschulen stärken“

• Netzwerke für Schulleitungen und Förderkoordinationen aller
Schwerpunktschulen herstellen

• Vortragsveranstaltungen, Fort- und Weiterbildungen für die
hamburgische Schullandschaft

• Regionale Planung: nachfrageorientierte Erweiterung der An-
zahl der Schwerpunktschulen

• Durchführung des Projekts „möglichmacher*“

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

• Schwerpunktschulen arbeiten gemeinsam an der Verbesserung
ihrer pädagogischen, inklusiven Alltagspraxis

• Schwerpunktschulen haben ihr Bildungsangebot in Bezug auf
spezielle sonderpädagogische Förderbedarfe erweitert und ver-
bessert

• Schwerpunktschulen stellen ihre Erfahrungen und Weiterent-
wicklungserkenntnisse anderen Schulen zur Verfügung

• Schülerinnen und Schüler mit speziellem sonderpädagogi-
schem Förderbedarf erhalten ein breites Angebot an inklusiven
Beschulungsmöglichkeiten

Beteiligte Alle Schwerpunktschulen, Sorgeberechtigte 

Schnittstellen zu 
anderen Behörden 

Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Ende des Schuljahrs 2023/2024 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen und insbeson-
dere mit speziellen sonderpädagogischen Förderbedarfen 
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Übergang Schule und Beruf 

Mit Blick auf den Übergang von der Schule zum Beruf wünschten sich die Befragten 
der Online-Befragung „Mit uns! Inklusion gestalten.“ am häufigsten mehr Verständnis 
auf Seiten der Unternehmen für Menschen mit Behinderungen, gefolgt von einer grö-
ßeren Auswahl an Berufswahlmöglichkeiten und mehr Angeboten an Praktika. Auch 
geeignete Nachteilsausgleiche, passende Assistenzleistungen oder Maßnahmen zur 
Stärkung des Selbstbewusstseins wären sinnvolle Veränderungen (Abbildung 3). 

Abbildung 3 Nötige Änderungen beim Übergang Schule zu Beruf 

Die FHH hat in den letzten Jahren einen besonderen Fokus auf Inklusion im Beruf 
gelegt. Trotz vielfältiger Unterstützungssysteme bestehen weiterhin Handlungsbe-
darfe, um den Übergang Schule – Beruf für Lernende adäquat zu gestalten. 

An allen berufsbildenden Schulen sind seit August 2021 Inklusionsbeauftragte einge-
setzt worden. Die Inklusionsbeauftragten wurden in einer fast zweijährigen Maßnahme 
umfassend qualifiziert, um betroffene Lernende passgenaue und individuelle Unter-
stützungsangebote anbieten zu können und inklusive Strukturen an den berufsbilden-
den Schulen weiter zu implementieren. Die Qualifizierung soll in Kooperation mit dem 
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung verstetigt werden (→ M 12 – 
H 2.2 Inklusionsbeauftragte für die berufliche Bildung, S. 32). 

Zudem wird stärker darauf geachtet, dass Lernumgebungen und Unterrichtsmateria-
lien barrierearm (z.B. unter Verwendung einfacher Sprache bzw. leichter Sprache in 
der Berufsvorbereitungsschule) gestaltet werden und an die individuellen Bedarfe der 
Lernenden angepasst sind. Hierfür werden bei Fachtagen im Rahmen des ESF-Pro-
jekts verschiedene Fortbildungsangebote für alle Lehrkräfte der berufsbildenden Schu-
len angeboten. In der inklusiven Ausbildungsvorbereitung werden digitale Unterrichts-
materialien im Rahmen des ESF-Projekts „Berufliche Bildung: dual&inklusiv“ 
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entwickelt, erprobt und evaluiert (→ M 13 – H 2.2 Barrierearme Unterrichtsgestaltung 
in der beruflichen Bildung, S. 33). 

Eine wichtige Rolle in der inklusiven Ausbildungsvorbereitung nehmen Arbeitsassis-
tenzen ein, die eine individuell angepasste Begleitung der Jugendlichen mit speziellen 
Förderbedarfen im schulischen Ausbildungsalltag sowie in den Praktikumsbetrieben 
ermöglichen. Junge Menschen mit anerkanntem Unterstützungsbedarf erhalten 
ebenso eine Arbeitsassistenz in den Bildungsgängen der Ausbildung (Berufsqualifizie-
rungsjahr, vollschulische und duale Ausbildungsgänge). Durch den Einsatz von Ar-
beitsassistenzen sollen Betriebe und Unternehmen ermutigt und für die individuellen 
Bedarfe der Jugendlichen sowie jungen Menschen sensibilisiert werden, um diesen 
Praktika und Ausbildungsplätze zu ermöglichen (→ M 12 – H 2.2 Inklusionsbeauftragte 
für die berufliche Bildung, S. 32). 

Die Jugendberufsagentur hat die Aufgabe, Jugendliche und junge Erwachsene in allen 
Lebenslagen beim Übergang in Ausbildung, Studium und Beschäftigung zu unterstüt-
zen. Junge Menschen mit Behinderung werden derzeit überwiegend nicht in der Ju-
gendberufsagentur, sondern in der Reha-Ersteingliederung der Agentur für Arbeit be-
raten.  

Geplant ist, dass die Jugendberufsagentur künftig deutlich inklusiver arbeitet. Alle Leis-
tungen, Angebote und Strukturen der Hamburger Jugendberufsagentur sollen konse-
quent barrierearm werden – und zwar in allen Standorten sowie der gesamten Infor-
mation und Kommunikation. Außerdem sollte die Jugendberufsagentur noch mehr 
Fachwissen über die Bedürfnisse von jungen Menschen mit Behinderungen erhalten 
(→ M 14 – H 2.2 Inklusivere Ausrichtung der Hamburger Jugendberufsagentur, S. 34). 
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M 12 – H 2.2 Inklusionsbeauftragte für die berufliche Bildung 

Federführung Schulbehörde 

Referat Inklusion 

Handlungsfeld Bildung von Anfang an 

Ziel Umsetzung der Inklusion in der beruflichen Bildung, Schul- und Un-
terrichtsentwicklung  

Beschreibung der 
Maßnahme 

• Einsatz von qualifizierten Inklusionsbeauftragten an allen be-
rufsbildenden Schulen

• Verfahren zur Feststellung individueller Unterstützungsbedarfe
als Grundlage für die Zuweisung der Leistung Arbeitsassistenz

• Arbeitsassistenz für Jugendliche mit anerkanntem Unterstüt-
zungsbedarf

• Ermutigung und Sensibilisierung von Betrieben sowie Unter-
nehmen durch den Einsatz von Arbeitsassistenzen, Jugendli-
chen mit speziellen Unterstützungsbedarfen Praktika und Aus-
bildungsplätze zu ermöglichen.

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

• Jugendliche mit einem speziellen Förderbedarf werden in allen
Bildungsgängen der Berufsvorbereitungsschule durch Arbeits-
assistenzen individuell unterstützt und begleitet.

• Bei festgestelltem Bedarf können Lernende im Berufsqualifizie-
rungsjahr, in vollschulischen wie auch dualen Ausbildungsgän-
gen nach Antragstellung die Leistung Arbeitsassistenz in An-
spruch nehmen.

• Das im Rahmen des ESF-Projektes „Berufliche Bildung:
dual&inklusiv“ entwickelte Verfahren zur Feststellung individuel-
ler Unterstützungsbedarfe als Grundlage für die Zuweisung der
Leistung Arbeitsassistenz wird erprobt und evaluiert.

• Die Inklusionsbeauftragten sind umfassend zum Feststellungs-
verfahren geschult und regelhaft in den Prozessablauf invol-
viert.

• Verbesserung des Übergangs Schule – Beruf für Jugendliche
mit Beeinträchtigung oder Behinderung durch die Begleitung
von Inklusionsbeauftragten.

Beteiligte Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HIBB) 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Bis Mitte 2025 
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M 13 – H 2.2 Barrierearme Unterrichtsgestaltung in der beruflichen Bildung 

Federführung Schulbehörde 

Referat Inklusion 

Handlungsfeld Bildung von Anfang an 

Ziel Umsetzung der Inklusion in der beruflichen Bildung 

Beschreibung der 
Maßnahme 

• In den Bildungsgängen der Berufsvorbereitungsschule sowie
denen der Ausbildung werden barrierearme Unterrichtsmateria-
lien und Lernsettings eingesetzt.

• Apps und Tools sowie entwickelte digitale Unterrichtsmateria-
lien in der inklusiven Ausbildungsvorbereitung werden im Rah-
men des ESF-Projekts „Berufliche Bildung: dual&inklusiv“ er-
probt und evaluiert.

• Es wird Qualifizierungsangebote für Lehrkräfte zu individuell
angepassten Unterrichtsmaterialien geben, um allen jungen
Menschen das Lernen zu erleichtern

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

• In den Bildungsgängen der Berufsvorbereitungsschule sowie
denen der Ausbildung gibt es mehr Unterrichtsmaterialien in
einfacher Sprache.

• Jährlich werden im Rahmen des ESF-Projekts verbindlich zwei
Fachtage zur Schulung der Lehrkräfte durchgeführt.

• In allen Bildungsgängen der beruflichen Bildung werden barrie-
rearme Lernsettings ausgeweitet.

• Das Learnmanagementsystem „lms.hamburg“ ist allen berufs-
bildenden Schulen zur Verfügung gestellt worden, um digitale
Unterrichtsmaterialien entsprechend der individuellen Bedarfe
der Lernenden bereitstellen zu können.

• Die im Rahmen des laufenden ESF-Projektes „Berufliche Bil-
dung: dual&inklusiv“ evaluierten Unterrichtsmaterialien und An-
regungen für einen digital-inklusiven Unterricht werden allen
berufsbildenden Schulen zur Verfügung gestellt.

• Der Prozess zur Verstetigung der Qualifizierung der Inklusions-
beauftragten ist eingeleitet worden.

Beteiligte Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HIBB) 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Bis Mitte 2025 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Alle Jugendlichen und jungen Menschen mit einer kognitiven Be-
einträchtigung oder nicht ausreichenden Deutschsprachkenntnis-
sen sowie Jugendliche mit besonderen Unterstützungsbedarfen  
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M 14 – H 2.2 Inklusivere Ausrichtung der Hamburger Jugendberufsagentur 

Federführung Sozialbehörde 

Referat Fachkräftesicherung und zielgruppenorientierte Arbeitsmarktpolitik 

Handlungsfeld Bildung von Anfang an 

Ziel Alle Leistungen, Angebote und Strukturen der Hamburger Jugend-
berufsagentur (JBA) werden konsequent unter Einbindung der er-
forderlichen Fachexpertise am Kriterium der Barrierefreiheit ausge-
richtet. 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Die Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Übergang von der 
Schule in die Ausbildung und anschließend in das Erwerbsleben 
sind sehr komplex und erfordern eine enge Zusammenarbeit von 
Berufsorientierung, Berufsberatung, Ausbildungsvermittlung und 
ggf. Förderung in Ausbildung oder Arbeit. 
Die seit 2012 als Regelangebot eingerichtete JBA hat die Aufgabe, 
Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 in allen Lebenslagen 
beim Übergang in Ausbildung, Studium und Beschäftigung zu un-
terstützen. 
Junge Menschen mit Behinderungen werden derzeit jedoch über-
wiegend nicht in der JBA, sondern in der Reha-Ersteingliederung 
der Agentur für Arbeit beraten.  
Bei der jetzt anstehenden Weiterentwicklung der JBA soll auch das 
Thema Inklusion das normierende Organisationsprinzip bilden. Alle 
Leistungen, Angebote und Strukturen der JBA werden konsequent 
am Kriterium der Barrierefreiheit und unter Einbindung der erforder-
lichen Fachexpertise ausgerichtet. Dies gilt sowohl an den Standor-
ten als für die Informations- und Kommunikationskanäle.  

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Erweiterung der Beratungsleistungen auf den Rechtskreis SGB IX. 

Beteiligte Partner der JBA 

Schnittstellen zu 
anderen Behörden 

Partner der JBA, Fachamt Eingliederungshilfe 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Im Rahmen der Projektlaufzeit 2024/2025 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Jugendliche und junge Menschen mit Beeinträchtigungen 
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Inklusion an den Hochschulen 

Nach dem Erwerb einer Hochschulzugangsberechtigung kann mit der Aufnahme eines 
Studiums ein weiterer Übergang im Leben eines Menschen mit Behinderungen anste-
hen. Nach dem Hamburger Hochschulgesetz haben staatliche Hochschulen die 
Pflicht, die besonderen Bedürfnisse von Studierenden mit Behinderungen zu berück-
sichtigen. Wichtig sind die Beauftragten für die Belange von Studierenden mit Behin-
derung, die die Studierenden beraten und unterstützen und ihnen Gehör verschaffen. 

Für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ergeben sich zwei haupt-
sächliche Aufgabenschwerpunkte: Zum einen solle der Fokus weiterhin auf dem Aus-
bau barrierefreier Infrastruktur an den staatlichen Hochschulen liegen, zum anderen in 
der Praxis der „angemessenen Vorkehrungen“. 

Mindestens ein Gebäude je Standort oder Fakultät soll weitestgehend barrierefrei zu-
gänglich werden. Zudem wird angestrebt, mindestens einen Hörsaal je Standort oder 
Fakultät barrierefrei zugänglich zu gestalten. Hochschulneubauten werden künftig 
grundsätzlich barrierefrei errichtet (→ M 15 – H 2.2 Barrierefreie Gestaltung von Be-
standsgebäuden und Neubauten an den Hochschulen, S. 37). 

Die Hochschulen gehen bislang unterschiedlich auf die Bedürfnisse Studierender mit 
Behinderung ein. Je nach Hochschule sollten die bisherigen Aktivitäten intensiviert 
werden. Eine Veranstaltungsreihe der staatlichen Hochschulen wird sich mit Themen 
wie Nachteilsausgleich, barrierefreie Lehrveranstaltungen und Prüfungen sowie digi-
taler Barrierefreiheit beschäftigen und soll zugleich informieren und ein Bewusstsein 
für mögliche Barrieren schaffen. An der Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
(HAW) soll ein Kursformat Lehrende für die Bereiche Diversity und Inklusion stärker 
sensibilisieren. Außerdem soll der Blog „Lehre inklusiv“ der staatlichen Hochschulen 
weiterentwickelt werden (→ M 16 – H 2.2 Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnah-
men zum Thema Studieren mit Behinderung, S. 38). 

Ergänzend gibt der Senat Betroffenen in eigener Sache die Möglichkeit, als Bildungs-
fachkräfte für Inklusion tätig zu werden und ihr Wissen weiterzugeben. Menschen aus 
Hamburger Werkstätten für behinderte Menschen erhalten dazu im Rahmen eines 
Projekts die Gelegenheit, eine dreijährige Vollzeitqualifizierung zu Bildungsfachkräften 
für Inklusion zu durchlaufen. Als qualifizierte Bildungsfachkräfte vermitteln sie dann 
Studierenden sowie Lehr-, Fach- und Führungskräften, wie Inklusion praktisch funkti-
oniert (→ M 17 – H 2.2 Bildungsfachkräfte an Hochschulen, S. 39).  

Das Programm „ARTplus – Inklusive Hochschule“ des EUCREA Verbandes Kunst und 
Behinderung e.V. zielt darauf ab, Strukturen zu entwickeln und zu etablieren, die ein 
künstlerisches Studium oder den Eintritt in den künstlerischen Arbeitsmarkt mit unter-
schiedlichen Behinderungen dauerhaft ermöglichen. Es wird geprüft, ob dieses oder 
ein vergleichbares Programm zur Inklusion umgesetzt werden kann (→ M 18 – H 2.2 
ARTplus – Inklusive Hochschule 2024 -2027, S. 40). 

Eine immer wichtigere Voraussetzung für ein erfolgreiches Studium ist die digitale Bar-
rierefreiheit, sei es bei Kurswahl per Online-Tool, dem Zugang zu barrierefreier Litera-
tur oder der Nutzung von Software im Unterricht. Ohne digitale Werkzeuge und Inhalte 
geht heute nichts mehr.   
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An der Universität Hamburg wurde eine befugte Stelle geschaffen und beim Deutschen 
Patent- und Markenamt angemeldet, um Studierenden mit Blindheit, Seh- und Lese-
behinderung einen Zugang zu barrierefreier Literatur zu ermöglichen. Um diese barri-
erefreie Literatur umzusetzen, sollen dezentrale Lösungen im hochschulischen Netz-
werk ausgebaut werden. Bei Online-Kursen und Videokonferenzen soll die 
Barrierefreiheit stärker in den Fokus rücken. An der HAW werden Lehrende dabei un-
terstützt, inklusive Lernmaterialien zu erstellen und den Umgang mit assistiven Tech-
nologien zu lernen (→ M 19 – H 2.2 Ausbau der digitalen Barrierefreiheit, S. 41).  

Gemeinsam mit dem Fachbereich Informatik an der HAW wird geprüft, wie die Themen 
„Accessibility bzw. Barrierefreiheit“ sowie „Inklusion“ stärker verankert und in die ent-
sprechenden Lehrpläne integriert werden können. Ziel ist es, nicht nur eine Sensibili-
sierung für diese Themen zu erreichen, sondern künftige Fachkräfte im Bereich der 
Informatik in die Lage zu versetzen, diese Themen in der späteren beruflichen Lauf-
bahn wirksam zu bewegen und die digitale Barrierefreiheit in Wirtschaft und Gesell-
schaft insgesamt voranzubringen (→ M 20 – H 2.2 Verankerung von Lehrinhalten zu 
den Themen „Accessibility bzw. Barrierefreiheit“ und „Inklusion“ in den Curricula der 
Informatik-Studiengänge, S. 42). 
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M 15 – H 2.2 Barrierefreie Gestaltung von Bestandsgebäuden und Neubauten 
an den Hochschulen 

Federführung Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke 

Referat Bau 

Handlungsfeld Bildung von Anfang an 

Ziel Mindestens ein Gebäude je Standort / Fakultät soll weitestgehend 
barrierefrei zugänglich saniert werden, einschließlich eines barrie-
refreien Zugangs zu einem Hörsaal.  

Beschreibung der 
Maßnahme 

Neue Gebäude werden bereits grundsätzlich barrierefrei errichtet. 
Im Zuge der Sanierung der Hochschulgebäude sollen diese schritt-
weise zu barrierefreien Bildungsstätten werden. Zunächst ist das 
Ziel, dass mindestens ein Gebäude je Standort/Fakultät weitestge-
hend barrierefrei zugänglich saniert wird. 
Nach § 7 HmbBGG sollten öffentliche Gebäude mit Publikumsver-
kehr grundsätzlich barrierefrei werden. Die übrigen öffentlichen 
Universitätsgebäude mit Publikumsverkehr sollen zu einem späte-
ren Zeitpunkt auf ihre Barrierefreiheit hin geprüft werden. Bei künfti-
gen Bau- und Sanierungsmaßnahmen ist zu prüfen, ob hier im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel Verbesserungen mög-
lich sind. 

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Umfang von Neubau- und Sanierungsmaßnahmen 

Beteiligte Alle öffentlichen Hamburger Hochschulen 

Schnittstellen zu 
anderen Behörden 

Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (Kompetenzzentrum 
Hochbau) 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Aufgrund der vielen Gebäude und der hohen Kosten stellt der Ab-
bau baulicher Barrieren in Bestandsgebäuden eine langfristige Auf-
gabe dar. Es ist geplant, diese Maßnahmen sukzessive mit den oh-
nehin notwendigen Sanierungsmaßnahmen ab 2024 schrittweise 
umzusetzen. Die HafenCity Universität Hamburg ist bereits barrie-
refrei. 
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M 16 – H 2.2 Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen zum Thema Stu-
dieren mit Behinderung 

Federführung Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke 

Referat Soziale Fragen, Studierende 

Handlungsfeld Bildung von Anfang an 

Ziel Durch die unterschiedlichen Maßnahmen sollen insbesondere die 
Akteure in Lehre und Studium weiter für das Thema Inklusion sen-
sibilisiert werden und ihre Handlungskompetenzen ausbauen. 

Beschreibung der 
Maßnahme 

• Digitale, möglichst hochschulübergreifende Veranstaltungsreihe
„Hamburger Forum Inklusive Hochschulen“, in der pro Jahr min-
destens vier Veranstaltungen für Lehrende und Mitarbeitende
angeboten werden. Inhaltliche Schwerpunkte sind die Themen
Nachteilsausgleich, barrierefreie Gestaltung von Lehrveranstal-
tungen und Prüfungen sowie digitale Barrierefreiheit.

• Weiterentwicklung des Blogs „Lehre inklusiv“
• Universität Hamburg: Etablierung eines Angebots für Studie-

rende im Angebot des Zentrums für interdisziplinäre Studienan-
gebote (ISA)

• HAW: Die Arbeitsstelle Studium und Didaktik entwickelt in Zu-
sammenarbeit mit dem Beauftragten für die Belange behinder-
ter und chronisch kranker Studierender Kursformate für Leh-
rende bezüglich der eigenen Diversity- und
Inklusionskompetenz

• Hochschule für Musik und Theater: Gesundheitswochen zur
Sensibilisierung für die eigene Gesundheit und Prävention

• Durchführung der Diversity Study Week Inklusion (für Studie-
rende mit Behinderung) mit unterschiedlichen Veranstaltungen,
wie Ringvorlesung, Lernlabor und Workshop für Studierende
sowie einem Seminarangebot „Leichte Sprache“ für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in Verwaltung und Lehre.

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

• Jahresbericht über die durchgeführten Veranstaltungen (Titel,
Referentinnen und Referenten, Datum, Teilnehmende)

• Universität Hamburg: Im Wintersemester 2023/24 wird erstma-
lig eine Veranstaltung durch ISA angeboten. Danach wird über
das weitere Vorgehen entschieden. Im Jahr 2024 Bericht über
das weitere Vorgehen, gegebenenfalls Entwicklung einer Alter-
native

• HAW: Das Angebot der Arbeitsstelle Studium und Didaktik ent-
hält pro Semester einen Kurs zur Sensibilisierung von Lehren-
den und zu deren Kompetenzentwicklung in Richtung „inklusi-
ver Lehre“.

Beteiligte Öffentliche Hochschulen 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Bis Ende 2024 
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M 17 – H 2.2 Bildungsfachkräfte an Hochschulen 

Federführung Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke 

Stabstelle Senatskoordination für die Gleichstellung von Menschen mit Behin-
derungen und Geschäftsstelle 

Handlungsfeld Bildung von Anfang an 

Ziel Inklusion in Forschung und Lehre 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Acht Menschen aus Hamburger Werkstätten für behinderte Men-
schen werden eine dreijährige Vollzeitqualifizierung zu Bildungs-
fachkräften für Inklusion durchlaufen. Die Qualifizierung verläuft 
entlang eines Modulhandbuches mit dazugehörigen Qualifizie-
rungszielen, Inhalten und Prüfungsanforderungen.  
Als qualifizierte Bildungsfachkräfte vermitteln sie dann Studieren-
den sowie Lehr-, Fach- und Führungskräften, wie Inklusion prak-
tisch funktioniert. In Seminaren in ganzer Semesterlänge, Work-
shops, Vorlesungssitzungen und Konferenzbeiträgen vermitteln sie 
ihre Lebenswelten, spezifische Bedarfe und Fähigkeiten von Men-
schen mit Behinderungen – auf Augenhöhe und aus erster Hand.  
Die acht Personen sollen nach der Qualifizierung einen festen Ar-
beitsvertrag erhalten und damit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
tätig sein. 

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

• Die für das Projekt gewonnenen Menschen mit Behinderungen
wurden im vorgesehenen Zeitraum erfolgreich (die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer bestehen die vorgesehene Abschluss-
prüfung) zu Bildungsfachkräften qualifiziert.

• Für den Einsatz in Hamburger Hochschulen wurden für die Bil-
dungsfachkräfte unbefristete Arbeitsplätze geschaffen.

Beteiligte Die für die Umsetzung verantwortliche Hochschule und die an der 
Umsetzung beteiligten Kooperationspartnerinnen und -partner (u.a. 
Beraterinnen aus der Drachensee-Stiftung) 

Schnittstellen zu 
anderen Behörden 

Sozialbehörde, Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstel-
lung und Bezirke 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Angestrebter Beginn 2024 
Verstetigung des Projekts bis Ende 2027 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Für die Qualifizierung zur Bildungsfachkraft können sich auch Men-
schen mit Mehrfachbehinderungen bewerben. 
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M 18 – H 2.2 ARTplus – Inklusive Hochschule 2024 -2027 

Federführung Behörde für Kultur und Medien 

Referat Inklusive Kulturprojekte 

Handlungsfeld Bildung von Anfang an 

Ziel Ziel ist es, Menschen mit Lernschwierigkeiten an Hochschulbildung 
in Hamburg teilnehmen zu lassen, um den Bachelor-Abschluss und 
die Professionalisierung in einem bestimmten jeweiligen Fachge-
biet zu erreichen. 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Die vierjährige Programmphase ab 2024 zielt darauf ab, 

• eine strukturelle Verstetigung von inklusiver Bildung an den be-
teiligten Hochschulen in Hamburg zu erreichen

• die für assistierte Bildung und künstlerische Arbeit notwendigen
Rahmenbedingungen für die Teilnehmenden aufzubauen, wie
z.B. die Organisation, Finanzierung und Umsetzung individuell
benötigter Assistenzleistungen

• künstlerische Assistierende zu qualifizieren und eine flankie-
rende Infrastruktur aufzubauen, die eine spätere berufliche Be-
schäftigung der Teilnehmenden im Kultursektor ermöglicht

• das Hochschulsystem hinsichtlich Zugänglichkeit, Lehrformen
sowie Lehr- und Leistungsnachweisen zu hinterfragen und
neue und zu erweiternde Erkenntnisse auf andere Bildungsin-
stitutionen – auch außerhalb des künstlerischen Sektors – zu
übertragen.

Es wird geprüft, ob wieder eine Beteiligung an diesem oder ver-
gleichbaren Programmen möglich ist. 

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Zahl der teilnehmenden Hochschulen 
Zahl der Studierenden 

Schnittstellen zu 
anderen Behörden 

Sozialbehörde, Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstel-
lung und Bezirke 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

2024-2027 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Menschen mit kognitiven Behinderungen 
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M 19 – H 2.2 Ausbau der digitalen Barrierefreiheit 

Federführung Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke 

Referat Soziale Fragen, Studierende 

Handlungsfeld Bildung von Anfang an 

Ziel Inhalte für alle Nutzenden zugänglich machen, unabhängig von 
persönlichen oder technischen Barrieren, um Inhalte lesen, verste-
hen und mit ihnen interagieren zu können. 

Beschreibung der 
Maßnahme 

• Universität Hamburg: Erarbeitung und Implementierung verläss-
licher Arbeitsabläufe der befugten Stelle in Kooperation mit der
Staats- und Universitätsbibliothek; Aufbau und Stärkung eines
Netzwerkes zur Umsetzung von Dokumenten

• Etablierung der Thematik Barrierefreiheit als Querschnittsthema
in den Prozessen der digitalen Transformation

• Evaluierung der Barrierefreiheit von Online-Kursen

• Ausbau der Barrierefreiheit bei Videokonferenzen

• HAW: Aufbau einer eigenen Kompetenz zur digitalen Lehre und
zu assistiven Technologien sowie praktische Unterstützung von
Lehrenden bezüglich inklusiver Lehrmaterialien

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 
und Zeitrahmen  

• Universität Hamburg: Berechtigte Personen können ein etab-
liertes Verfahren nutzen, um zugängliche Literatur zu erhalten

• Jährlicher Bericht über die erfolgten Maßnahmen

• Erarbeitung eines Konzepts zur automatisierten Liveuntertite-
lung bei Lehrveranstaltungen

Beteiligte Hamburger Hochschulen 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Fortlaufend, genannte Maßnahmen bis Ende 2024 
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M 20 – H 2.2 Verankerung von Lehrinhalten zu den Themen „Accessibility bzw. 
Barrierefreiheit“ und „Inklusion“ in den Curricula der Informatik-Studiengänge 

Federführung Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke 

Referat Soziale Fragen, Studierende 

Handlungsfeld Bildung von Anfang an 

Ziel Sensibilisierung für die Themenfelder „Accessibility bzw. Barriere-
freiheit“ sowie „Inklusion“ in den Informatik-Studiengängen 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Die Möglichkeiten einer stärkeren bzw. sichtbareren Verankerung 
der Themenfelder „Accessibility bzw. Barrierefreiheit“ sowie „Inklu-
sion“ soll an der HAW im nächsten Jahr mit dem Fachbereich Infor-
matik geprüft und in die Lehrpläne integriert werden. 

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Die HAW überprüft in allen Studiengängen mit einem relevanten 
Anteil an Informatik, inwieweit dort „Accessibility bzw. Barrierefrei-
heit“ und „Inklusion“ bereits berücksichtigt wird und setzt in den je-
weiligen Departments bzw. Studiengängen bei Nichtberücksichti-
gung entsprechende Projekte zur curricularen Entwicklung in Gang. 

Beteiligte HAW 

Schnittstellen zu 
anderen Behörden 

Hamburger Hochschulen 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Prüfung Wintersemester 2023/2024 
Curricularentwicklung Sommersemester 2024 
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2.3 Barrierefreies Bauen und Wohnen 
Barrierefreie oder barrierereduzierte Wohnungen sind für viele Menschen mit Behin-
derungen eine Voraussetzung dafür, dass sie selbstbestimmt in ihrem Umfeld leben 
(bleiben) können. Daher verfolgt die UN-Behindertenrechtskonvention das Ziel, dass 
möglichst alle Gebäude – einschließlich Wohnhäusern – schrittweise barrierefrei zu-
gänglich werden. Zugangshindernisse und -barrieren sind festzustellen und zu besei-
tigen (Artikel 9 Absatz 1 Satz 2 der UN-Behindertenrechtskonvention), soweit dies ver-
hältnismäßig ist und keine unangemessene Belastung für die Gebäudeeigentümerin 
oder den Gebäudeeigentümer darstellt.  

Barrierefreier Wohnraum 

Der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen hat sich im Rah-
men der zweiten Staatenprüfung 2023 besorgt darüber gezeigt, dass es in Deutsch-
land zu wenig bezahlbaren, barrierefreien Wohnraum gibt und die Baustandards der 
Länder den Anforderungen an die Barrierefreiheit nicht entsprechen. Konkret empfiehlt 
der UN-Ausschuss, dass die gesetzlichen Anforderungen an barrierefreie Wohnungen 
ausgeweitet und konkretisiert werden und dass der Bau neuer, nicht barrierefreier 
Wohnungen die Ausnahme sein sollte. Auch die Inhalte der DIN 18040-3 (Öffentlicher 
Verkehrs- und Freiraum) sollten gesetzlich verankert werden.  

Die Online-Umfrage im Rahmen des Beteiligungsverfahrens „Mit uns! Inklusion gestal-
ten“ hat ergeben, dass der überwiegende Teil von Menschen mit Behinderungen in 
Wohnungen lebt, die nicht oder nur teilweise den Anforderungen an Barrierefreiheit 
entsprechen. Konkret: Nur 27 Prozent der befragten Menschen mit einer körperlichen 
Beeinträchtigung leben in einer Wohnung, die vollkommen ihren Anforderungen an 
Barrierefreiheit entspricht. Bei blinden, sehbehinderten und gehörlosen Menschen und 
Personen mit chronischen Erkrankungen sind es sogar nur zwischen 21 und 24 Pro-
zent. Der Bedarf an bezahlbarem und barrierefreiem Wohnraum ist daher enorm. 

In der Arbeitsgruppe „Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr“ im Rahmen des Betei-
ligungsverfahrens „Mit uns! Inklusion gestalten.“ wurde kritisiert, dass die bisherigen 
gesetzlichen Regelungen und Appelle an Bauherrn nicht ausreichen, um den barriere-
freien (Um-)Bau von Wohnungen erfolgreich voranzutreiben. Gefordert wurde daher 
eine Änderung der Hamburgischen Bauordnung, die verbindlich festlegen sollte, dass 
Neubauten möglichst nur noch barrierefrei zu errichten sind. In jedem Fall sollte – nach 
dem Willen der Arbeitsgruppe – künftig gewährleistet werden, dass große Anteile der 
privaten, öffentlichen und gewerblichen Gebäude so (um-)gebaut werden, dass sie im 
Bedarfsfall schnell und kostengünstig barrierefrei ausgestattet werden können. Hierfür 
müssten die Standards im Wohnungsbau so angepasst werden, dass es zum Beispiel 
ausreichende Bewegungsflächen und Umbaumöglichkeiten zur Installation für indivi-
duell anpassbare Höhen für Toiletten, Duschen oder Waschbecken gibt. In der stati-
schen Planung müssen auch die Türbreiten entsprechend veränderbar vorgesehen 
werden. Außerdem wurde in der Arbeitsgruppe deutlich, dass die Anzahl an rollstuhl-
gerechten Wohnungen erhöht und über deren Verfügbarkeit besser informiert werden 
sollte.  

Die FHH wird anhand der Anregungen aus dem Beteiligungsverfahren „Mit uns! Inklu-
sion gestalten.“ und der Ergebnisse aus der Staatenprüfung prüfen, ob die Regelungen 
zum barrierefreien bzw. barrierereduzierten Bauen in der Hamburgischen Bauordnung 
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und in den IFB-Förderrichtlinien den Belangen von Menschen mit Behinderungen aus-
reichend Rechnung tragen und sie ansonsten überarbeiten (→ M 21 – H 2.3 Prüfung 
der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) und der IFB-Förderrichtlinien, S. 45).  

Eine weitere Hürde für viele Menschen, die auf der Suche nach einer Wohnung sind, 
ist der „Hamburger Mietvertrag für Wohnraum“. Dabei handelt es sich um ein Vertrags-
muster des Grundeigentümerverbands, das regelmäßig der aktuellen Rechtslage an-
gepasst wird. Das Vertragsmuster wird in Hamburg sehr häufig für Vermietungen ver-
wendet, ist aber nicht für alle verständlich.  

Die FHH setzt sich dafür ein, dass in Zusammenarbeit mit dem Landesbeirat für die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen eine barrierefreie Fassung oder Er-
läuterung des „Hamburger Mietvertrages für Wohnraum“ erstellt wird (→ M 22 – H 2.3 
Barrierefreie Mietverträge, S. 46). 

Gegebenenfalls ist der bestehende Bauprüfdienst „Barrierefreies Bauen" aufgrund von 
Änderungen in der Hamburgischen Bauordnung anzupassen. Er dient den Bauprüfab-
teilungen der Bezirksämter als Basis für ein einheitliches, hamburgweites Handeln 
(→ M 23 – H 2.3 Überarbeitung Bauprüfdienst „Barrierefreies Bauen", S. 47). 
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M 21 – H 2.3 Prüfung der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) und der IFB-
Förderrichtlinien 

Federführung Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 

Referate Oberste Bauaufsicht, Baukompetenzzentrum, Wohnungsbauförde-
rung 

Handlungsfeld Barrierefreies Bauen und Wohnen 

Ziel Erhöhung der Zahl barrierereduzierter, barrierefreier und uneinge-
schränkt mit dem Rollstuhl nutzbarer Wohnungen in Hamburg 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Die Hamburgische Bauordnung (HBauO) sieht derzeit anteilig barri-
erefreie Wohnungen nach DIN 18040-2 für Gebäude mit mehr als 
vier Wohneinheiten vor. Uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutz-
bare Wohnungen werden derzeit gesetzlich nicht gefordert.  
In den Förderrichtlinien der Hamburgischen Investitions- und För-
derbank (IFB) für den Neubau von Mietwohnungen (1. und 2. För-
derweg) ist die „barrierereduzierte Grundausstattung“ obligatorisch. 
Diese Begrifflichkeit dient der Beschreibung der Grundanforderun-
gen. Der Wohnstandard „barrierereduziert“ wurde angelehnt an die 
DIN 18040-2 entwickelt.  
Vor dem Hintergrund unterschiedlicher Anforderungen an den 
Wohnraum ist zu prüfen, ob eine Weiterentwicklung dieser Grund-
anforderungen erforderlich ist. 
Daher wird die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen eine Ar-
beitsgruppe einsetzen, um die baulichen Grundanforderungen und 
die bestehenden gesetzlichen Regelungen in der HBauO zu über-
prüfen und gegebenenfalls anzupassen und die IFB-Förderrichtli-
nien weiterzuentwickeln.  

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

• Es wird unter Federführung der Behörde für Stadtentwicklung
und Wohnen eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Behörde für
Stadtentwicklung und Wohnen, Sozialbehörde und dem Kom-
petenzzentrum für ein barrierefreies Hamburg, eingesetzt.

• Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe werden mit Vertreterinnen
und Vertretern der Selbstorganisationen und der Wohnungs-
wirtschaft beraten.

• Abhängig vom Ergebnis der Arbeitsgruppe wird eine Änderung
der HBauO bzw. der Förderrichtlinien geprüft.

Beteiligte Sozialbehörde, Kompetenzzentrum für ein barrierefreies Hamburg, 
Selbstorganisationen, Hamburger Wohnungswirtschaft 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Bis Ende der Legislaturperiode 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen 
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M 22 – H 2.3 Barrierefreie Mietverträge 

Federführung Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 

Referat Wohnungsbestandspolitik 

Handlungsfeld Barrierefreies Bauen und Wohnen 

Ziel Inklusive Wohnungspolitik, Abbau von Barrieren bei der Vermie-
tung von Wohnraum 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Prüfung barrierefreier Fassungen oder Erläuterungen des "Ham-
burger Mietvertrags für Wohnraum" mit dem Landesbeirat für Men-
schen mit Behinderungen 

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

• Termin zum Austausch mit dem Landesbeirat über Bedarfe und
Möglichkeiten

• Prüfung durch Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

• Gegebenenfalls Umsetzung konkreter Maßnahmen

Beteiligte Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen, 
Grundeigentümerverband 

Schnittstellen zu 
anderen Behörden 

Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke; 
Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Prüfung und gegebenenfalls Umsetzung bis Ende 2025 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Alle Gruppen von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen so-
wie Sehbehinderungen 
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M 23 – H 2.3 Überarbeitung Bauprüfdienst „Barrierefreies Bauen" 

Federführung Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 

Referat Fachliche Steuerung 

Handlungsfeld Barrierefreies Bauen und Wohnen 

Ziel Weiterentwicklung des Bauordnungsrechts 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Der bereits bestehende Bauprüfdienst „Barrierefreies Bauen" ist 
u.a. aufgrund von Änderungen in der HBauO anzupassen. Er dient
den Bauprüfabteilungen der Bezirksämter als Basis für ein einheitli-
ches, hamburgweites Handeln.

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Veröffentlichung des überarbeiteten Bauprüfdienstes 

Beteiligte Bauaufsichtsbehörden der Bezirksämter, Amt für Bauordnung und 
Hochbau und Hamburg Port Authority 

Schnittstellen zu 
anderen Behörden 

Sozialbehörde 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

2025, unmittelbar nach Inkrafttreten der novellierten HBauO 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Alle Gruppen von Menschen mit Beeinträchtigungen, ältere Men-
schen, Personen mit Kleinkindern; besonders verletzliche Gruppen 
sind inbegriffen 
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Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden 

Neben der Schaffung bezahlbaren und barrierefreien Wohnraums stehen auch öffent-
liche Gebäude im Fokus des Handlungsfelds „Barrierefreies Bauen und Wohnen“. 

Nach dem HmbBGG sollen alle Behörden, Bezirksämter und sonstigen Einrichtungen 
der Verwaltung der FHH sowie öffentliche Unternehmen in den von ihnen genutzten 
und im Eigentum stehenden Bestandsgebäuden, die dem allgemeinen Besucherver-
kehr dienen, schrittweise bauliche Barrierefreiheit herstellen.  

In einem ersten Schritt wurde der Bürgerschaft über den Stand der Barrierefreiheit in 
den Bestandsgebäuden der FHH berichtet. In einem zweiten Schritt werden verbindli-
che und überprüfbare Maßnahmen- und Zeitpläne zum Abbau von Barrieren erarbei-
tet. In einem dritten und letzten Schritt wird die Umsetzung dieser Pläne überwacht (→ 
M 24 – H 2.3 Barrierefreiheit im Gebäudebestand der Freien und Hansestadt Ham-
burg, S. 49). 

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens „Mit uns! Inklusion gestalten.“ wurde mehrfach 
berichtet, wie wichtig die Arbeit des Kompetenzzentrums für ein barrierefreies Ham-
burg ist. Das Kompetenzzentrum berät zum Beispiel Hamburger Behörden, Bauher-
ren, Planende und Architekten, wie die bauliche Barrierefreiheit in Hamburg vorange-
trieben werden kann. In der Arbeitsgruppe „Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr“ 
wurde vorgeschlagen, dass das Kompetenzzentrum verpflichtend und frühzeitig in alle 
öffentlichen Planungen einbezogen werden soll. Darum soll das Kompetenzzentrum 
weiter gestärkt werden(→ M 4 – H 2.1 Stärkung des Kompetenzzentrums für ein bar-
rierefreies Hamburg, S. 17). 
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M 24 – H 2.3 Barrierefreiheit im Gebäudebestand der Freien und Hansestadt 
Hamburg 

Federführung Sozialbehörde 

Abteilung Teilhabe und Gleichstellung von Menschen mit Behinderung 

Handlungsfeld Barrierefreies Bauen und Wohnen 

Ziel Herstellung von Barrierefreiheit in den Bestandsgebäuden der 
FHH, die dem allgemeinen Besucherverkehr dienen  

Beschreibung der 
Maßnahme 

Nach dem Hamburgischen Behindertengleichstellungsgesetz 
(HmbBGG)  sollen alle Behörden, Bezirksämter und sonstige Ein-
richtungen der Verwaltung sowie öffentliche Unternehmen, in den 
von ihnen genutzten und im Eigentum stehenden Bestandsgebäu-
den, die dem allgemeinen Besucherverkehr dienen, schrittweise 
bauliche Barrierefreiheit herstellen. Das HmbBGG sieht hierfür ein 
mehrstufiges Verfahren vor. 
In Phase I wurde über den Stand der Barrierefreiheit in den Be-
standsgebäuden der FHH berichtet. 
In Phase II sollen verbindliche und überprüfbare Maßnahmen- und 
Zeitpläne zum weiteren Abbau von Barrieren erarbeitet werden. Die 
Berichtspflicht erfolgt im Wege eines Folgeprojektes „Maßnahmen-
fahrpläne Barrierefreiheit". Ziel des Projektes ist die Entwicklung 
und beispielhafte Erprobung eines zentralen Berichtswesens Barri-
erefreiheit anhand einer Muster-Matrix zur Erstellung von Maßnah-
men-, Zeit- und Kostenplänen.  
In der Phase III wird die Einhaltung der erarbeiteten Maßnahmen- 
und Zeitpläne kontrolliert.  
Langfristig wird das Ziel verfolgt, Umbauten und Sanierungen im 
Rahmen des Klimaplans und im Rahmen der Herstellung von Barri-
erefreiheit aufeinander abgestimmt und möglichst zeitgleich erfol-
gen zu lassen.  

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

• Projektabschlussbericht sowie Berichtsdrucksache zum Umset-
zungsstand des Projektes an die Bürgerschaft bis Ende 2024

Beteiligte Finanzbehörde, ISZ Immobilien Service Zentrum GmbH, Sprinken-
hof GmbH, Schulbau Hamburg, Kompetenzzentrum für ein barrie-
refreies Hamburg 

Schnittstellen zu 
anderen Behörden 

Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Bis Ende der Legislaturperiode 
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Leitfaden inklusives Planen und Kommunizieren 

In der Arbeitsgruppe „Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr“ im Rahmen des Betei-
ligungsverfahrens „Mit uns! Inklusion gestalten.“ wurde besprochen, wie Menschen mit 
Behinderungen ihren Stadtteil künftig besser mitplanen und mitgestalten können. An-
geregt wurden zum Beispiel Stadtteilrundgänge von Menschen mit Behinderungen für 
die Politik und öffentliche Verwaltung, bei denen konkrete Barrieren gezeigt werden. 
Gefordert wurde unter anderem auch, dass der Meldemichel barrierefrei ausgestaltet 
werden sollte. Der Meldemichel ist eine Plattform, auf der Bürgerinnen und Bürger 
Probleme in der öffentlichen Infrastruktur melden können. Der Arbeitsgruppe war auch 
wichtig, dass sämtliche Beteiligungsformate im Rahmen der Stadtentwicklung künftig 
barrierefrei durchgeführt werden. Teil dieser Forderung ist auch, dass Veranstaltungen 
und Informationsmaterial künftig stets in Leichte Sprache übersetzt werden.  

Die FHH wird die Anregungen aus dem Beteiligungsverfahren aufnehmen und einen 
Leitfaden für inklusives Planen und Kommunizieren erstellen. Der Leitfaden soll für das 
Thema inklusive Stadtentwicklung in der Verwaltung (Fachbehörden und Bezirksäm-
ter) sensibilisieren und eine Orientierung und Übersicht für vorhandene und künftige 
inklusive Stadtentwicklungsprojekte, Planungsprozesse und Kommunikationsformen 
geben. Das Papier soll anwendungsorientiert mögliche Fragen der Verwaltungsmitar-
beitenden aufgreifen und in Form eines Fragen-Antworten-Katalogs beantworten. 
Hierzu gehören u. a. das Aufzeigen von vorhandenen Barrieren, Bedürfnissen unter-
schiedlicher Nutzergruppen, Ansprechpersonen, bestehende Rahmenbedingungen 
und Anforderungen sowie Best-Practice-Projekte.  

Da sich Menschen und Möglichkeiten ständig weiterentwickeln, soll der Leitfaden auch 
dazu anregen, miteinander ins Gespräch zu kommen und unter Berücksichtigung der 
jeweiligen lokalen Gegebenheiten und Interessen eigene Antworten zu entwickeln 
(→ M 25 – H 2.3 Erstellung eines Leitfadens für inklusives Planen und Kommunizieren, 
S. 51).
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M 25 – H 2.3 Erstellung eines Leitfadens für inklusives Planen und Kommuni-
zieren 

Federführung Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 

Referat Gesamtstädtische Entwicklungskonzepte 

Handlungsfeld Barrierefreies Bauen und Wohnen 

Ziel Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung für das Thema inklusives 
Planen und Kommunizieren, Kompetenzaufbau für Planende zur 
Schaffung inklusiver städtischer Lebensbereiche und -räume. 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Durch die Erstellung des Leitfadens „Ein Wegweiser für inklusives 
Planen und Kommunizieren“ und dem einhergehenden Erarbei-
tungsprozess soll für das Thema inklusive Stadtentwicklung in der 
Verwaltung (Fachbehörden und Bezirksämter) sensibilisiert und 
eine Orientierung für vorhandene und künftige inklusive Stadtent-
wicklungsprojekte, Planungsprozesse und Kommunikationsformen 
gegeben werden.  
Das Papier soll anwendungsorientiert mögliche Fragen der Verwal-
tungsmitarbeitenden aufgreifen und in Form eines Fragen-Antwor-
ten-Katalogs beantworten. Hierzu gehören u. a. das Aufzeigen von 
vorhandenen Barrieren, Bedürfnissen unterschiedlicher Gruppen 
von Nutzerinnen und Nutzern, Ansprechpersonen, bestehende 
Rahmenbedingungen und Anforderungen sowie Best-Practice-Pro-
jekte.  
Da sich Menschen und Möglichkeiten ständig weiterentwickeln, soll 
dieses Papier auch dazu anregen, miteinander ins Gespräch zu 
kommen und eigene Antworten zu entwickeln. 

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Umsetzung ja/nein, Bekanntheit und/oder Verteilung des Leitfadens 

Beteiligte Senatskoordinatorin für die Gleichstellung von Menschen mit Be-
hinderungen, Bezirksämter, Sozialbehörde, Kompetenzzentrum für 
ein barrierefreies Hamburg 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

bis 2025 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Menschen mit einer Schwerbehinderung 

55



2.4 Durch die Stadt ohne Barrieren 
Alle Menschen haben das Recht selbstständig zu leben und sich im öffentlichen Raum 
ohne Barrieren bewegen zu können. Konkret heißt es in Artikel 9 („Zugänglichkeit“) 
der UN-Behindertenrechtskonvention, dass geeignete Maßnahmen getroffen werden 
müssen, damit Menschen mit Behinderungen den gleichberechtigten Zugang zu 
Transportmitteln haben. Das bedeutet: Busse und Bahnen müssen auch für Menschen 
mit Behinderungen gut zu benutzen sein. Bahnhöfe, Bushaltestellen und Fahrgastin-
formationen müssen barrierefrei werden.  

In Artikel 20 („Persönliche Mobilität“) der UN-Behindertenrechtskonvention steht, dass 
wirksame Maßnahmen getroffen werden müssen, um für Menschen mit Behinderun-
gen persönliche Mobilität mit größtmöglicher Unabhängigkeit sicherzustellen. Nur 
dann, wenn Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben, sich ohne fremde 
Unterstützung fortzubewegen, können sie alleine zur Arbeit, zum Arzt oder Freunde 
besuchen.  

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) und Taxifahrten 

Im Rahmen der Staatenprüfung 2023 hat sich der UN-Ausschuss für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen darüber besorgt gezeigt, dass in Deutschland viele öf-
fentliche Verkehrsmittel nicht barrierefrei sind. Der UN-Ausschuss fordert, die eigen-
ständige Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel durch Menschen mit Behinderungen zu 
gewährleisten.  

Abbildung 4 Barrierefreiheit im öffentlichen Bereich 

Bei der Online-Befragung „Mit uns! Inklusion gestalten.“ wurde nach den Bereichen 
gefragt, in denen Hamburg den größten Nachholbedarf bei der Barrierefreiheit hat: Am 
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häufigsten wurde auch hier mit rund 45 Prozent der öffentliche Nahverkehr genannt 
(Abbildung 4).  

Über die Hälfte aller befragten Menschen mit Behinderungen gab an, sich beim Bus 
und Bahn fahren in Hamburg beeinträchtigt zu fühlen – mehr als jede fünfte Person 
davon in einem hohen Maße. Vor allem für blinde Personen (85 Prozent) und Men-
schen mit einer Schwerstmehrfachbehinderung (73 Prozent) ist die Nutzung von Bus-
sen und Bahnen nach wie vor problematisch. 

Abbildung 5 Änderungswünsche für den ÖPNV 

Jede zweite befragte Person wünscht sich für den ÖPNV in Hamburg bessere Orien-
tierungsmöglichkeiten in Form von z.B. besser wahrnehmbaren Anzeigen oder Durch-
sagen sowie eine bessere Erreichbarkeit durch beispielsweise mehr Aufzüge oder 
bessere Wege. Ca. 44 Prozent nannten zudem bessere Informationsmöglichkeiten als 
wichtige Veränderung (Abbildung 5). 

Damit Busse und Bahnen für alle nutzbar sind, müssen nicht nur die Haltestellen und 
die Verkehrsmittel barrierefrei sein, sondern auch die Fahrgastinformationen. Bislang 
mangelt es noch an einer konsequenten Umsetzung des Zwei-Sinne-Prinzips.1 Das 
Zwei-Sinne-Prinzip ist ein wichtiger Baustein für gehörlose und sehbehinderte Men-
schen, der nicht nur an den Haltestellen, sondern auch in Bussen und Zügen gefordert 
wird. Das ist besonders bei Fahrplanänderungen/Schienenersatzverkehr wichtig.  

Es wird daher sichergestellt, dass die Fahrgastinformationen wie Abfahrtspläne oder 
Haltestellenaushänge künftig über mindestens zwei verschiedene Sinne 

1 Gemeinsamer Bericht der Zivilgesellschaft zum 2. und 3. Bericht der Bundesregierung zur Umsetzung der UN- 
Behindertenrechtskonvention durch Deutschland, vorgelegt vom Bündnis deutscher Nichtregierungsorganisatio-
nen zur UN-Behindertenrechtskonvention, 29. Sitzung des UN-Ausschusses für die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen, Kassel/Berlin 20. Juli 2023 
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wahrgenommen werden können (→ M 26 – H 2.4 Verbesserung der Fahrgastinforma-
tionen und Sicherstellung des Zwei-Sinne-Prinzips, S. 55).  

Hinsichtlich des zweiten genannten Punktes – bessere Erreichbarkeit - hat sich die 
FHH zum Ziel gesetzt, dass bis auf wenige Ausnahmen sämtliche Bahnstationen in 
den nächsten Jahren barrierefrei werden sollen. (→ M 27 – H 2.4 Barrierefreier Aus-
bau der U- und S-Bahn-Haltestellen, S. 56) 

Im Beteiligungsverfahren wurde vielfach von schlechten Erfahrungen mit den Taxi- und 
Shuttlediensten berichtet. Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer mussten bislang barriere-
freie Taxen aufgrund der geringen Verfügbarkeit im Voraus mit festen Abfahrtszeiten 
buchen. Für spontane Fahrten konnten sie lediglich auf hochpreisige Mietwagenange-
bote mit Chauffeur ausweichen. Daher fördert Hamburg künftig mehr sogenannte E-
Inklusionstaxen, mit denen auch spontane Taxifahrten möglich werden sollen (→ M 28 
– H 2.4 Barrierefreie Taxen, S. 57).
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M 26 – H 2.4 Verbesserung der Fahrgastinformationen und Sicherstellung des 
Zwei-Sinne-Prinzips 

Federführung Behörde für Verkehr und Mobilitätswende 

Referat Öffentlicher Verkehr 

Handlungsfeld Durch die Stadt ohne Barrieren 

Ziel Barrierefreie Fahrgastinformationen für Personen mit kognitiver o-
der Sinneseinschränkung  

Beschreibung der 
Maßnahme 

Unter der Projektleitung der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein 
GmbH (VHH) wird derzeit ein System für eine barrierefreie Fahr-
gastinformation für die im Hamburger Verkehrsverbund (hvv) orga-
nisierten Bus- und Bahnbetriebe entwickelt. Das System soll zu-
künftig während der Reisekette die richtigen Informationen zum 
richtigen Zeitpunkt in der richtigen Priorisierung für Menschen mit 
kognitiven oder Sinneseinschränkung zugänglich machen.  
Mit Hilfe eines geeigneten Endgeräts, wie z.B. einem Smartphone, 
sollen Informationen gezielt vermittelt oder angefordert werden 
können. Fahrzeuge und Haltestellen sollen in geeigneter Art und 
Weise mit diesen Endgeräten kommunizieren und die Fahrgäste 
während ihrer Reise unterstützen. Darüber hinaus sollen auch er-
gänzende Ansätze geprüft werden, die ohne das Mitführen eines 
Endgerätes unterstützen. 
Bis Ende 2024 soll ein erster Prototyp vorliegen, der zunächst in 
Bussen der VHH erprobt und anschließend schrittweise auch bei 
anderen Verkehrsunternehmen und in anderen Verkehrsmitteln 
zum Einsatz kommen soll. 
Das digitale Assistenzsystem soll so inklusiv wie möglich werden, 
in dem die Texte, Menüs, Navigation und sämtliche Informationen 
einfach und präzise gestaltet werden. So werden auch die Grunds-
ätze der Leichten Sprache erfüllt.  

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Implementierung und Funktionsfähigkeit des Systems 

Beteiligte VHH, Hamburger Hochbahn AG, Deutsche Bahn AG, Hamburger 
Verkehrsverbund (hvv), Mr. BlindLife, Miss Vanny - meinblindesle-
ben, Innovation Natives GmbH & Co. KG, Blinden- und Sehbehin-
dertenverein Hamburg e.V. 

Schnittstellen zu 
anderen Behörden 

Andere Dienststellen und Verbände werden anlassbezogen invol-
viert. 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Umsetzung des Piloten bis Ende 2024. Ausweitung des Systems im 
hvv im Anschluss. 
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M 27 – H 2.4 Barrierefreier Ausbau der U- und S-Bahn-Haltestellen 

Federführung Behörde für Verkehr und Mobilitätswende 

Referat Öffentlicher Verkehr 

Handlungsfeld Durch die Stadt ohne Barrieren 

Ziel Barrierefreie U- und S-Bahn-Haltestellen 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Der barrierefreie Umbau umfasst den Einbau von Aufzügen zum 
Bahnsteig, den Einbau von taktilen Orientierungssystemen sowie 
bei der U-Bahn zusätzlich die Voll- oder Teilerhöhung der Bahn-
steige zum niveaugleichen Ein- und Ausstieg auf den Haltestellen. 
Die noch nicht barrierefreien U- und S-Bahn-Haltestellen sollen mit 
wenigen Ausnahmen – die durch Abhängigkeiten zu großen Bau-
projekten begründet sind – bis Mitte der 2020er Jahre umgebaut 
werden (Planung). Die künftigen U- und S-Bahn-Haltestellen an 
den geplanten beziehungsweise in Bau befindlichen Linien werden 
grundsätzlich barrierefrei errichtet. 

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Bahnsteige sowie Fahrzeuge sind barrierefrei erreichbar und die 
Haltestellen verfügen über Blindenleitsysteme gemäß den Anforde-
rungen des Hamburger Verkehrsverbund (hvv).  

Beteiligte Behörde für Verkehr und Mobilitätswende und weitere Fachbehör-
den, Deutsche Bahn AG, Hamburger Hochbahn AG, hvv 

Schnittstellen zu 
anderen Behörden 

Andere Dienststellen und Verbände werden in den Planungs- und 
Umsetzungsphasen anlassbezogen involviert. Daneben sind die 
Verbände an der Arbeitsgruppe „Barrierefreier ÖPNV in Hamburg“ 
beteiligt, in der regelmäßig alle maßgeblichen Themen zum barrie-
refreien Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) abgestimmt so-
wie bereits umgesetzte Maßnahmen evaluiert werden.  

Zeitrahmen für die 
Umsetzung Geplante  

Fertigstellung Haltestelle (Linie) 

2025  

Billwerder-Moorfleet (S2, S21) 
Jungfernstieg (S1, S2, S3) 
Reeperbahn (S1, S2, S3) 
Königstraße (S1, S2, S3) 
Meßberg (U1) 
Saarlandstraße (U3) 

2026 Berliner Tor (S1, S11, S2, S21) 
2027 Diebsteich (künftig Altona) (S2, S21, S3) 
2029 Sierichstraße (U3) 

60



M 28 – H 2.4 Barrierefreie Taxen 

Federführung Behörde für Verkehr und Mobilitätswende 

Referat Verkehrsgewerbeaufsicht 

Handlungsfeld Durch die Stadt ohne Barrieren 

Ziel Verbesserung der Mobilität für Menschen im Rollstuhl 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Die Bereitstellung von „E-Inklusionstaxen“ ist ein Maßnahmenpaket 
im Hamburger Projekt „Zukunftstaxi“. Mit den Partnern aus dem Ta-
xengewerbe, der Industrie und Behörden soll das Taxenangebot 
als modernes und zeitgemäßes individuelles Beförderungsmittel 
des öffentlichen Verkehrs aufgestellt werden.  
Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer können mit dieser Option spontane 
Fahrten zum Taxentarif durchzuführen. Dies war aufgrund der ge-
ringen Verfügbarkeit bisher nicht möglich, Fahrten mussten weit im 
Voraus mit festen Abfahrtszeiten gebucht werden, ausgewichen 
konnte lediglich auf hochpreisige Mietwagenangebote mit Chauf-
feurin oder Chauffeur.   
Die FHH fördert im Projekt Zukunftstaxi den Antriebsumstieg auf lo-
kal emissionsfreie Fahrzeuge. Eine besondere Förderung in Höhe 
von 20.000 Euro erhalten Taxenunternehmen, die E-Inklusionsta-
xen beschaffen.  
Mit den stadtweiten Fahrzeugvermittlern sollen zudem die Fahr-
zeugbestellangebote verbessert werden. Konnten die Fahrzeuge 
bisher in der Regel lediglich durch Anfragen bei einzelnen Taxen-
unternehmen erreicht werden, so sollen diese nunmehr in die digi-
talen und telefonischen Bestellangebote der Fahrtenvermittler inte-
griert werden. Durch diese Fahrzeugbündelung werden die 
Bestellprozesse für die Nutzerinnen und Nutzer und auch die Ver-
fügbarkeit durch das Flottenmanagement verbessert. 

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

• Erhöhung der Anzahl der in Hamburg genehmigten und verfüg-
baren E-Inklusionstaxen.

• Integration dieses Fahrzeugsegments in das Bestellangebot
der Fahrtenvermittler.

Beteiligte Taxenunternehmen, Taxenvermittler, Fahrzeughersteller. 

Schnittstellen zu 
anderen Behörden 

Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (Förde-
rung), Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Be-
zirke, Senatskoordinatorin für die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen, Sozialbehörde  

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Bis 2024 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Menschen im Rollstuhl 
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Mobilitätswende inklusiv gestalten 

Im Beteiligungsverfahren und in der Unterarbeitsgruppe zum Thema Verkehr wurde 
deutlich, dass die Mobilitätswende in Hamburg grundsätzlich begrüßt wird, Menschen 
mit Behinderungen aber vor besondere Herausforderungen stellt: 

• Menschen mit Behinderungen fühlen sich auf Mischverkehrsflächen oft gefähr-
det.

• Baustellen werden teilweise nicht ausreichend gesichert oder nicht barrierefrei
eingerichtet.

• Verkehrt abgestellte E-Tretroller sind ein gefährliches Hindernis.

• Elektrische Fahrzeuge sind häufig leiser als Fahrzeuge mit Verbrennermotor
und können trotz Akustiksignal bei geringer Geschwindigkeit nur schwer wahr-
genommen werden.

• Die Einrichtung von mehr autofreien Zonen wird zwar begrüßt, gleichwohl bringt
dies aber Probleme mit sich für Menschen, die auf ein Fahrzeug angewiesen
sind.

• In der Nähe der Parkplätze, die für Menschen mit Behinderungen reserviert
sind, fehlen Bordsteinabsenkungen oder sie sind teilweise schlecht ausgeführt.

Die Rechte von Menschen mit Behinderungen sollen künftig bei allen Projekten im 
Rahmen der Mobilitätswende berücksichtigt werden. Dazu wird das Kompetenzzent-
rum für ein barrierefreies Hamburg frühzeitig in die Planungen einbezogen. In der AG 
Inklusive Mobilitätswende werden zusätzlich bedeutende aktuelle Themen diskutiert 
(→ M 29 – H 2.4 Arbeitsgruppe „Inklusive Mobilitätswende, S. 59).  

Menschen mit Mobilitätseinschränkungen oder Sehbehinderungen haben darüber hin-
aus häufig Schwierigkeiten, Radverkehrsanlagen – also Radwege, Radfahrstreifen o-
der Fahrradstraßen – sicher zu überqueren. Dies gilt insbesondere in der Nähe von 
Bus- oder Bahnhaltestellen.  

Deshalb setzen sich die Behörde für Inneres und Sport und die Behörde für Verkehr 
und Mobilitätswende dafür ein, dass Fußgängerüberwege – auch Zebrasteifen ge-
nannt – künftig über Radverkehrsanlagen führen dürfen. Zunächst soll an drei ver-
schiedenen Standorten Fußgängerüberwege über Radverkehrsanlagen getestet wer-
den: Streekbrücke / St. Benedictstraße, U-Bahn Burgstraße und U-Bahnhof 
Langenhorn Markt. 

Wenn die Erfahrungen an diesen drei Standorten positiv sind und die Vorschriften auf 
Bundesebene entsprechend geändert werden, können an weiteren viel befahrenen 
Radverkehrsanlagen Fußgängerüberwege geschaffen werden (→ M 30 – H 2.4 Fuß-
gängerüberwege über Radverkehrsanlagen, S. 60). 
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M 29 – H 2.4 Arbeitsgruppe „Inklusive Mobilitätswende“ 

Federführung Behörde für Verkehr und Mobilitätswende 

Referat Koordinierung Mobilitätswende, Fuß- und Radverkehr 

Handlungsfeld Durch die Stadt ohne Barrieren 

Ziel Beteiligung von Menschen mit Behinderungen an der inklusiven Mo-
bilitätswende 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Die Arbeitsgruppe (AG) „Inklusive Mobilitätswende“ wurde aufgrund 
der gemeinsamen Willenserklärung zur inklusiven Mobilitätswende 
gegründet, die von der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende 
und zehn Verbänden unterzeichnet wurde.  
Dieses Gremium, das von der Amtsleitung Koordinierung Mobili-
tätswende, Rad- und Fußverkehr geleitet wird, tagt regelmäßig 
mindestens zweimal im Jahr. Es wirkt darauf hin, dass die Belange 
der Barrierefreiheit bei allen Vorhaben im Rahmen der Mobilitäts-
wende berücksichtigt werden. 
Weitere Informationen:  
https://www.hamburg.de/bvm/barrierefreiheit/ 

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Die Treffen haben stattgefunden. 

Beteiligte Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, Verbände 

Schnittstellen zu 
anderen Behörden 

Andere Dienststellen werden anlassbezogen mit einbezogen. 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Fortlaufend 
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M 30 – H 2.4 Fußgängerüberwege über Radverkehrsanlagen 

Federführung Behörde für Inneres und Sport  

Abteilung Öffentliche Sicherheit 

Handlungsfeld Durch die Stadt ohne Barrieren 

Ziel • Gesicherte Querungen von Radverkehrsanlagen im Bereich
von Bushaltestellen und Kreuzungen mit ÖPNV-Anschluss
schaffen

• Durch eine Trennung von Fußgängerinnen und Fußgängern
von Radfahrenden Nutzungskonflikte minimieren

• Kriterien entwickeln, um rechtswirksam Fußgängerüberwege
über Radverkehrsanlagen anordnen zu können

Beschreibung der 
Maßnahme 

Es wird eine Arbeitsgruppe gegründet, die an drei Standorten Fuß-
gängerüberwege über Radverkehrsanlagen einrichtet und erprobt: 
• Streekbrücke / St. Benedictstraße, Bushaltestelle im nördlichen

Bereich
• Hammer Landstraße zwischen U-Bahn Zugang Burgstraße und

Bushaltestelle
• U-Bahnhof Langenhorn Markt

Die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende wird sich auf Bun-
desebene für eine Änderung der Straßenverkehrsordnung (StVO) 
und Anpassung der Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von 
Fußgängerüberwegen einsetzen. Es soll eine Freistellung zur An-
ordnung von Fußgängerüberwegen vom Erfordernis einer qualifi-
zierten Gefahr gemäß § 45 Absatz 9 Satz 3 StVO erfolgen. Das er-
leichtert die Anordnung von Fußgängerüberwegen, da die 
besonderen Anforderungen von Menschen mit Behinderungen 
durch das Erfordernis einer qualifizierten Gefahr sonst nur im be-
grenzten Maße berücksichtigt werden können. 

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Erhebung und Auswertung der Verkehrsstärken, Auswertung der 
Unfallzahlen, Beobachtung und Auswertung der Verkehrsabläufe, 
Konzeption und Auswertung einer Befragung zur subjektiven Ver-
kehrssicherheit und Akzeptanz 

Beteiligte Bezirksämter, hvv, Kompetenzzentrum für ein barrierefreies Ham-
burg, Hamburg Verkehrsanlagen GmbH, Verkehrsunternehmen 

Schnittstellen zu 
anderen Behörden 

Behörde für Verkehr und Mobilitätswende 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Beginn 2023 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Blinde und sehbehinderte Menschen 
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Barrierefreie Einkaufsmöglichkeiten 

Die Online-Befragung „Mit uns! Inklusion gestalten“ hat ergeben, dass Geschäfte und 
Einkaufszentren insbesondere für Menschen mit Sehbehinderung schwer nutzbar 
sind. Etwa jede fünfte befragte Person wünscht sich mehr barrierefreie Geschäfte und 
Einkaufszentren.  

Darum wird die Behörde für Wirtschaft und Innovation (BWI) gemeinsam mit den be-
troffenen Behörden und der Privatwirtschaft die Entwicklung eines Leitfadens für mehr 
Barrierefreiheit im Hamburger Einzelhandel anstoßen. Erste Gespräche hierzu fanden 
statt, die Maßnahme wird noch konkretisiert. 

Verbesserung des Toilettenangebotes für Menschen mit Behinderungen 

Viele Menschen können nur dann an dem Leben in der Stadt teilhaben, wenn sie sich 
darauf verlassen können, dass barrierefreie Toiletten erreichbar sind. Obwohl der An-
teil barrierefreier öffentlicher Toiletten in den letzten Jahren gestiegen ist, muss der 
Ausbau mit entsprechenden Anlagen weiter forciert werden. Im Rahmen der internati-
onalen Bewegung „Changing Places“ („Toiletten für alle“) wurden auch in Hamburg 
bereits verschiedene Lösungsansätze diskutiert. 

Der Senat hat daher die barrierefreie öffentliche Toilette zum Standard im öffentlichen 
Raum gemacht. Neue öffentliche Toiletten sollen grundsätzlich so errichtet werden, 
dass alle Menschen – auch mit Behinderungen – diese nutzen können, etwa durch 
barrierefreie, gendergerechte Automatiktoiletten. Öffentliche Toilettenanlagen werden 
grundsätzlich mit einem Notrufsystem gemäß DIN 18040 ausgestattet. Bestehende 
Toilettenanlagen sollen im Zuge von geplanten Sanierungsmaßnahmen schrittweise 
barrierefreier werden. 

Darüber hinaus werden – insbesondere an zentralen und vielbesuchten Orten wie dem 
Gerhart-Hauptmann-Platz (Mönckebergstraße) und Planten un Blomen „Toiletten für 
alle“ gebaut , die eine Nutzung auch für schwer- und mehrfach behinderte Menschen 
ermöglichen (→ M 31 – H 2.4 Barrierefreie öffentliche Toiletten errichten und betrei-
ben, S. 62). 
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M 31 – H 2.4 Barrierefreie öffentliche Toiletten errichten und betreiben 

Federführung Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft 

Abteilung Abfallwirtschaft 

Handlungsfeld Durch die Stadt ohne Barrieren 

Ziel Kontinuierliche Verbesserung des Toilettenangebotes für Men-
schen mit Behinderungen (öffentliche Toiletten in der Zuständigkeit 
der Stadtreinigung Hamburg) 

Beschreibung der 
Maßnahme 

• Neue öffentliche Toiletten sollen grundsätzlich barrierefrei er-
richtet werden, etwa durch barrierefreie, gendergerechte Auto-
matiktoiletten.

• Geeignete Bestandsanlagen sollen bei Sanierungen nach Mög-
lichkeit barrierefrei umgebaut werden.

• Darüber hinaus werden vor allem an zentralen, vielfrequentier-
ten Orten wie dem Gerhart-Hauptmann-Platz (Mönckeberg-
straße) und Planten un Blomen „Toiletten für alle“ errichtet und
betrieben.

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Anzahl der barrierefreien öffentlichen Toiletten, Anzahl der „Toilet-
ten für alle“ 
www.toiletten-fuer-alle.de 

Beteiligte Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, Behörde für Stadtent-
wicklung und Wohnen, Behörde für Kultur und Medien, Bezirksäm-
ter, Stadtreinigung Hamburg 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Fortlaufend 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Schwer und mehrfach behinderte Menschen 
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2.5 Arbeit und Beschäftigung 
Die UN-Behindertenrechtskonvention stellt klar, dass Menschen mit Behinderungen 
ein Recht auf Arbeit haben. Das bedeutet, dass sie die Chance haben müssen, ihren 
Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen. Ein weiteres Ziel der UN-Behinderten-
rechtskonvention ist ein inklusiver und barrierefreier Arbeitsmarkt.  

Im Rahmen der Online-Umfrage „Mit uns! Inklusion gestalten.“ wurden Hamburgerin-
nen und Hamburger mit Behinderungen nach ihren Erfahrungen im Arbeitsleben ge-
fragt (Abbildung 6). In etwa jede dritte Person gab an, aufgrund ihrer Behinderung 
negative Erfahrungen mit ihren Vorgesetzten bzw. Kolleginnen und Kollegen gemacht 
zu haben. Ca. 18 Prozent der Befragten benannten einen schweren Zugang zu Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben als Problem. Ungefähr 16 Prozent der Befragten 
wünschen sich einen besseren Zugang zu Assistenzleistungen.  

Zudem wurde angeführt, dass auf die Bedürfnisse von Menschen mit nicht unmittelbar 
wahrnehmbaren Einschränkungen, z.B. Autisten oder Menschen mit psychischen Ein-
schränkungen, aufgrund von Unwissen oft nicht eingegangen werde („unsichtbare Be-
hinderung“). 

Abbildung 6 Erfahrungen im Arbeitsleben 

Eine Teilnehmerin im Beteiligungsprozess formulierte ihren Wunsch selbst so: 

„Es geht nicht darum, einem Menschen mit Behinderungen einen Arbeitsplatz zu ver-
schaffen und damit eine Aufgabe erfüllt zu haben. Vielmehr geht es darum, Menschen 
mit Behinderungen den ganz natürlichen Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen 
und eine Situation zu schaffen, in der es völlig selbstverständlich und normal ist, dass 
ein Mensch mit Behinderung ganz regulär einer Erwerbstätigkeit nachgeht.“  
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Die Offenheit der Wirtschaft für Inklusion ist dafür unabdingbar. Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber sollten Inklusion als einen Mehrwert für sich erkennen. Sie sollen aber 
auch konkret dabei unterstützt werden, Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen 
mit Behinderungen bei sich im Betrieb zu finden oder durch geeignete Maßnahmen zu 
schaffen. 

Dabei besteht für die Teilhabe von erwerbsfähigen Menschen mit Behinderungen am 
allgemeinen Arbeitsmarkt ein vielfältiges Unterstützungssystem. Dieses wird aller-
dings als kompliziert und schwer zu durchschauen erlebt. Um Menschen mit Unter-
stützungsbedarf sowie Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern einen möglichst unkompli-
zierten Zugang zu den Angeboten und Leistungen zu ermöglichen, wird die 
Sozialbehörde das Beratungsangebot verbessern (→ M 32 – H 2.5 Beratungsangebot 
zu Arbeit und Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen, S. 65).  

Die ArbeitsschutzPartnerschaft fördert zudem die Sicherheit und Gesundheit in Unter-
nehmen. Sie beschäftigt sich im Rahmen einer Veranstaltungsreihe mit dem Thema 
„Arbeitsschutz und Inklusion“. Zum Beispiel wurde 2023 eine Veranstaltung durchge-
führt mit dem Titel: „Inklusives Arbeiten gesund gestalten – Fachkräfte sichern durch 
gute Arbeit für Alle“. Hierbei ging es um Themen, die Arbeitssituation von Menschen 
mit Behinderungen betreffen. Eine weitere Veranstaltung beschäftigte sich mit dem 
Thema „Basiskompetenz im Arbeitsschutz – Unterweisungen in einfacher Sprache“. 
Die Veranstaltungsreihe wird 2024 fortgesetzt (→ M 33 – H 2.5 ArbeitsschutzPartner-
schaft Hamburg: Inklusives Arbeiten Gesund gestalten, S. 66). 
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M 32 – H 2.5 Beratungsangebot zu Arbeit und Beschäftigung für Menschen mit 
Behinderungen 

Federführung Sozialbehörde 

Referat Fachkräftesicherung und zielgruppenorientierte Arbeitsmarktpolitik 

Handlungsfeld Arbeit und Beschäftigung 

Ziel Beratungsangebot verbessern 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Für Unternehmen und Betriebe hat der Gesetzgeber die sogenann-
ten Einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber (EAA) eingeführt, 
die Arbeitgebende bei der Beschäftigung und Ausbildung von Men-
schen mit Schwerbehinderung bzw. der Umsetzung des SGB IX, 
Teil 3, berät. In Hamburg ist diese Anlaufstelle seit Mitte 2022 bei 
der EAA-BIHA Hamburg angesiedelt.  
Für Menschen mit Behinderungen selbst fehlt ein zentrales Bera-
tungsangebot. Die Zuständigkeiten sind durch das ausdifferenzierte 
Sozialversicherungssystems unübersichtlich. Menschen mit Unter-
stützungsbedarf haben Anspruch auf einen möglichst unkomplizier-
ten Zugang zu den Leistungen. Sie sollten nicht wissen müssen (es 
sei denn sie wollen), wie interne Verwaltungsverfahren bei und zwi-
schen den Trägern ablaufen.  
Hier besteht Handlungsbedarf, um eine stärkere Teilhabeorientie-
rung zu erreichen.  
Unter Federführung der Sozialbehörde ist mit allen Akteuren her-
auszuarbeiten, wo Bedarfe und Lücken bestehen und Synergien zu 
nutzen sind. Auch die Einrichtung eines rechtskreisübergreifend 
beratenden „Kompetenzzentrums Arbeit und Behinderung“ ist zu 
prüfen. Dabei sind Doppelstrukturen auszuschließen und parallele 
Prozesse, wie z.B. die inklusive Ausrichtung der Jugendberufs-
agentur im Weiterentwicklungsprozess zu berücksichtigen. 

Kriterien für die 
Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Weiterentwicklung des Beratungsangebotes 

Beteiligte Beteiligte und Akteure der Beratungslandschaft 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

2024 
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M 33 – H 2.5 ArbeitsschutzPartnerschaft Hamburg: Inklusives Arbeiten Ge-
sund gestalten 

Federführung Behörde für Justiz und Verbraucherschutz 

Referat Ministerial- und Rechtsangelegenheiten 

Handlungsfeld Arbeit und Beschäftigung 

Ziel Arbeitsschutz im Betrieb inklusiv gestalten durch Information inner- 
und überbetrieblicher Akteure und Verbreitung guter Praxis 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Die ArbeitsschutzPartnerschaft Hamburg ist seit 2005 Hamburgs 
Bündnis für eine gesunde und sichere Arbeitswelt. 
Das Projekt „Inklusives Arbeiten gesund gestalten“ beinhaltet: 

• Vernetzung von Arbeitsschutz- und Inklusionsexpertise

• Information von über- und innerbetrieblichen Akteuren (z.B.
Veranstaltungen, Internet, Vernetzung von Unterstützungsan-
geboten)

Kriterien für die 
Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

• Vernetzung der am Projekt Beteiligten und Teilnehmenden

• Durchführung von Veranstaltungen zum Thema

• Informationen im Internet

Beteiligte Beratungsstelle Arbeit und Gesundheit, Unternehmensleitungen, 
Interessensvertretungen, Arbeitsschutz- und Inklusionsexpertinnen 
und -experten, Beschäftigte 

Schnittstellen zu 
anderen Behörden 

Sozialbehörde 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Projektlaufzeit: 2022-2024 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Beschäftigte mit Handicap (psychisch und physisch) und potenziell 
leistungsgeminderte Beschäftigte 
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Kompetenzen stärker in den Vordergrund stellen 

Aus dem Beteiligungsverfahren kam die Rückmeldung, dass bei vielen Betrieben die 
Bereitschaft zur Einstellung von Menschen mit Behinderungen durchaus vorhanden 
sei. Wichtig sei aber die Passgenauigkeit von Leistungsvermögen der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer und Anforderungsprofile der Stelle. 

Im Rahmen der Hamburger Fachkräftestrategie setzt sich die Sozialbehörde dafür ein, 
dass ein stärkerer Fokus auf die Kompetenzen von Menschen mit Behinderungen bei 
der Vermittlung in Arbeit gelegt wird. Denn die Betroffenen wissen in der Regel sehr 
genau, was sie können und was nicht, aber es passt selten exakt auf eine bestimmte 
Stelle.  

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber werden für eine inklusive Betriebskultur sensibili-
siert, weg von der Bestenauslese hin zur Kompetenzfokussierung. Das Konzept ist 
auch als „Job Carving“ („Schnitzen“ von Tätigkeiten) bekannt: Stellen werden gezielt 
auf die Kompetenzen der Person zugeschnitten. So sollen die Hürden bei der Einstel-
lung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Behinderung gesenkt werden. 

Auch die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen sollen zukünftig verstärkt Ar-
beitgeberinnen und Arbeitgebern dabei helfen, nach zumeist einfachen Einzeltätigkei-
ten innerhalb des Betriebsablaufs zu suchen und diese zu einer neuen Stelle zusam-
menzustellen, die für Menschen mit Behinderungen geeignet ist (→ M 37 – H 2.5 
Weiterentwicklung und Ausweitung des Budgets für Arbeit, S. 73). 

Weiterentwicklung und Stärkung der Werkstätten 

Für nicht erwerbsfähige Menschen mit Behinderungen kommen Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben innerhalb der Eingliederungshilfe in Frage. In der Ausrichtung 
der Steuerung dieser Leistungen ist es besonders wichtig, unter Wahrung des 
Wunsch- und Wahlrechts die Potenziale der Arbeitsmarktintegration vollends auszu-
schöpfen. In diesem Kontext gilt es, den bewährten Weg, auf dem die Menschen aus 
den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und von anderen Leistungsanbie-
tern in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung finden, noch stärker vertrags-
rechtlich zu unterstützen.  

In dem Prozess eines Überganges brauchen sowohl die Menschen mit Behinderungen 
als auch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern die nötige Zeit und Sicherheit, um sich 
gegenseitig kennenzulernen und die ggf. vorhandenen Hürden in der Zusammenarbeit 
abzubauen. Daher sind die Vermittlungen stufenweise zu gestalten.  

Von einer ersten Erprobung im Rahmen eines Betriebspraktikums, über einen sog. 
ausgelagerten Arbeitsplatz der Werkstatt oder des anderen Leistungsanbieters im Be-
trieb des allgemeinen Arbeitsmarktes bis hin zu einem regulären Arbeitsvertrag mit 
Unterstützung des Budgets für Arbeit oder gar ohne – eine Unterstützung dieses Pro-
zesses durch vertragliche Vereinbarungen mit den Leistungserbringern ist von großer 
Relevanz.  

Im Rahmen der Staatenprüfung 2023 hat sich der UN-Ausschuss für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen darüber besorgt gezeigt, dass in Deutschland so viele 
Menschen mit Behinderungen – insbesondere Menschen mit intensivem Unterstüt-
zungsbedarf – arbeitslos sind. Konkret empfiehlt der UN-Ausschuss die Entwicklung 
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eines Aktionsplans zur Förderung des Überganges von Menschen mit Behinderungen 
aus den Werkstätten in den allgemeinen Arbeitsmarkt in allen Bundesländern.  

Auch der Arbeitsbereich der Werkstätten für behinderte Menschen wird daher durch 
eine Reihe von Maßnahmen weiterentwickelt. Die Beschäftigungsangebote der Werk-
stätten sollen künftig stärker auf die Teilhabeziele der Beschäftigten ausgerichtet wer-
den. Als Ziel wird eine feste Quote von ausgelagerten Arbeitsplätzen sowie eine kon-
krete Anzahl von Übergängen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vereinbart, um 
stärkere Anreize für eine erfolgreiche Qualifizierung und Vermittlung zu setzen 
(→ M 34 – H 2.5 Weiterentwicklung der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, 
S. 69).

Eine weitere Forderung aus dem Beteiligungsverfahren war die Stärkung der Werk-
stätten für Menschen mit Behinderungen und Inklusionsbetriebe bei öffentlichen Auf-
trägen. Die Einnahmen werden benötigt, damit Werkstätten und Inklusionsbetriebe ih-
rer Aufgabe nachkommen können, Menschen mit Behinderungen sinnvoll zu 
beschäftigen bzw. in die Arbeitswelt zu integrieren.  

Die Finanzbehörde plant deshalb, die Rechte von Werkstätten für behinderte Men-
schen und Inklusionsbetrieben im öffentlichen Vergabeverfahren zu stärken, z.B. in-
dem bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung der Angebote ein fiktiver Preisabschlag für 
Werkstätten oder Inklusionsbetriebe gewährt wird. Dadurch soll die Auftragslage die-
ser sozialen Einrichtungen bzw. Unternehmen verbessert werden. (→ M 35 – H 2.5 
Erleichterte Vergabe an Inklusionsbetriebe, S. 70). 

Zusätzlich wird aktuell der bereits bestehende Leitfaden für umweltverträgliche Be-
schaffung (Umweltleitfaden) von der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrar-
wirtschaft (BUKEA) und der Finanzbehörde gemeinsam in einen Leitfaden für nach-
haltige Beschaffung (Nachhaltigkeitsleitfaden) weiterentwickelt. In diesem Rahmen 
werden produktspezifische soziale Nachhaltigkeitsaspekte ebenso wie praktische all-
gemeine Hilfestellungen zur Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsaspekte erarbeitet. 
Ein besonderer Fokus bei der Entwicklung des Nachhaltigkeitsleitfadens liegt auf den 
Produktgruppen Textilien, Reinigungsdienstleistungen, Lebensmittel, IT und Elektro-
geräte (→ M 36 – H 2.5 Soziale Vergabekriterien stärker berücksichtigen, S. 71).  
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M 34 – H 2.5 Weiterentwicklung der Werkstätten für Menschen mit Behinde-
rungen 

Federführung Sozialbehörde 

Referat Grundsätze der Eingliederungshilfe SGB IX 

Handlungsfeld Arbeit und Beschäftigung 

Ziel Weiterentwicklung der Werkstätten für Menschen mit Behinderun-
gen  

Beschreibung der 
Maßnahme 

Im Rahmen der Verhandlungen der Trägerbudgets mit den Werk-
stätten werden Schwerpunkte bei der Weiterentwicklung des Ar-
beitsbereiches gesetzt. 
Die Digitalisierung soll genutzt werden, um die Chancen der berufli-
chen Teilhabe für Beschäftigte zu verbessern, z.B. durch digitale 
Lernplattformen oder digitale Assistenzsysteme. 
Auf die Bedarfe von Menschen mit Kommunikationsschwierigkeiten 
wird mit einem Projekt der Evangelischen Stiftung Alsterdorf, Unter-
stützte Kommunikation, eingegangen. Durch eine Bereitstellung 
verlässlicher Kommunikationsassistenz und -ausstattung, auf indi-
viduelle Bedarfe zugeschnitten, sollen die bestehenden Versor-
gungslücken geschlossen werden. Damit werden für die Betroffe-
nen die Kommunikationsmöglichkeiten und somit die 
Teilhabechancen grundlegend erweitert. 
Mit den Werkstätten werden Projekte zur Wirkungskontrolle verein-
bart. Das Ziel ist die Ausrichtung der Beschäftigungsangebote auf 
die Erreichung der gemeinsam mit den Beschäftigten formulierten 
Teilhabeziele. 
Die Werkstätten werden ihren Fokus auf das Mobilitätstraining rich-
ten. 
Die Werkstätten werden ihre Angebote stärker mit dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt verzahnen. Es sind entsprechende Quoten von 
ausgelagerten Arbeitsplätzen sowie eine konkrete Anzahl von 
Übergängen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vereinbart.  

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Der Umsetzungsstand der oben beschriebenen Maßnahmen wird 
im Rahmen der Steuerungsgruppen der Trägerbudgets laufend 
überprüft. 

Beteiligte Werkstätten und Werkstatträte 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

2024-2028 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen und psychisch 
Erkrankte 
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M 35 – H 2.5 Erleichterte Vergabe an Inklusionsbetriebe 

Federführung Finanzbehörde 

Referat Vergabe und strategischer Einkauf 

Handlungsfeld Arbeit und Beschäftigung 

Ziel Stärkung der Auftragslage bei Werkstätten für behinderte Men-
schen und Inklusionsbetrieben 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Die FHH betreibt zurzeit eine Gesetzesänderung, um die Rechte 
von Werkstätten für behinderte Menschen und Inklusionsbetrieben 
(bevorzugte Bieterinnen und Bieter) im öffentlichen Vergabeverfah-
ren weiter zu stärken. 
Es besteht bereits jetzt die Möglichkeit, bei öffentlichen Aufträgen 
unter bestimmten Voraussetzungen ausschließlich bevorzugte Bie-
terinnen und Bieter zu beteiligen. 
Über diese Möglichkeit des sogenannten geschlossenen Wettbe-
werbs soll nach Vorbild des § 224 SGB IX ein Weg geschaffen wer-
den, auch im freien Wettbewerb bevorzugte Bieterinnen und Bieter 
gegenüber anderen Bieterinnen und Bietern zu begünstigen. Dies 
soll beispielsweise dadurch geschehen, dass bei der Wirtschaftlich-
keitsprüfung der Angebote ein fiktiver Preisabschlag auf Angebote 
von bevorzugten Bieterinnen und Bietern gewährt wird und diese 
so eine erhöhte Chance auf den Zuschlag erhalten.  
Bei der Umsetzung der Gesetzesänderung soll betrachtet werden, 
wie die öffentlichen Stellen bevorzugte Bieterinnen und Bieter im 
Rahmen der Vergabeverfahren besser ansprechen können. Damit 
möchte die FHH im Wege des öffentlichen Vergabeverfahrens ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Förderung von bevorzugten Bieterin-
nen und Bietern leisten und die Auftragslage dieser sozial ausge-
richteten Unternehmen auch in Zukunft sichern. Nur mit einer guten 
Auftragslage können diese sozialen Einrichtungen ihrer Aufgabe 
als elementare Säule der Integration von Menschen mit Behinde-
rungen in die Arbeitswelt nachhaltig und planbar nachkommen. 

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Verabschiedung der geplanten Gesetzesänderung und der unter-
gesetzlichen Regelung in Form einer Verwaltungsvorschrift bzw. 
Richtlinie 

Schnittstellen zu 
anderen Behörden 

Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, Sozialbehörde, ausge-
wählte Vergabestellen der FHH sowie Interessensvertreterinnen 
und -vertretern der Werkstätten für behinderte Menschen und Inklu-
sionsbetriebe  

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Ende 2023 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Insbesondere Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen er-
halten durch die Werkstätten für behinderte Menschen eine Mög-
lichkeit zur Teilhabe an der Arbeitswelt 
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M 36 – H 2.5 Soziale Vergabekriterien stärker berücksichtigen 

Federführung Finanzbehörde 

Referat Vergabe und strategischer Einkauf 

Handlungsfeld Arbeit und Beschäftigung 

Ziel Stärkung von sozial-integrativ ausgerichteten Unternehmen wie 
etwa Werkstätten für behinderte Menschen oder Inklusionsbetrie-
ben im Vergabeverfahren   

Beschreibung der 
Maßnahme 

Die FHH setzt sich für eine stärkere Berücksichtigung sozialer 
Vergabekriterien ein. Soziale Vergabekriterien ermöglichen unter 
anderem die bevorzugte Vergabe an Unternehmen, die Menschen 
mit schwerer Behinderung eine Perspektive am Arbeitsmarkt bie-
ten. Die FHH ist im Rahmen eines laufenden Gesetzesvorhabens 
dabei, Werkstätten für behinderte Menschen und Inklusionsbe-
triebe im Vergabeverfahren in Zukunft noch stärker anzusprechen 
und zu fördern.  
Neben einer voraussichtlichen Gesetzesänderung Ende 2023 wird 
ein bereits bestehender Leitfaden für eine umweltfreundliche Be-
schaffung (Umweltleitfaden) in einen Nachhaltigkeitsleitfaden wei-
terentwickelt. Darin werden neben Aspekten der Umwelt auch sozi-
ale Vergabekriterien festgelegt. Ein Nachhaltigkeitsmonitoring soll 
künftig eine kontinuierliche Verbesserung und Erfüllung von Vorga-
ben des Nachhaltigkeitsleitfadens gewährleisten sowie hierüber 
Transparenz schaffen.  
Gleichzeitig ist es wichtig, dass die Vergabestellen einen Ermes-
sensspielraum bei der Umsetzung sozialer Vergabekriterien behal-
ten. Dadurch können die sozialen Vergabekriterien in den jeweils 
konkreten öffentlichen Auftrag so einfließen, dass sie im Einzelfall 
wirksam umgesetzt werden können. Für diese Förderungsmöglich-
keit bietet das bestehende Vergaberecht Möglichkeiten, die es stär-
ker zu nutzen gilt. 

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Abschluss der Weiterentwicklung des Umweltleitfadens in einen 
Nachhaltigkeitsleitfaden und Konzeptionierung eines Nachhaltig-
keitsmonitorings.  

Schnittstellen zu 
anderen Behörden 

Die Weiterentwicklung des Leitfadens in einen Nachhaltigkeitsleit-
faden liegt federführend bei der Behörde für Umwelt, Klima, Ener-
gie und Agrarwirtschaft. 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

2024 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Insbesondere Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen 
wird der Zutritt zur Arbeitswelt erleichtert, indem die Auftragslage 
sozial-integrativ ausgerichteter Unternehmen gestärkt wird. 
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Weitentwicklung des Budgets für Arbeit 

Das Budget für Arbeit soll Menschen mit Behinderungen eine Beschäftigung auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglichen – als Alternative zu Werkstätten für Menschen 
mit Behinderungen. Ziel der FHH ist, dass mehr Menschen das Budget für Arbeit nut-
zen. Deshalb soll das Budget für Arbeit weiterentwickelt werden. Es soll geprüft wer-
den, ob das Budget für Arbeit künftig auch unbefristet bewilligt werden kann, sobald 
ein unbefristeter Arbeitsvertrag unterschrieben wird. 

Einige Menschen mit Behinderungen sind bei „anderen Leistungsanbietern“ beschäf-
tigt. „Andere Leistungsanbieter“ sind keine Arbeitgeber des allgemeinen Arbeitsmark-
tes, sondern ein Angebot der Eingliederungshilfe. „Andere Leistungsanbieter“ können 
zum Beispiel Tagesförderstätten, Arbeitsmarktdienstleister oder Berufsförderungs-
werke sein. 

Damit auch Beschäftigte der „anderen Leistungsanbieter“ leichter ein normales Ar-
beitsverhältnis abschließen können, sollen die „anderen Leistungserbringer“ künftig 
als Begleitdienste im Budget für Arbeit zugelassen werden. So können die Menschen 
mit Behinderungen von Assistenzpersonen, die ihnen bereits vertraut sind, bei ihrem 
Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt begleitet werden.  

Die Sozialbehörde plant zudem eine Öffentlichkeitskampagne, um einen Beitrag zum 
inklusiven Arbeitsmarkt zu leisten (→ M 37 – H 2.5 Weiterentwicklung und Ausweitung 
des Budgets für Arbeit, S. 73). 

Die Freie und Hansestadt Hamburg als inklusiver Arbeitgeber 

Die FHH hat als öffentlicher Arbeitgeber eine Vorbildfunktion für die private Wirtschaft. 
Sie wird künftig mehr Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Eingliederungs-
maßnahme „Budgets für Arbeit“ einstellen. Hierfür wird das Personalamt in der Kern-
verwaltung werben und dabei helfen, Hürden abzubauen. Arbeitsplätze im Budget für 
Arbeit sollen einfacher als bisher geschaffen werden können. Insbesondere Führungs-
kräfte sollen in Zukunft besser informiert werden, wie das Budget für Arbeit genutzt 
werden kann. Außerdem wird eine hamburgweite Strategie erstellt, wie mehr Men-
schen mit Behinderungen im Budget für Arbeit eingestellt werden können (→ M 38 – 
H 2.5 Arbeitsplätze im Budget für Arbeit in der Freien und Hansestadt Hamburg, S. 74). 

In der Hamburger Verwaltung bestellt jede Dienststelle eine Inklusionsbeauftragte o-
der einen Inklusionsbeauftragten. Diese vertreten die Dienststelle in Angelegenheiten 
der schwerbehinderten Menschen und achten vor allem darauf, dass die Verpflichtun-
gen aus dem SGB IX und dem Teilhabeerlass erfüllt werden.  

Geplant ist, dass die Inklusionsbeauftragten künftig enger zusammenarbeiten. 
Dadurch sollen die Zusammenarbeit der Akteurinnen und Akteure und die Anwendung 
des Schwerbehindertenrechts vereinheitlicht werden. Außerdem soll es Fortbildungs-
veranstaltungen, Fachaustausche und weitere Maßnahmen (z.B. der Bereitstellung ei-
nes SharePoints) geben (→ M 39 – H 2.5 Vernetzung aller Inklusionsbeauftragten der 
Freien und Hansestadt Hamburg, S. 75). 
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M 37 – H 2.5 Weiterentwicklung und Ausweitung des Budgets für Arbeit 

Federführung Sozialbehörde 

Referat Grundsätze der Eingliederungshilfe SGB IX 

Handlungsfeld Arbeit und Beschäftigung 

Ziel Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen auf dem ersten 
Arbeitsmarkt steigern 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Zukünftig soll es möglich sein, das Budget für Arbeit unbefristet zu 
bewilligen, sobald ein unbefristeter Arbeitsvertrag unterschrieben 
wird.  
Um den Schritt in ein reguläres Arbeitsverhältnis den Beschäftigten 
der anderen Leistungsanbieter zu erleichtern, sollen diese Leis-
tungserbringer als Begleitdienste im Budget für Arbeit zugelassen 
werden.  
Die Werkstätten, alsterarbeit und Elbe-Werkstätten, werden im 
Zeitraum 2025-2028 gemeinsam ein Projekt umsetzen, durch das 
Arbeitgebende auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gezielt angespro-
chen und beraten werden, Arbeitsplätze mit Menschen mit Behin-
derungen zu besetzen. Die Elbe-Werkstätten werden in einem Mo-
dellprojekt zwei ausgelagerte Arbeitsgruppen in reguläre 
Arbeitsverhältnisse überleiten. Beide Projekte werden evaluiert und 
die Erkenntnisse daraus der Praxis zur Verfügung gestellt.  
Darüber hinaus soll mit beiden Werkstätten eine konkrete Anzahl 
von Vermittlungen in reguläre Arbeitsverhältnisse vereinbart wer-
den. 
Geplant ist zudem eine Öffentlichkeitskampagne zum inklusiven Ar-
beitsmarkt. 

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

• Schaffung der oben beschriebenen Strukturen

• Controlling des Umsetzungsstands der Projekte sowie der An-
zahl der Vermittlungen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt im
Rahmen der regelmäßig tagenden Steuerungsgruppe der Trä-
gerbudgets

• Umsetzung der Öffentlichkeitskampagne

Beteiligte Werkstätten, andere Leistungsanbieter, Anbieter des Budgets für 
Arbeit, Werkstatträte, Betriebe des allgemeinen Arbeitsmarktes, 
EAA-BIHA, handicap 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

2024-2028 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen und psychisch 
Erkrankte 
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M 38 – H 2.5 Arbeitsplätze im Budget für Arbeit in der Freien und Hansestadt 
Hamburg 

Federführung Personalamt 

Abteilung Personalmanagement 

Handlungsfeld Arbeit und Beschäftigung 

Ziel Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen auf dem ersten 
Arbeitsmarkt steigern  

Beschreibung der 
Maßnahme 

Die FHH setzt sich zum Ziel, als positives Beispiel voranzugehen 
und vermehrt Menschen mit Behinderungen im Rahmen des Bud-
gets für Arbeit einzustellen. Hierfür wird das Personalamt in der 
Kernverwaltung werben und Hürden abzubauen helfen.  
Geplant ist, dass die Arbeitsplätze im Budget für Arbeit im Rahmen 
des Vollzeitkräfte-Controllings gesondert ausgewiesen und als ar-
beits- und inklusionspolitisch gewünschte Personalaufwüchse in 
den Behörden und Ämtern positiv gewertet werden. Außerdem 
können für diese Personengruppe die Möglichkeiten der Stellenan-
ordnung für erleichterten Zugang zur FHH genutzt werden.  
Flankierend wird das Personalamt im Rahmen seiner Kommunikati-
onskanäle und Gesprächsformate mit Personalabteilungen und 
Personalverantwortlichen das Thema „Budget für Arbeit“ kommuni-
zieren und in die bestehenden Fortbildungsformate insbesondere 
für Führungskräfte integrieren. 
Eine entsprechende Strategie zur Steigerung der Beschäftigung 
von Menschen mit Behinderungen im Budget für Arbeit wird erar-
beitet. 

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

• Ausarbeitung der Strategie zur Einstellung von Menschen mit
Behinderungen im Rahmen des Budgets für Arbeit in der FHH

• Durchführung von Maßnahmen zur Bewerbung des Budgets für
Arbeit bei den Personalverantwortlichen der Kernverwaltung

• Integration des Themas „Budget für Arbeit“ in die bestehenden
Weiterbildungen für Führungskräfte

• Erhöhung der Anzahl an Werkstatt-Beschäftigten in der FHH

Beteiligte Personalräte, Senatskoordinatorin für die Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen, Sozialbehörde, LAG  

Schnittstellen zu 
anderen Behörden 

Alle Personalabteilungen in der FHH 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Ende 2025 
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M 39 – H 2.5 Vernetzung aller Inklusionsbeauftragten der Freien und Hanse-
stadt Hamburg 

Federführung Personalamt 

Referat Arbeits- und Tarifrecht 

Handlungsfeld Arbeit und Beschäftigung 

Ziel Fachpolitisches Ziel ist eine stärkere Verankerung des Themas In-
klusion in den Behörden und Ämtern durch eine gezielte Vernet-
zung der Inklusionsbeauftragten.  

Beschreibung der 
Maßnahme 

Innerhalb der FHH haben alle Dienststellen Inklusionsbeauftragte. 
Diese vertreten die Dienststelle in Angelegenheiten der schwerbe-
hinderten Menschen. 
Über eine gezielte Vernetzung der Inklusionsbeauftragten sollen 
Standards bei der Zusammenarbeit der Akteurinnen und Akteure 
sowie bei der Anwendung des Schwerbehindertenrechts etabliert 
werden.  
Im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen, Fachaustauschen 
und weiteren Maßnahmen (z.B. der Bereitstellung einer Wissens-
plattform) wird den Inklusionsbeauftragten über das Personalamt 
eine zentrale Plattform geboten, um im operativen Dienstgeschäft 
den besonderen Aufgaben und Pflichten sicher gerecht werden zu 
können. 
Langfristig soll die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den 
Akteurinnen und Akteuren des Schwerbehindertenrechts verbes-
sert und gestärkt werden.  

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Evaluationen der Fortbildungsveranstaltungen, Umfrage bei den In-
klusionsbeauftragten und den Schwerbehindertenvertretungen  

Beteiligte Gesamtinklusionsbeauftragter der FHH, Inklusionsbeauftragte der 
Behörden und Ämter, Schwerbehindertenvertretungen, Sozialbe-
hörde 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Aufbau und Testphase: 2024 
Verstetigung: 2025 
Umfragen-Evaluation: 2027  

79



2.6 Schutz und Unterstützung erfahren 
Die UN-Behindertenrechtskonvention verfolgt das Ziel, die Rechte aller Menschen mit 
Behinderungen zu fördern und schützen. Hierbei muss vor allem an die Menschen mit 
Behinderungen gedacht werden, die in einer besonders schwierigen Situation leben 
(z.B. wegen einer Mehrfachbehinderungen, psychischen Erkrankung und / oder 
Fluchterfahrungen).   

Auch in Hamburg gibt es diesbezüglich noch Nachholbedarf: Im Rahmen der Online-
Befragung "Mit uns! Inklusion gestalten." wurden Menschen mit Behinderungen ge-
fragt, welches politische Thema für sie am wichtigsten ist. 31 Prozent der Befragten 
gab hierbei das Thema "Schutz meiner Rechte" an. Die FHH wird daher einen Schwer-
punkt auf die Themen „Katastrophenschutz“, „Zugang zur Justiz“ und „Schutz von Ge-
flüchteten mit Behinderung“ legen. Um Menschen mit schwersten Mehrfachbehinde-
rungen besser zu unterstützen, soll geprüft werden, ob das Hamburger Blindengeld 
auf taubblinde Menschen ausgeweitet und die Ausbildung zur Heilerziehungspflege-
gestärkt werden kann.  

Katastrophenschutz 

Artikel 11 der UN-Behindertenrechtskonvention regelt, dass der Staat verpflichtet ist, 
alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um in Gefahrensituationen, humanitären 
Notlagen und Naturkatastrophen den Schutz und die Sicherheit von Menschen mit Be-
hinderungen zu gewährleisten.  

Im Rahmen der Staatenprüfung 2023 hat der UN-Ausschuss für die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen kritisiert, dass Menschen mit Behinderungen bislang nicht 
eng genug an der Katastrophenvorsorge beteiligt werden. Der UN-Ausschuss emp-
fiehlt, dass eine Strategie für alle Gefahrensituationen ausgearbeitet wird, die die Men-
schenrechte ausreichend achtet.   

Daher wird die FHH eine Arbeitsgruppe gründen, die überprüft, wie die bisherigen Ka-
tastrophenschutzkonzepte noch besser die Belange von Menschen mit Behinderun-
gen berücksichtigen können. Die Überarbeitung der Katastrophenschutzkonzepte ge-
schieht in enger Absprache und unter aktiver Einbeziehung von Menschen mit 
Behinderungen (→ M 40 – H 2.6 Katastrophenschutz überprüfen, S. 77). 
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M 40 – H 2.6 Katastrophenschutz überprüfen 

Federführung Sozialbehörde 

Abteilung Teilhabe und Gleichstellung von Menschen mit Behinderung 

Handlungsfeld Schutz und Unterstützung erfahren 

Ziel Verbesserung des Katastrophenschutzes für Menschen mit Behin-
derungen 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Es wird eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die überprüft, wie die be-
hördlichen Katastrophenschutzkonzepte die Belange von Men-
schen mit Behinderungen besser berücksichtigen können.  
Die Überarbeitung der Katastrophenschutzkonzepte geschieht in 
enger Absprache und unter aktiver Einbeziehung von Menschen 
mit Behinderungen.  

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Vorstellung des Ergebnisses auf einer Sitzung des Landesbeirates 
zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 

Beteiligte Behörde für Inneres und Sport 
Bezirksämter 
Leistungserbringer der Eingliederungshilfe 
LAG 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Bis zum Ende der Legislaturperiode 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Die Maßnahme soll dem Schutz aller Menschen mit Behinderun-
gen, insbesondere aber Menschen mit schweren Mehrfachbehinde-
rungen, Sinnesbehinderungen oder Sprachbarrieren dienen.   
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Barrierefreier Zugang zur Justiz 

Menschen mit Behinderungen haben das Recht auf einen wirksamen Zugang zur Jus-
tiz. Das regelt Artikel 13 der UN-Behindertenrechtskonvention. Es bedeutet auch, dass 
sie in allen Gerichtsverfahren einen Anspruch auf die Unterstützung haben, die sie 
brauchen. In diesem Zusammenhang regelt die UN-Behindertenrechtskonvention, 
dass Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Justiz und im Strafvoll-
zug durchzuführen sind, um Menschen mit Behinderungen den wirksamen Zugang zur 
Justiz zu gewähren.   

Im Rahmen der Staatenprüfung 2023 hat der UN-Ausschuss kritisiert, dass der Zu-
gang zur Justiz für Menschen mit Behinderungen erschwert wird. In diesem Zusam-
menhang hat er an die notwendigen Schulungen für Justiz und Strafvollzug erinnert. 
Außerdem fordert der UN-Ausschuss, dass sichergestellt wird, dass Gerichte barrie-
refrei werden. Dies umfasst nicht nur die bauliche Barrierefreiheit, sondern auch die 
barrierefreie Kommunikation und Informationen.  

Die FHH setzt sich künftig dafür ein, dass das Personal in der Justiz und dem Straf-
vollzug in Bezug auf die Belange von Menschen mit Behinderungen geschult wird. In 
einem ersten Schritt sind folgende Maßnahmen geplant:  

• Die Behörde für Justiz und Verbraucherschutz ermittelt den Schulungsbedarf
auf Seiten der Richterinnen und Richter und wird ggf. eine entsprechende Fort-
bildung anbieten. Nur so wird sichergestellt, dass die Regelungen der UN-Be-
hindertenrechtskonvention vor Gericht ausreichend Anwendung finden und der
Zugang von Menschen mit Behinderungen zu den Verfahrensgarantien ge-
währleistet wird (→ M 41 – H 2.6 Schulungsangebote für Richterinnen und
Richter zur UN-Behindertenrechtskonvention, S. 80).

• Künftig werden Fortbildungen angeboten, in denen die Hintergründe, das Kon-
zept und die Regeln der Einfachen und der Leichten Sprache vorgestellt wer-
den. Auch das Übersetzen von juristischen Texten in Einfache Sprache soll
hierbei geübt werden. Die Fortbildungen richten sich an Richterinnen und Rich-
ter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie Rechtspflegerinnen und
Rechtspfleger. Das Ziel ist, dass die Hamburger Justiz barrierefrei wird – auch
in ihrer Kommunikation (→ M 42 – H 2.6 Einfache Sprache in der Justiz, S. 81).

• Künftig sollen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rechtsantragsdienste
der Gerichte Schulungen angeboten werden, damit sie besser auf die Bedürf-
nisse von Menschen mit Behinderungen eingehen können. Die Mitarbeitenden
der Rechtsantragsdienste bei den Gerichten nehmen Klagen und bestimmte
Rechtsbehelfe zur Niederschrift entgegen und sind bei deren Formulierung be-
hilflich (→ M 43 – H 2.6 Zugangssensible Rechtsantragsaufnahme, S. 82).

Nicht nur in der Justiz, sondern auch im Strafvollzug soll künftig stärker auf die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen geachtet werden – beispielsweise indem Gefan-
gene mit Behinderungen eine Arbeitstherapie machen können.  

Für Strafgefangene besteht grundsätzlich die Pflicht zu arbeiten – meist in eigenen 
Betrieben der Vollzugsanstalten. Allerdings gibt es seit einigen Jahren immer mehr 
Gefangene, die nicht in einem normalen Produktionsbetrieb arbeiten können – zum 
Beispiel, weil der Leistungs- und Zeitdruck für sie zu hoch ist. Dies gilt vor allem für 
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Strafgefangene mit psychischen oder physischen Erkrankungen, aber auch für solche 
mit kognitivem Assistenzbedarf. Diese Menschen brauchen eine Arbeitstherapie, die 
sie fördert und stabilisiert. Das Ziel ist, dass die Gefangenen in einem geschützten 
Rahmen – ohne Leistungsdruck – an Tagesstrukturen und Arbeit gewöhnt werden. 
Diese Maßnahme soll auch der Resozialisierung dienen (→ M 44 – H 2.6 Arbeitsthe-
rapie im geschlossenen Vollzug, S. 83). 
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M 41 – H 2.6 Schulungsangebote für Richterinnen und Richter zur UN-Behin-
dertenrechtskonvention 

Federführung Behörde für Justiz und Verbraucherschutz 

Referat Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung 

Handlungsfeld Schutz und Unterstützung erfahren 

Ziel Förderung der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 

Beschreibung der 
Maßnahme 

• Erhebung des Schulungsbedarfs bei Richterinnen und Richtern
zur Anwendung der UN-Behindertenrechtskonvention sowie zur
Gewährleistung des Zugangs von Menschen mit Behinderun-
gen zu den Verfahrensgarantien

• Bedarfsgerechte Fortbildungskonzeption und -bereitstellung

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Umsetzung der Ergebnisse der Abfrage 

Beteiligte Fortbildungsabteilungen, Fortbildungsreferentinnen und -referenten 
der Gerichte 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

2024/2025 
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M 42 – H 2.6 Einfache Sprache in der Justiz 

Federführung Behörde für Justiz und Verbraucherschutz 

Referat Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung 

Handlungsfeld Schutz und Unterstützung erfahren 

Ziel Erleichterung der wirksamen unmittelbaren und mittelbare Teil-
nahme an allen Gerichtsverfahren durch den Abbau sprachlicher 
Barrieren 

Beschreibung der 
Maßnahme 

In Fortbildungen für Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte und Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger sol-
len die Hintergründe, das Konzept und die Regeln der Einfachen 
und der Leichten Sprache vorgestellt und die Übersetzung juristi-
scher Texte in Einfache Sprache geübt werden. 

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Angebots- und Teilnehmerzahlen 

Beteiligte Fortbildungsabteilungen, Fortbildungsreferentinnen und -referenten 
der Gerichte 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

2024/2025 
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M 43 – H 2.6 Zugangssensible Rechtsantragsaufnahme 

Federführung Behörde für Justiz und Verbraucherschutz 

Referat Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung 

Handlungsfeld Schutz und Unterstützung erfahren 

Ziel Erleichterung der wirksamen unmittelbaren und mittelbare Teil-
nahme an Gerichtsverfahren durch geschulten Rechtsantrags-
dienst 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Schulung der Mitarbeitenden der Rechtsantragsdienste der Ge-
richte im Umgang mit Menschen mit Behinderungen und in der Er-
fassung von behinderungsbedingten Zugangshürden im Hinblick 
auf die barrierefreie Verfahrensgestaltung und die Bereitstellung 
der geforderten Hilfsmittel gemäß §§ 186 und 191a des Gerichts-
verfassungsgesetzes (GVG). 

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Angebots- und Teilnehmendenzahlen 

Beteiligte Fortbildungsabteilungen, Fortbildungsreferentinnen und -referenten 
der Gerichte 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

2024/2025 
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M 44 – H 2.6 Arbeitstherapie im geschlossenen Vollzug 

Federführung Behörde für Justiz und Verbraucherschutz 

Referat Justizvollzug – Resozialisierung und IT-Verfahren 

Handlungsfeld Schutz und Unterstützung erfahren 

Ziel Resozialisierung und Teilhabe 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Die Anzahl von psychisch erkrankten Gefangenen und Gefange-
nen, die aufgrund verschiedener Defizite nicht an normaler, wirt-
schaftlich ergiebiger Arbeit teilnehmen können, steigt seit einigen 
Jahren stark an. 
So kann ein Einsatz in einem regulären Produktionsbetrieb mit ent-
sprechendem Leistungs- und Zeitdruck kontraproduktiv und bei ei-
nigen dieser psychisch erkrankten Gefangenen auch sicherheitsge-
fährdend sein. Es bedarf für dieses Klientel, insbesondere in der 
Haft, eine therapeutisch unterstützende Beschäftigung, welche sich 
förderlich und stabilisierend auswirken kann. 
In der Arbeitstherapie/Trainingswerkstatt sollten Gefangene mit un-
terschiedlichen Defiziten eingesetzt werden. Eine eingeschränkte 
Arbeitsfähigkeit resultiert häufig aus mangelhaften Sozialverhalten, 
psychischen und physischen Erkrankungen, Bildungsdefiziten und 
kognitivem Assistenzbedarf, aber auch langjährigem Drogenkon-
sum.  
Zielsetzung einer Arbeitstherapie oder Trainingswerkstatt ist es, die 
Gefangenen in einem geschützten Rahmen, bei dem Leistungs-
druck nicht bedeutsam ist, zu stabilisieren, sie an Tagesstrukturen 
zu gewöhnen und ihnen einen Zugang zur Arbeit zu verschaffen. 
Weiterhin ist die Maßnahme geeignet, um der Zielgruppe Teilhabe 
an den Resozialisierungsangeboten zu verschaffen. 

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Anzahl der Gefangenen, die diese Maßnahme durchlaufen 

Beteiligte Justizvollzugsanstalten Fuhlsbüttel und Billwerder 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Ab März 2024 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Psychisch erkrankte Gefangene 
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Geflüchtete mit behinderungsbedingten Schutzbedarfen 

Im Rahmen der Staatenprüfung 2023 hat der UN-Ausschuss für die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen gefordert, dass in allen Bundesländern ein Verfahren einge-
führt wird, damit Geflüchtete mit Behinderungen identifiziert werden und geeignete be-
hinderungsbezogene Unterstützungen erhalten.  

Außerdem hat der UN-Ausschuss in Bezug auf Asylbewerber und -bewerberinnen be-
mängelt, dass diese zwar eine Akutversorgung erhalten können, nicht aber „ergän-
zende“ Dienste wie Physiotherapie, Beschäftigungstherapie und psychologische Be-
handlung. Konkret fordert der UN-Ausschuss, dass Asylbewerberinnen und -bewerber 
mit Behinderungen künftig bei ihrer Ankunft einen gleichberechtigten Zugang zu um-
fassenden Gesundheitsdiensten und zu behinderungsspezifischen Unterstützungs-
leistungen erhalten. 

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens „Mit uns! Inklusion gestalten.“ wurde in der 
Arbeitsgruppe „Gesellschaft“ diskutiert, wie die Situation von Geflüchteten mit Behin-
derungen verbessert werden kann. Auch in diesem Zusammenhang wurde ein struk-
turiertes Verfahren zur Identifizierung besonders schutzbedürftiger Geflüchteter gefor-
dert.   

Bislang erhalten Geflüchtete die Notversorgung und die unbedingt erforderliche Be-
handlung von Krankheiten und schweren psychischen Störungen. Damit behinde-
rungsbedingte Schutzbedarfe künftig besser und schneller erkannt werden, plant die 
FHH eine Schulungsreihe. Im Rahmen der Schulungsreihe soll das ärztliche sowie das 
in diesem Bereich arbeitende Personal von Fördern & Wohnen sensibilisiert und qua-
lifiziert werden, Schutzbedarfe und insbesondere psychische Auffälligkeiten schneller 
und besser zu erfassen (→ M 45 – H 2.6 Schulungsreihe zur Identifizierung von Ge-
flüchteten mit behinderungsbedingten Schutzbedarfen, S. 85) 

Blindengeldgesetz 

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens „Mit uns! Inklusion gestalten.“ wurde der Vor-
schlag eingereicht, das Hamburger Blindengeld auch auf taubblinde Menschen aus-
zuweiten.  

Die FHH plant, das Hamburgische Blindengeldgesetz zeitnah zu überarbeiten. Hierbei 
wird der Vorschlag geprüft werden, ob und inwieweit künftig auch taubblinde Men-
schen mit einer hochgradigen Sehbehinderung Blindengeld erhalten können (→ M 46 
– H 2.6 Novellierung des Hamburgischen Blindengeldgesetzes, S. 86).
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M 45 – H 2.6 Schulungsreihe zur Identifizierung von Geflüchteten mit behinde-
rungsbedingten Schutzbedarfen 

Federführung Behörde für Inneres und Sport 

Abteilung Abteilung für Erstaufnahmeangelegenheiten 

Handlungsfeld Schutz und Unterstützung erfahren 

Ziel Systematisches Identifizieren von Geflüchteten mit behinderungs-
bedingten Schutzbedarfen, insbesondere mit psychischen Auffällig-
keiten  

Beschreibung der 
Maßnahme 

Gemäß Artikel 19 Abs. 1 der EU-Richtlinie  2013/33/EU des euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festle-
gung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internatio-
nalen Schutz beantragen, tragen die Mitgliedstaaten dafür Sorge, 
dass Antragstellerinnen und Antragsteller die erforderliche medizi-
nische Versorgung erhalten, die zumindest die Notversorgung und 
die unbedingt erforderliche Behandlung von Krankheiten und 
schweren psychischen Störungen umfasst. 
Um in bestehenden Verfahren noch zielgerichteter behinderungs-
bedingte Schutzbedarfe zu erkennen, wird es eine Schulungsreihe 
geben, welche das ärztliche Personal sowie die Mitarbeitenden von 
Fördern & Wohnen sensibilisiert und qualifiziert, um Schutzbedarfe 
und psychische Auffälligkeiten schneller und besser zu erfassen. 

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Anzahl besuchter Schulungen / Teilnehmende 

Beteiligte Dienstleister zur Durchführung der Erstuntersuchung und allge-
meinmedizinischen Versorgung sowie Fördern und Wohnen; 
Kooperationspartner zur Durchführung der Schulung 

Schnittstellen zu 
anderen Behörden 

Sozialbehörde 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

2024; danach fortlaufend bei neuen Mitarbeitenden 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Geflüchtete mit behinderungsbedingten Schutzbedarfen, insbeson-
dere mit psychischen Auffälligkeiten 
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M 46 – H 2.6 Novellierung des Hamburgischen Blindengeldgesetzes 

Federführung Sozialbehörde 

Abteilung Teilhabe und Gleichstellung von Menschen mit Behinderung 

Handlungsfeld Schutz und Unterstützung erfahren 

Ziel Gleichberechtigte Teilhabe blinder und taubblinder Menschen am 
Leben in der Gesellschaft  

Beschreibung der 
Maßnahme 

Taubblinde Menschen sind aufgrund der Kombination von im Ein-
zelnen schon erheblich beeinträchtigenden Behinderungen in be-
sonderem Maße an der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft gehindert und auf Unterstützung angewiesen. 
Im Rahmen der Novellierung des Hamburgischen Blindengeldge-
setzes (HmbBlinGG) soll geprüft werden, ob und inwieweit der 
Kreis der Anspruchsberechtigten auch auf taubblinde Menschen 
mit einer hochgradigen Sehbehinderung ausgeweitet werden sollte. 

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Erfolgte Novellierung des HmbBlinGG 

Beteiligte Interessensverbände 

Schnittstellen zu 
anderen Behörden 

Bezirksämter, Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behinder-
ter Menschen 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

4. Quartal 2024

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Taubblinde Menschen mit hochgradiger Sehbehinderung 
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2.7 Selbstbestimmte Freizeit 
Menschen mit Behinderungen haben das Recht, gleichberechtigt mit anderen am kul-
turellen Leben sowie an Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten teilzunehmen. Das 
regelt Artikel 30 der UN-Behindertenrechtskonvention. Der Staat ist verpflichtet, geeig-
nete Maßnahmen zu treffen, um dies sicherzustellen. Darunter fallen zum Beispiel 
Maßnahmen, die gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen einen barriere-
freien Zugang zu Kultur-, Freizeit- und Erholungsstätten haben.  

Im Rahmen der Staatenprüfung 2023 hat sich der UN-Ausschuss für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen darüber besorgt gezeigt, dass viele Bibliotheken, Mu-
seen und Touristenattraktionen in Deutschland nicht barrierefrei sind. Auch hat der 
UN-Ausschuss festgestellt, dass Menschen mit Behinderungen auf Hindernisse sto-
ßen, wenn sie persönliche Assistenzdienste in Anspruch nehmen, um ihr Recht auf 
Sport oder Unterhaltung auszuüben.  

Bei der Online-Befragung „Mit uns! Inklusion gestalten.“ wurden Hamburgerinnen und 
Hamburger mit Behinderung gefragt, was sie dazu bringen würde, an mehr Kultur- und 
Freizeitaktivitäten teilzunehmen (Abbildung 7). Am häufigsten wurden „Mehr barriere-
freie Kultur- und Freizeitangebote“ genannt und am zweithäufigsten „Günstigere Kul-
tur- und Freizeitangebote“. Etwa jede fünfte befragte Person würde an mehr Angebo-
ten teilnehmen, wenn sie jemanden hätte, der sie begleitet.  

Abbildung 7 Barrierefreiheit im Freizeitbereich 
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Ehrenamtliches Engagement 

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens „Mit uns! Inklusion gestalten.“ wurde in der 
Arbeitsgruppe „Gesellschaft“ diskutiert, wie das Recht von Menschen mit Behinderun-
gen auf politische und gesellschaftliche Teilhabe besser umgesetzt werden kann. Kri-
tisiert wurde, dass es derzeit für Menschen mit Behinderungen viele Hürden gibt, wenn 
sie sich für die Gesellschaft engagieren wollen. Das liegt häufig daran, dass Menschen 
mit Behinderungen nicht die Assistenz – z.B. Übersetzungen in Deutsche Gebärden-
sprache oder Leichte Sprache – erhalten, die sie für ihr Engagement benötigen. Des-
halb hat die Arbeitsgruppe „Gesellschaft“ gefordert, dass die benötigen Assistenzleis-
tungen künftig zur Verfügung gestellt werden. Um dieser Forderung nachzukommen, 
wird die Sozialbehörde in einem Pilotprojekt die Einrichtung eines Assistenzleistungs-
fonds prüfen, der sich zunächst auf die Unterstützung von ehrenamtlichen Engage-
ment in bezirklichen Gremien konzentriert (→ M 47 – H 2.7 Einrichtung eines Assis-
tenzleistungsfonds, S. 89). 
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M 47 – H 2.7 Einrichtung eines Assistenzleistungsfonds 

Federführung Sozialbehörde 

Handlungsfeld Selbstbestimmte Freizeit 

Ziel Menschen mit Behinderungen die Ausübung einer ehrenamtlichen 
Tätigkeit in bezirklichen Gremien erleichtern  

Beschreibung der 
Maßnahme 

Menschen mit Behinderungen erleben nach wie vor noch zu viele 
Schwierigkeiten, wenn sie sich ehrenamtlich engagieren möchten. 
Durch Einrichtung des Partizipationsfonds nach dem Hamburgi-
schen Behindertengleichstellungsgesetz (§ 15a HmbBGG) wurde 
2022 bereits ein wichtiger Schritt in Richtung der Stärkung von ge-
meinnützig anerkannten Vereinen und Organisationen, deren Mit-
glieder überwiegend Menschen mit Behinderungen sind und die 
überwiegend von Menschen mit Behinderungen geleitet werden 
(„Selbstvertretungsorganisation“) oder bei denen es sich um Orga-
nisationen der Angehörigen von Menschen mit Behinderungen 
handelt, geleistet.  
Als weiterer Baustein zur Stärkung des ehrenamtlichen Engage-
ments von Menschen mit Behinderungen soll die Schaffung eines 
Assistenzleistungsfonds geprüft werden. Dieser soll insbesondere 
für Gremienarbeit in den Bezirken sowie auch im organisierten 
Sport gelten und die Umsetzung wird in Abstimmung mit der Enga-
gementsstrategie erfolgen. 

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

• Zahl der Antragstellungen

• Dauer der Antragsbearbeitung

• Anzahl der jährlichen Förderungen

• Jährlich ausgezahlte Fördersumme

Beteiligte Gegebenenfalls ein externer Dienstleister 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

2024-2025 
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Sport und Bewegung 

Gerade für die Gesundheit von Menschen mit Behinderungen ist regelmäßiger Sport 
wichtig. Daher ist die FHH verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu treffen, um Men-
schen mit Behinderungen zu ermutigen, so umfassend wie möglich an breitensportli-
chen Aktivitäten auf allen Ebenen teilzunehmen, und ihre Teilnahme zu fördern (Artikel 
30 Absatz 5 Nummer 1 der UN-Behindertenrechtskonvention).  

Im Rahmen der Staatenprüfung 2023 hat der UN-Ausschuss für die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen gefordert, dass die Barrierefreiheit von Sportstätten sicher-
gestellt werden muss.  

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens „Mit uns! Inklusion gestalten.“ wurde in der 
Arbeitsgruppe „Gesellschaft“ diskutiert, wie das Ziel „barrierefreie Sportstätten“ er-
reicht werden können. Gefordert wurde, dass neue Sportstätten stets barrierefrei ge-
baut werden und Menschen mit Behinderungen frühzeitig in die Planungen einbezo-
gen werden. Denn allein die Umsetzung der DIN fürs barrierefreie Bauen reiche nicht 
aus, um allen Menschen mit Behinderungen die aktive Teilnahme an Sportveranstal-
tungen zu ermöglichen. In jedem Stadtteil müsse es zeitnah eine barrierefreie Sport-
halle geben, um kurze Wege zu ermöglichen.   

Die FHH wird künftig dafür sorgen, dass die Barrierefreiheit von Sportstätten sicherge-
stellt und sichtbar gemacht wird: In einem ersten Schritt wird die Barrierefreiheit der 
öffentlichen Sportstätten erfasst. Diese Daten werden in der Active City Map veröffent-
licht, damit sich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger über die Barrierefreiheit der 
jeweiligen Sportstätte informieren können. Sobald eine Sportstätte neugebaut, umge-
baut oder saniert wird, wird sie soweit möglich barrierefrei (um-)gestaltet (→ M 48 – 
H 2.7 Barrierefreiheit von Sportstätten herstellen und sichtbar machen, S. 92). 

Auch Menschen mit Behinderungen sollen in Hamburg die Möglichkeit haben, zu an-
geln. Darum plant die FHH gemeinsam mit dem Anglerverband einen behindertenge-
rechten Angelsteg am Hohendeicher See. Denn gerade für Rollstuhlfahrerinnen und 
Rollstuhlfahrer ist es häufig schwierig ans Ufer zu fahren, um von dort aus zu angeln 
oder zu fischen. Der behindertengerechte Angelsteg sorgt für einen barrierefreien Zu-
gang zum Wasser (→ M 49 – H 2.7 Neubau behindertengerechter Angelsteg „Ho-
hendeicher See“, S. 93). 

Damit alle Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben Sport zu machen, 
braucht es nicht nur barrierefreie Sportstätten, sondern auch mehr inklusive Sportan-
gebote. Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens „Mit uns! Inklusion gestalten.“ wurde 
in der Arbeitsgruppe „Gesellschaft“ diskutiert, wie dieses Ziel erreicht werden kann. 
Gefordert wurde unter anderem eine Ausbildungs- und Fortbildungsreihe „Inklusion 
und Sport“ für Kursleiterinnen und Kursleiter. Außerdem wurde vorgeschlagen, dass 
mehr Menschen mit Behinderungen – ehrenamtlich, aber auch hauptamtlich – in die 
Sportangebote eingebunden werden. 

Die FHH nimmt sich dieser Forderungen an und wird sich dafür einsetzen, dass die 
Sportvereine künftig mehr inklusive Sportkurse anbieten. Wie in der Arbeitsgruppe 
„Gesellschaft“ gefordert, sollen Kursleiterinnen und Kursleiter zukünftig besser sensi-
bilisiert und qualifiziert werden. Die inklusiven Sportkurse sollen außerdem wohnort-
nah angeboten werden, damit möglichst viele Menschen mit Behinderungen teilneh-
men können. Wichtig ist zudem eine gute und barrierefreie Kommunikation über die 
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Angebote, damit die Information die Menschen mit Behinderungen überhaupt erreicht. 
Damit das gelingt, setzt sich die FHH dafür ein, dass die Sportvereine besser mit der 
Behindertenhilfe zusammenarbeiten (→ M 50 – H 2.7 Ausbau inklusiver Sportange-
bote, S. 94). 

Sportereignisse sollen für Menschen mit Behinderungen gleichermaßen erlebbar sein. 
Damit verbunden ist die Möglichkeit der Teilhabe und Partizipation.  

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens „Mit uns! Inklusion gestalten.“ wurde in der 
Arbeitsgruppe „Gesellschaft“ besprochen, wie die Sportereignisse in Hamburg inklusi-
ver werden können. Gefordert wurden unter anderem: 

• Barrierefreie Infos und Ticketbuchungen

• Übersetzungen der Veranstaltungen in Deutsche Gebärdensprache und
Leichte Sprache sowie Untertitelungen (für schwerhörige Menschen).

• Symbole, die Assistenzleistungen sichtbar machen

• Barrierefreie Sportstätten (insbesondere barrierefreie Toiletten)

• Werbungen für Behinderten-Sportarten (z.B. durch Aufführungen in der Pause)

Die FHH wird sich weiterhin für mehr inklusive Sportereignisse einsetzen: Neben der 
finanziellen Förderung von Inklusiven Sportereignissen, die das inklusive Sporttreiben 
selbst in den Mittelpunkt stellen, soll zukünftig auch bei der Vergabe von Zuwendungen 
an Veranstalter von Sportereignissen (z.B. Hamburg TopTen) auf die möglichst barri-
erearme Veranstaltungsorganisation (Kommunikation, Ticketing, Information, Zu-
schauen und Mitmachen) geachtet werden. Auch die Sichtbarkeit von Menschen mit 
Behinderungen bei Sportereignissen soll erhöht werden (→ M 51 – H 2.7 Sportereig-
nisse inklusiv gestalten, S. 95). 
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M 48 – H 2.7 Barrierefreiheit von Sportstätten herstellen und sichtbar machen 

Federführung Behörde für Inneres und Sport 

Abteilung Landessportamt 

Handlungsfeld Selbstbestimmte Freizeit 

Ziel Bessere Barrierefreiheit der Sportstätten 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Für viele Menschen mit Einschränkungen stellen die Erreichbarkeit 
und Ausstattung von Sportstätten eine große Hürde für die Teilhabe 
an Sport und Bewegung dar. Dies ist teilweise in der mangelnden 
Barrierefreiheit der baulichen Ausstattung begründet, teilweise aber 
auch in der Möglichkeit, sich über die Merkmale der Barrierefreiheit 
im Vorwege informieren zu können. 
Die gem. DIN-Norm und dem „Leitfaden Barrierefreiheit“ geltenden 
Vorgaben und Anforderungen sind Standard der in Hamburg vorhan-
denen Schulsporthallen und bezirklichen Sportstätten. Die dort vor-
handenen Kriterien kommen bei allen Neu-, Umbau- und Sanie-
rungsmaßnahmen zur Anwendung. In Bestandsstätten, die den 
Anforderungen bislang nicht entsprechen, sollen diese hergestellt 
werden. Dabei sollen neben den Standardanforderungen auch nut-
zerorientierte Bedarfe berücksichtigt werden. 
Für die nahe Zukunft ist geplant, die Barrierefreiheit aller Schulstand-
orte zu erheben. Es wird geprüft, dies auf alle Sportstätten zu erwei-
tern, damit sich Menschen mit Einschränkungen immer vor dem Be-
such einer Sportstätte über die vorhandenen Merkmale informieren 
können. Die Active City Map soll zur Veröffentlichung der barriere-
freien Ausstattungsmerkmale genutzt werden. 

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

• Dokumentation der Barrierefreiheit

• Neben den Standardmerkmalen gemäß dem Leitfaden Barrie-
refreiheit werden auch nutzerorientierte Bedarfe berücksichtigt.

• Die barrierefreien Ausstattungsmerkmale werden in der Active
City Map veröffentlicht.

Beteiligte Schulbau Hamburg, Gebäudemanagement Hamburg GmbH, Steu-
erungsgremium Inklusion, Bezirksämter 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Fortlaufend, mittelfristig 
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M 49 – H 2.7 Neubau behindertengerechter Angelsteg „Hohendeicher See“ 

Federführung Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft 

Bereiche Oberste Wald- und Jagdbehörde, Oberste Fischereibehörde, Auf-
sicht Landwirtschaftskammer 

Handlungsfeld Selbstbestimmte Freizeit 

Ziel Menschen mit Behinderungen die Teilhabe am Angeln vom 
Ufer/Steg aus zu ermöglichen und zu fördern, dass Menschen mit 
Behinderungen Interesse am Angeln entwickeln können. 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Menschen mit Behinderungen haben es auch bei Freizeitaktivitä-
ten, wie dem Angeln schwerer als Menschen ohne Behinderung. 
So ist es beispielsweise häufig nicht möglich, mit dem Rollstuhl bis 
ans Ufer zu fahren um von dort aus zu angeln.  
Hierbei soll der behindertengerechte Angelsteg Abhilfe schaffen, da 
über ihn ein barrierefreier Zugang zum Gewässer (Hohendeicher 
See) sowie zum Angeln und Fischen ermöglicht wird. Eine Beschil-
derung mit Piktogrammen ist geplant. 

Kriterien für die 
Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

• Errichtung und Installation des Steges

• Regelmäßige Überprüfung der Barrierefreiheit

Beteiligte Anglerverband Hamburg, Oberste Fischereibehörde 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Start des Projektes 2021, Aufbau des Steges und Anbindung an 
den Weg bis Anfang 2024 
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M 50 – H 2.7 Ausbau inklusiver Sportangebote 

Federführung Behörde für Inneres und Sport 

Abteilung Landessportamt 

Handlungsfeld Selbstbestimmte Freizeit 

Ziel Fachpolitisches Ziel ist es, mehr Menschen die Teilhabe an Sport 
und Bewegung zu ermöglichen. 
Dabei ist es von besonderer Bedeutung, die Angebote, die sich 
gleichermaßen an Menschen mit und ohne Einschränkungen rich-
ten, auszubauen. 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Die Maßnahme dient dazu: 

• die teilnehmenden Menschen mit Behinderungen in die Sport- 
und Bewegungsangebote zu integrieren;

• mehr Vereine zu gewinnen, inklusive Sportangebote anzubie-
ten, um so ein flächendeckendes Angebot zu gewährleisten.

• die Übungsleitenden der Angebote vorab ausreichend zu sensi-
bilisieren und zu qualifizieren

• auf die Existenz der inklusiven Sportangebote kommunikativ
adressatengerecht hinzuweisen.

• Auch die niedrigschwelligen Sport- und Bewegungsangebote
im öffentlichen Raum (ParkSport, Outdoor-Fitnessgeräte, Be-
wegungsinseln) sind für Menschen mit Einschränkungen ge-
dacht und inklusiv gestaltet.

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

• Es wurden neue inklusive Sportangebote geschaffen und auch
wahrgenommen.

• Es wurden Übungsleitende im organisierten Sport für die Arbeit
mit Menschen mit Einschränkungen in inklusiven Angeboten
sensibilisiert und qualifiziert.

• Die existierenden inklusiven Sportangebote wurden adressa-
tengerecht beworben.

• Es entstehen neue Kooperationen zwischen Sportvereinen und
Einrichtungen der Behindertenhilfe.

Beteiligte Sportvereine, Hamburger Sportbund, Behindertensport-Fachver-
bände, Einrichtungen der Behindertenhilfe, Sozialbehörde 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Fortlaufend, mittelfristig 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Es soll Sport- und Bewegungsmöglichkeiten für alle geben; die be-
sonders vulnerablen Gruppen sind dabei mit in den Fokus zu neh-
men. 
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M 51 – H 2.7 Sportereignisse inklusiv gestalten 

Federführung Behörde für Inneres und Sport 

Abteilung Landessportamt 

Handlungsfeld Selbstbestimmte Freizeit 

Ziel Fachpolitisches Ziel ist es, die in Hamburg stattfindenden Sporter-
eignisse und -veranstaltungen für die Bewusstseinsbildung in Be-
zug auf das Thema Inklusion zu nutzen, die Teilhabe an diesen zu 
verbessern und unterschiedlichste Veranstaltungsformate inklusi-
ver zu gestalten.  

Beschreibung der 
Maßnahme 

Sportereignisse sollen für Menschen mit Einschränkungen gleicher-
maßen erlebbar sein. Dies gilt sowohl für die Teilhabe als Zuschau-
ende als auch für die Teilhabe durch Teilnahme. 
Neben der finanziellen Förderung von Inklusiven Sportereignissen, 
soll zukünftig auch bei der Vergabe von Zuwendungen an Veran-
stalter von Sportereignissen (z.B. Hamburg TopTen) auf die mög-
lichst barrierearme Veranstaltungsorganisation (Kommunikation, Ti-
cketing, Information, Zuschauen und Mitmachen) geachtet werden. 
Die konkreten Ziele des Vorhabens sind: 

• Die Durchführung inklusiver Sportereignisse wie z.B. den Sport-
tag Inklusiv oder das Unified Sportfest

• Menschen mit Einschränkungen die Teilhabe an Sportgroßver-
anstaltungen zu ermöglichen durch barrierearme Kommunika-
tion, Ticketing und Teilnahmemöglichkeiten an Breitensportver-
anstaltungen wie z.B. Triathlon, Tennis und Segeln

• Partizipation und Teilhabe von Menschen mit Einschränkungen
als Zuschauende bei Sportgroßveranstaltungen

• Weitere Kooperationen zwischen Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe und Sportvereinen zu initiieren

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

• Anzahl an durchgeführten inklusiven Sportereignissen (und An-
zahl der Teilnehmenden)

• Förderkriterien und Dokumentation über die Erfüllung dieser bei
der finanziellen Förderung von großen Sportereignissen

Beteiligte Veranstalter, Zuwendungsempfänger, Behörde für Wirtschaft und 
Innovation 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Beginn in 2024 
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Öffentliche Spielplätze 

Selbstverständlich haben auch Kinder mit Behinderungen das Recht, an Freizeitakti-
vitäten teilzuhaben. In Bezug auf öffentliche Spielplätze gibt es hier noch einen starken 
Nachholbedarf: Nach einer Studie der Aktion Mensch aus dem Jahr 2023 hat nur jeder 
vierte Spielplatz in Hamburg inklusive Merkmale. Das bedeutet nicht, dass jeder vierte 
Spielplatz komplett barrierefrei ist, sondern nur, dass dort in einem Teilbereich das 
gemeinsame Spielen von Kindern mit und ohne Behinderungen ermöglicht wird.  

Auch im Rahmen des Beteiligungsverfahrens „Mit uns! Inklusion gestalten.“ wurde in 
der Arbeitsgruppe „Gesellschaft“ deutlich, dass in diesem Bereich noch viel zu tun ist: 
Kritisiert wurde zum Beispiel, dass die Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen meis-
tens nur schlecht mit dem Rollstuhl erreichbar sind. Das kann sowohl für Kinder im 
Rollstuhl, die mitspielen wollen, als auch für Eltern im Rollstuhl, die auf ihre Kinder 
aufpassen müssen, ein Problem sein. Gefordert wurde, dass Spielplätze – im Falle 
von Neu-, Umbauten oder Sanierungen – barrierefrei errichtet werden müssen. Vor-
geschlagen wurde auch, dass bei allen Wohnungsbauprojekten inklusive Spielgeräte 
aufgestellt werden müssen. Angeregt wurde auch, dass Menschen mit Behinderungen 
beim Bau oder bei der Neugestaltungen von Spielplätzen einbezogen werden. Betont 
wurde außerdem, wie wichtig barrierefreie öffentliche Toiletten in der Nähe der Spiel-
plätze sind. 

Die FHH wird sich dafür einsetzen, dass die Barrierefreiheit von Spielplätzen verbes-
sert wird. Bei Neubau oder Umgestaltung von Spielplätzen wird das Thema Barriere-
freiheit bzw. Herstellung von Barrierearmut berücksichtigt (→ M 52 – H 2.7 Verbesse-
rung der Barrierefreiheit auf öffentlichen Spielplätzen , S. 97). 

Ein Beispiel ist die Neugestaltung des Spielplatzes am Duschweg: Hier werden ein 
barrierefreier Zugang, eine für Rollstuhlfahrer erreichbare Wasser-Matschanlage und 
Spielgeräte mit unterschiedlichen Anforderungsniveaus errichtet. 
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M 52 – H 2.7 Verbesserung der Barrierefreiheit auf öffentlichen Spielplätzen 

Federführung Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft 

Referat Qualitätssicherung Stadtgrün 

Handlungsfeld Selbstbestimmte Freizeit 

Ziel Öffentliche Spielplätze sollen - wenn möglich - hinsichtlich ihrer 
Barrierefreiheit bei Umgestaltung oder Neuherrichtung verbessert 
werden.  

Beschreibung der 
Maßnahme 

Es sollte regelhaft geprüft werden, ob es im Einzugsbereich eines 
öffentlichen Spielplatzes den Bedarf hierfür gibt. Nicht überall wird 
z. B. eine Rollischaukel oder Rollikarussel benötigt. Jeder Spiel-
platz sollte im Rahmen eines differenzierten Bewegungsangebotes
neben den herausfordernderen Spielgeräten auch barrierefreie
Spielangebote erhalten.
Der vorhandene Spielplatz am Duschweg soll beispielsweise von 
Grund auf erneuert werden. Es soll ein barrierefreier Zugang ge-
schaffen werden. Die Wasser-Matschanlage soll für Rollstuhlfahrer 
erreichbar angebunden werden. Darüber hinaus sollen gemein-
schaftlich nutzbare Spielgeräte mit unterschiedlichen Anforde-
rungsniveaus aufgestellt werden. 

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

• Barrierefreie/barrierearme Zugänge

• Differenzierte Spielangebote

Beteiligte Bezirksämter, Abteilung Stadtgrün. Abschnitt Grünplanung und 
Projekte 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Fortlaufend. 
Turnusmäßige Abfrage bei den Bezirksämtern – ca. alle zwei Jahre 
– über die erfolgten und geplanten Maßnahmen.

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Kinder und Jugendliche mit Behinderung 
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Natur und Erholung für Alle 

Artikel 9 der UN-Behindertenrechtskonvention hat zum Ziel, von vornherein allen Men-
schen die uneingeschränkte Teilnahme an allen Aktivitäten möglich zu machen. Frei-
zeitaktivitäten finden häufig in Parks, am Wasser oder in der Natur statt. Viele Men-
schen mit Behinderungen können hieran nur teilnehmen, wenn die Anlagen und Wege 
so barrierefrei wie möglich gestaltet werden.  

Bei der Neu- oder Umgestaltung wird daher stets geprüft, wie die Barrierefreiheit für 
Menschen mit Behinderungen verbessert werden kann: 

• Die Park- oder Grünanlage soll auch für Menschen mit Behinderungen gut er-
reichbar sein. Die Wege durch die Park- oder Grünanlage sollen möglichst bar-
rierefrei sein (→ M 53 – H 2.7 Verbesserung der Barrierefreiheit von Grünanla-
gen und Parks, S. 99).

• Es soll genügend Sitzgelegenheiten (z.B. Bänke) geben, die auch Menschen
mit Behinderungen nutzen können (→ M 54 – H 2.7 Verbesserung des Ange-
bots an barrierefreien Sitzgelegenheiten, S. 100).

Die kostenlose App „Natürlich Hamburg!“ führt interessierte Bürgerinnen und Bürger 
durch Hamburgs Parkanlagen und Naturschutzgebiete. Die App bietet spannende In-
formationen, die – nach dem Zwei-Sinne-Prinzip – auf dem Smartphone entweder als 
Text angezeigt oder vorgelesen werden. Die Schriftgröße bzw. die Lautstärke können 
individuell angepasst werden. Außerdem sind die Informationen in Leichter Sprache 
verfasst. Die App ist bislang für vier Naturschutzgebiete und zwei Parkanlagen an-
wendbar. Künftig sollen weitere Gebiete in das Angebot aufgenommen werden 
(→ M 55 – H 2.7 App „Natürlich Hamburg!“ barrierearm weiterentwickeln, S. 101). 

Im Osten Hamburgs liegen die Stadtteile St. Georg, Hammerbrook und Rothenburgs-
ort. All diese Stadtteile sind direkt am Wasser gelegen – und zwar an Alster, Bille oder 
Elbe. Die FHH plant nun einen Weg, der diese Stadtteile miteinander verbindet. Er soll 
– an den drei Flüssen entlang – durch die Natur führen. Dieser geplante Weg heißt
„Alster-Bille-Elbe-Grünzug“. Alle Menschen sollen den Alster-Bille-Elbe-Grünzug nut-
zen können – egal, ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Rollstuhl. Deshalb wird dieser
Weg möglichst barrierefrei gestaltet.

Herzstück des Alster-Bille-Elbe-Grünzugs soll der Park am Hochwasserbassin (Ham-
merbrook) werden. Dort ist ein barrierefreier Wasserzugang geplant: Über zwei barri-
erefreie Rampen können alle Bürgerinnen und Bürger – zu Fuß oder mit Rollstuhl – 
auf einen schwimmenden Ponton gelangen und von dort die Sicht aufs Wasser genie-
ßen (→ M 56 – H 2.7 Barrierefreier Wasserzugang im Alster-Bille-Elbe Grünzug, 
S. 102).
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M 53 – H 2.7 Verbesserung der Barrierefreiheit von Grünanlagen und Parks 

Federführung Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft 

Referat Abteilung Landschaftsplanung und Stadtgrün 
Referat Qualitätssicherung Stadtgrün 

Handlungsfeld Selbstbestimmte Freizeit 

Ziel Bei der Um- oder Neugestaltung von Grünanlagen und Parks wer-
den stets Optionen für eine Verbesserung der Barrierefreiheit ge-
prüft und nach Möglichkeit (u.a. unter Berücksichtigung von Vorga-
ben des Denkmalschutzes) umgesetzt.  

Beschreibung der 
Maßnahme 

Bei jeder Um- oder Neugestaltung / Neubau von Parkanlagen wer-
den die Themen Barrierefreiheit und Nutzbarkeit für alle Bevölke-
rungsgruppen (hierzu zählen auch die unten aufgelisteten vul-
nerablen Gruppen) mitgedacht. Vielfältige Angebote und 
verschiedenartig gestaltete Bereiche sollen dazu beitragen eine 
breite Öffentlichkeit anzusprechen. 

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

• Barrierefreie/barrierearme Zugänge

• Barrierefreie/barrierearme Wege innerhalb der Parkanlagen

Beteiligte Bezirksämter  
Abteilung Stadtgrün 
Abschnitt Grünplanung und Projekte 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Fortlaufend. 
Turnusmäßige Abfrage bei den Bezirksämtern – ca. alle 2 Jahre – 
über die erfolgten und geplanten Maßnahmen. 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Die Nutzung von Grünanlagen und Parks steht explizit allen Nut-
zergruppen offen. 
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M 54 – H 2.7 Verbesserung des Angebots an barrierefreien Sitzgelegenheiten 

Federführung Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft 

Referat Abteilung Landschaftsplanung und Stadtgrün 
Referat Qualitätssicherung Stadtgrün 

Handlungsfeld Selbstbestimmte Freizeit 

Ziel Verbesserung des Angebots an barrierefreien Sitzgelegenheiten in 
öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Bei jeder Um- oder Neugestaltung von Parkanlagen wird geprüft ob 
das bestehende Angebot an Sitzgelegenheiten den Bedürfnissen 
der Nutzenden entspricht. Es werden bei Bedarf zusätzliche barrie-
refreie Sitzgelegenheiten aufgestellt. 
Bei Neubauvorhaben von Parkanlagen werden ausreichend barrie-
refreie Sitzgelegenheiten von Beginn an eingeplant. Sowohl bei 
Um- und Neugestaltung und Neubau von Parkanlagen wird durch 
ein diverses Angebot an verschiedenartigen Sitzgelegenheiten si-
chergestellt, dass die Bedürfnisse zum Verweilen von einer Viel-
zahl von unterschiedlichen Nutzenden erfüllt werden. 

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

• Anzahl barrierefreie Sitzgelegenheiten

• Durchschnittlicher Abstand der barrierefreien Sitzgelegenheiten
zueinander

Beteiligte Bezirksämter und externe Firmen 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Fortlaufend.  
Turnusmäßige Abfrage bei den Bezirksämtern – ca. alle zwei Jahre 
– über die erfolgten und geplanten Maßnahmen.

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Die Nutzung von Grünanlagen und Parks und den darin aufgestell-
ten Sitzgelegenheiten steht explizit allen Nutzergruppen offen. 
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M 55 – H 2.7 App „Natürlich Hamburg!“ barrierearm weiterentwickeln 

Federführung Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft 

Referat Management der Naturschutzgebiete, Biotopverbund 

Handlungsfeld Selbstbestimmte Freizeit 

Ziel Bereitstellung von möglichst barrierefreien digital geführten Wande-
rungen durch Naturschutzgebiete und Parkanlagen  

Beschreibung der 
Maßnahme 

Die App „Natürlich Hamburg!“ ist ein kostenloser GPS-geführter 
Audioguide durch verschiedene Hamburger Naturschutzgebiete 
und Parkanlagen, welcher barrierearm aufgebaut ist, um einen 
breiten Zugang zu ermöglichen.  
Die Informationen werden als Text oder Audiodatei angeboten und 
informieren über die Landschaftsgeschichte, die Flora und Fauna, 
kulturhistorische Besonderheiten und vieles mehr. 
Die App bietet folgende barrierefreie Angebote:  

• Die App-Inhalte sind in leichter Sprache verfasst, Fachbegriffe
werden erklärt.

• Die App bietet Elemente als Text (Artensteckbriefe) sowie als
Audiodatei („points of interest“), sodass verschiedene Sinne an-
gesprochen werden und Informationen sowohl für Hör- als auch
für Sehgeschädigte bereitstehen. Aktuell wird geprüft, inwiefern
alle Inhalte kongruent dargestellt werden können (Audiodateien
auch als Texte und andersherum).
Zudem haben Nutzende die Möglichkeit, auf dem Smartphone
oder Tablet die Schriftgröße und die Lautstärke individuell an-
zupassen.

• Es gibt in jedem Gebiet unterschiedlich lange Routen, sodass
Nutzende auch hier entsprechend ihren Wünschen und Mög-
lichkeiten entscheiden können. Zudem sind die App-Inhalte von
überall nutzbar (z.B. auch Zuhause) und die Audiodateien kön-
nen auch auf www.hamburg.de abgerufen werden. Zukünftig
sollen hier auch die Textdateien ergänzt werden.

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Die avisierten Weiterentwicklungen wurden durchgeführt. 

Beteiligte DigiKultur (Auftragnehmer), Naturschutzinformationshäuser / be-
treuende Verbände 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Fortlaufend 
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M 56 – H 2.7 Barrierefreier Wasserzugang im Alster-Bille-Elbe Grünzug 

Federführung Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft 

Referat Abteilung Landschaftsplanung und Stadtgrün 
Referat Qualitätssicherung Stadtgrün 

Handlungsfeld Selbstbestimmte Freizeit 

Ziel Verbesserung der Barrierefreiheit von Grünanlagen und Parks 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Der Alster-Bille-Elbe Grünzug in Hamburgs Osten ist eine wichtige 
innerstädtische Grünverbindung.  
Über das Modellvorhaben „Hamburg Mitte machen – Sport, Bewe-
gung und soziale Infrastruktur im Hamburger Osten“, das durch das 
Bezirksamt Hamburg-Mitte betreut wird, werden im zentralen Teil-
abschnitt des Grünzugs wichtige Maßnahmen umgesetzt. Im „Park 
am Hochwasserbassin“ entsteht in diesem Zusammenhang: 
• Eine übergeordnete Wegeverbindung in den Grünflächen und

der Abbau bestehender Barrieren

• Die Herstellung eines barrierefreien Wasserzugangs am südli-
chen Abschluss des „Parks am Hochwasserbassin“

Der neue barrierefreie Wasserzugang liegt am südlichen Abschnitt 
des Hochwasserbassin. Er ist aufgrund von (geringeren) Wasser-
standsschwankungen als schwimmender Ponton geplant und wird 
über insgesamt zwei barrierefreie Rampen mit Zwischenpodesten 
an die Parkanlage angebunden.  

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

• Der Bau des barrierefreien Wasserzugangs

• Nutzung durch vielfältige Gruppen

Beteiligte Die ansässigen Vereine und Akteure wurden über mehrere Werk-
stätten im Vorfeld der Planung intensiv beteiligt und das „Kompe-
tenzzentrum für ein barrierefreies Hamburg“ wurde in die Vorprü-
fung der Planung eingebunden. 

Schnittstellen zu 
anderen Behörden 

Die Umsetzung erfolgt über das Bezirksamt Hamburg-Mitte 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Die bauliche Umsetzung soll bis 2026 abgeschlossen sein. 
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Kultur 

Artikel 30 der UN-Behindertenrechtskonvention regelt, dass Menschen mit Behinde-
rungen das Recht haben, gleichberechtigt am kulturellen Leben teilzunehmen.  

Im Rahmen der Staatenprüfung 2023 hat der UN-Ausschuss für die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen gefordert sicherzustellen, dass Kultureinrichtungen barrie-
refrei werden. Außerdem stellt der UN-Ausschuss klar, dass Menschen mit Behinde-
rungen Zugang zu kostenloser persönlicher Assistenz haben müssen, um an 
kulturellen Aktivitäten teilnehmen zu können. 

Auch im Rahmen des Beteiligungsverfahrens „Mit uns! Inklusion gestalten“ wurde in 
der Arbeitsgruppe „Gesellschaft“ diskutiert, wie die Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen am kulturellen Leben verbessert werden kann. Die Arbeitsgruppe hat meh-
rere Vorschläge erarbeitet, die in den Hamburger Landesaktionsplan übernommen 
werden sollen:  

In der Arbeitsgruppe „Gesellschaft“ wurde unter anderem gefordert, dass Einrichtun-
gen, die barrierefreie Vorführungen anbieten, finanziell gefördert werden sollen.  

Dieser Vorschlag wird von der FHH unterstützt. Konkret wird die Behörde für Kultur 
und Medien künftig die Kosten für die barrierefreie Durchführung von Vorführungen 
inklusiver Kulturprojekte fördern. Darüber hinaus können Kultureinrichtungen zusätz-
lich Accesskosten für Vorführungen beantragen (Übersetzung in deutsche Gebärden-
sprache, Audiodeskription, Schriftverdolmetschung, Übersetzung in Leichte Sprache), 
die nach Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln gefördert werden (→ Maßnahme: Förde-
rung von Accesskosten, S. 105).“ 

Im Rahmen der Arbeitsgruppe „Gesellschaft“ wurde zudem angeregt, dass Künstlerin-
nen und Künstler mit Behinderung stärker unterstützt werden. Dadurch werden Men-
schen mit Behinderungen sichtbarer. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur kulturellen Viel-
falt. 

Die Kulturbehörde unterstützt diesen Vorschlag. Deshalb wird sie künstlerische Pro-
jekte von, mit und für Menschen mit Behinderungen fördern (→ M 58 – H 2.7 Förde-
rung inklusiver Kulturprojekte, S. 105). 

Außerdem wurde in der Arbeitsgruppe „Gesellschaft“ vorgeschlagen, dass mehr Men-
schen mit Behinderungen in Kultureinrichtungen arbeiten sollten (z.B. als Muse-
umsguides).  

Die FHH nimmt sich dieses Vorschlags an. Konkret wird die Kulturbehörde – gemein-
sam mit der „Hildegard und Horst Röder-Stiftung“ und der Stiftung „Kulturglück“ – einen 
„Kultur für Alle“-Fonds einrichten. Mit diesem Fonds sollen u.a. Projekte gefördert wer-
den, die Hamburgerinnen und Hamburgern mit einer Behinderung eine Arbeit im Kul-
turbereich ermöglicht. Geplant ist zum Beispiel, dass Menschen mit Behinderungen 
als „Kulturvermittler“ ausgebildet und beschäftigt werden (→ M 59 – H 2.7 „Kultur für 
alle!“-Fonds, S. 106). 
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M 57 – H 2.7 Förderung von Accesskosten 

Federführung Behörde für Kultur und Medien 

Referat Inklusive Kulturprojekte 

Handlungsfeld Selbstbestimmte Freizeit 

Ziel Erhöhung der Barrierefreiheit von Kulturangeboten 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Auf Antrag können von der Behörde für Kultur und Medien geför-
derte Kulturprojekte nach Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln zu-
sätzlich Accessosten für ihre Vorführungen beantragen (Überset-
zung in deutsche Gebärdensprache, Audiodeskription, 
Schriftverdolmetschung, Übersetzung in Leichte Sprache) 

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Kennzahlen geförderte Projekte 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Seit 2021 fortlaufend 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Menschen mit einer Sinnesbehinderung oder kognitiven Beein-
trächtigung 

108



M 58 – H 2.7 Förderung inklusiver Kulturprojekte 

Federführung Behörde für Kultur und Medien 

Referat Inklusive Kulturprojekte 

Handlungsfeld Selbstbestimmte Freizeit 

Ziel Ziel der Förderung ist es, Menschen mit Behinderungen die aktive 
Teilhabe am kulturellen Leben sowie an künstlerischen Prozessen 
zu ermöglichen und ihr künstlerisches Potential zu fördern.  
Ein weiteres Ziel ist es, den gesellschaftlichen Dialog über künstle-
rische Normen zu stärken und die Inklusion gemäß der UN-Behin-
dertenrechtskonvention in dem Themenfeld „Kultur“ umzusetzen. 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Die Behörde für Kultur und Medien fördert im Rahmen der verfüg-
baren Haushaltsmittel künstlerische Projekte aller Kultursparten 
von, mit und für Menschen mit langfristigen körperlichen, geistigen 
Behinderungen, psychischen Erkrankungen oder Sinnesbeein-
trächtigungen. Eine Jury entscheidet nach Antragslage über die 
Vergabe und Förderhöhe der eingereichten Projekte.  
Es sollen herausragende und qualitativ anspruchsvolle Einzelpro-
jekte bzw. Projektkonzeptionen unterstützt werden, die eine unver-
wechselbare schöpferische Eigenart zeigen.  
Dabei sind insbesondere Projekte zu fördern, 
• die die gegenwärtigen Entwicklungen im Bereich der Inklusion

aufgreifen, reflektieren und weiterentwickeln

• die zur Vernetzung und Qualifizierung der Künstlerinnen und
Künstler mit einer Behinderung in Hamburg beitragen

• die eine inklusive Öffnung und Erweiterung von Strukturen und
Programmen bereits bestehender Kulturbetriebe im Fokus ha-
ben und eine Ergänzung des vorhandenen Kulturangebots dar-
stellen.

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Kennzahlen zu den jährlich geförderten Projekten und Maßnah-
men.  

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Fortlaufend 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Menschen mit Behinderungen, psychischen Erkrankungen oder 
Sinnesbeeinträchtigungen. 
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M 59 – H 2.7 „Kultur für alle!“-Fonds 

Federführung Behörde für Kultur und Medien 

Referat Inklusive Kulturprojekte 

Handlungsfeld Selbstbestimmte Freizeit 

Ziel Ziel des Fonds ist es, mithilfe der geförderten Projekte Hamburge-
rinnen und Hamburgern mit einer körperlichen, seelischen oder 
kognitiven Behinderung, einer Sinnesbeeinträchtigung oder einer 
demenziellen Erkrankung den Zugang zur Kultur zu ermöglichen, 
deren Teilhabe an kulturellen Angeboten aller Sparten erkennbar 
zu erhöhen und diese stärker in den Kulturbetrieb einzubinden.  

Beschreibung der 
Maßnahme 

Die Behörde für Kultur und Medien hat in Kooperation mit der „Hil-
degard und Horst Röder-Stiftung“ und der Stiftung „Kulturglück“ 
den Fonds „Kultur für alle!“ ins Leben gerufen. 
Die geförderten Projekte sollen den Zugang zu Beschäftigung und 
Qualifizierung im kulturellen Sektor ermöglichen, den Aufbau eines 
Pools von Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittlern mit einer Be-
einträchtigung unterstützen und den Abbau von Barrieren beim Zu-
gang zu Kultureinrichtungen beschleunigen. 
Mit einem jährlichen Volumen von 70.000 Euro und einem Gesamt-
volumen von insgesamt 350.000 Euro über die Laufzeit von fünf 
Jahren sollen sowohl strukturbildende Vorhaben unterstützt wer-
den, die den langfristigen Erfolg des Projektes garantieren, als 
auch ganz praktische Ideen, mit denen allen der Zugang zur Kultur 
ermöglicht wird. 
https://www.hamburg.de/bkm/fonds-kultur-fuer-alle 

Kriterien für die 
Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Anzahl der geförderten Projekte und Maßnahmen 

Beteiligte Hildegard und Horst Röder-Stiftung, Stiftung „Kulturglück“ (Public 
Private Partnership) 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

2022-2026 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Menschen mit einer körperlichen, seelischen oder kognitiven Be-
hinderung, einer Sinnesbeeinträchtigung oder einer demenziellen 
Erkrankung 
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2.8 Gesundheit und Pflege 
Menschen mit Behinderungen haben ein Recht auf das erreichbare Höchstmaß an 
Gesundheit. Das regelt Artikel 25 der UN-Behindertenrechtskonvention. Die Gesund-
heitsversorgung von Menschen mit Behinderungen muss genauso gut sein, wie die 
Gesundheitsversorgung von Menschen ohne Behinderung.  

Dieses Ziel wird nur erfüllt, wenn der Zugang zum Gesundheits- und Pflegesystem 
barrierefrei möglich ist und bestehende Hürden für Menschen mit Behinderungen ab-
gebaut werden. Dies gilt sowohl für die Räumlichkeiten (z.B. barrierefreie Toiletten und 
Wegeleitsysteme) als auch für die Kommunikation (z.B. Informationen in Leichter 
Sprache und Deutsche Gebärdensprache). Außerdem müssen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Gesundheitssystem das nötige Fachwissen und Bewusstsein haben, 
um Menschen mit Behinderungen bestmöglich zu behandeln.   

Barrierefreiheit im Gesundheitssystem 

Im Rahmen der Staatenprüfung 2023 hat der UN-Ausschuss für die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen kritisiert, dass das deutsche Gesundheitssystem nicht aus-
reichend barrierefrei ist. Zum Beispiel gebe es bislang zu wenig Gesundheitspersonal, 
das in barrierefreier Kommunikation geschult ist. Konkret empfiehlt der UN-Ausschuss, 
dass Barrieren im Gesundheitssystem konsequent identifiziert und beseitigt werden. 
Dies gilt insbesondere für Frauen mit Behinderungen. Gefordert wurde auch, dass bar-
rierefreie medizinische Geräte bereitgestellt werden.  

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens „Mit uns! Inklusion gestalten.“ hat das Thema 
„Barrierefreiheit im Gesundheitssystem“ besonders viele Menschen bewegt. Die On-
line-Umfrage hat ergeben, dass für mehr als die Hälfte der Befragten mit einer körper-
lichen Behinderung die unzureichende barrierefreie Gestaltung von Arztpraxen eines 
der größten Probleme im Gesundheitssystem ist. 

Abbildung 8 Nötige Änderungen im Gesundheitssystem 
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Auch die Arbeitsgruppe „Gesundheit und Pflege“ hat sich intensiv mit dem Problem 
der fehlenden Barrierefreiheit beschäftigt. Kritisiert wurde unter anderem, dass die 
Kassenärztliche Vereinigung bislang nicht umfassend darüber informiere, inwieweit 
einzelne Arztpraxen barrierefrei sind. Die gesetzlich vorgegebenen Angaben zu Krite-
rien der Barrierefreiheit reichten dafür nicht aus. Die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung hat hierzu mittlerweile eine Richtlinie nach § 75 Abs. 7 SGB V zur Information 
über die Sprechstundenzeiten der Vertragsärzte und über die Zugangsmöglichkeiten 
von Menschen mit Behinderungen zur Versorgung (Barrierefreiheit) erlassen. 

Geschildert wurde in der Arbeitsgruppe „Gesundheit und Pflege“ auch die dramatische 
Situation für Menschen, die einen Hebelifter brauchen, um zum Beispiel bei der Zahn-
ärztin, dem Frauenarzt oder der Radiologin auf den Untersuchungsstuhl zu gelangen. 
Von solchen Hebeliftern gebe es bislang zu wenige, so dass die angemessene Ge-
sundheitsversorgung dieser Personengruppe derzeit nicht sichergestellt sei. 

Oftmals sei es finanziell nachteilig für Ärztinnen und Ärzte, Menschen mit komplexen 
Behinderungen zu behandeln. Nicht vergütet werde nämlich der höhere Aufwand, der 
häufig hierbei entsteht.  

Von der Arbeitsgruppe wurden daher zwei wesentliche Forderungen formuliert: 

• Neue Arztpraxen dürften nur dann eine Kassenzulassung erhalten, wenn sie
konsequent barrierefrei sind.

• Für die Behandlung von Menschen mit (komplexen) Behinderungen müsse es
finanzielle Anreize geben, damit auch bestehende Arztpraxen freiwillig barrie-
refrei umrüsten.

Vor diesem Hintergrund wird sich die FHH dafür einsetzen, dass die Barrieren in der 
Gesundheitsversorgung weiter abgebaut werden. Gemeinsam mit der Kassenärztli-
chen Vereinigung Hamburg will sie herausfinden, wie insbesondere bei neu zugelas-
senen Praxen die Barrierefreiheit zum Standard werden kann. Im gegebenen Fall wer-
den getreu dem Grundsatz „Nichts ohne uns über uns!“ Expertinnen und Experten aus 
der Selbstvertretung in diesen Prozess einbezogen (→ M 60 – H 2.8 Barrierefreiheit in 
Arztpraxen erhöhen, S. 109). 
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M 60 – H 2.8 Barrierefreiheit in Arztpraxen erhöhen 

Federführung Sozialbehörde 

Referat Sozialversicherung, Vertragsärztliche Versorgung und Patienten-
schutz 

Handlungsfeld Gesundheit 

Ziel Ziel ist es, die Barrierefreiheit insbesondere bei neu zugelassenen 
Arztpraxen zu verbessern. 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Den Belangen von Menschen mit Behinderungen sind gemäß sozi-
alrechtlicher Regelungen, u.a. § 17 Abs. 1 Nr. 4 SGB I und § 2a 
SGB V besonders Rechnung zu tragen. Bei der Sicherstellung der 
vertragsärztlichen und psychotherapeutischen Versorgung von 
Menschen mit Behinderungen ist im Rahmen der Bedarfsplanung 
durch die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg vor allem im Hin-
blick auf Neuzulassungen die Barrierefreiheit besonders zu berück-
sichtigen (§ 4 Abs. 1 Bedarfsplanungs-Richtlinie).  
Auch hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) eine Richt-
linie erlassen, wonach u.a. die Merkmale zu Zugangsmöglichkeiten 
von Menschen mit Behinderungen zur Versorgung auf den Internet-
seiten der Kassenärztlichen Vereinigungen bereit zu stellen sind: 
https://www.kbv.de/media/sp/KBV_Richtlinie_Barriere_Sprechzei-
ten.pdf 
Die Sozialbehörde lädt die Kassenärztliche Vereinigung ein, das 
Thema Barrierefreiheit insbesondere bei der Neuzulassung von 
Arztpraxen zu erörtern und Handlungsbedarfe zu ermitteln. Nach 
Bedarf werden Expertinnen und Experten hinzugezogen. 

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Die Ergebnisse werden im Rahmen des Berichtswesens zum Lan-
desaktionsplan vorgestellt.  

Beteiligte Kassenärztliche Vereinigung Hamburg 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

2024 fortlaufend 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen, Geflüchtete mit 
Behinderungen, psychisch Erkrankte 
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Mehr Fachwissen und Bewusstsein für Menschen mit Behinderungen in allen 
Gesundheitsberufen 

Der UN-Ausschuss hat festgestellt, dass Menschen mit psychosozialen Behinderun-
gen, Menschen mit geistigen Behinderungen sowie gehörlose und schwerhörige Men-
schen seltener eine hochwertige Gesundheitsversorgung erhalten. Als Gründe hierfür 
nennt der UN-Ausschuss, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen 
oftmals nicht gut genug ausgebildet seien und Menschen mit Behinderungen diskrimi-
nierten. Daher fordert der UN-Ausschuss regelmäßige Schulungen des Gesundheits-
personals im Hinblick auf Menschenrechte, Würde, Autonomie und die Bedürfnisse 
von Menschen mit Behinderungen.  

Die Feststellungen des UN-Ausschusses wurden auch durch die Online-Umfrage „Mit 
uns! Inklusion gestalten.“ bestätigt. Laut der Online-Umfrage wünschen sich mehr als 
40 Prozent der Befragten mehr Fachwissen über Behinderungen beim medizinischen 
Personal und etwa 37 Prozent mehr Kommunikation auf Augenhöhe. In der Arbeits-
gruppe „Gesundheit und Pflege“ wurde gefordert, dass die Gesundheitliche Versor-
gung von Menschen mit komplexen Behinderungen ein verpflichtender Bestandteil der 
Aus-, Weiter- und Fortbildungen für Gesundheitsberufe sein muss. 

Die FHH nimmt sich dieser Forderung an und wird dafür sorgen, dass das Thema 
„Gesundheitliche Versorgung von Menschen mit komplexen Behinderungen“ zu einem 
festen Bestandteil in Aus-, Fort- und Weiterbildung für alle Gesundheitsberufe wird: 
Die Ärztekammer bietet bereits entsprechende Fortbildungen an. Außerdem soll in der 
ärztlichen Approbationsordnung künftig als Ausbildungsziel festgeschrieben werden, 
der Behandlung und den besonderen Belangen von Menschen mit Behinderungen ge-
recht zu werden.  

Im Rahmen der anstehenden Überarbeitung der Berufegesetze (insbesondere Physi-
otherapie, Ergotherapie, Logopädie) wird Hamburg sich auf Bundesebene dafür ein-
setzen, dass diese Themen ausdrücklich in die Rahmenlehrpläne der Ausbildungs- 
und Prüfungsordnungen aufgenommen werden (→ M 61 – H 2.8 Themenbezogene 
Aus-, Fort- und Weiterbildungen für Gesundheitsberufe, S. 111). 
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M 61 – H 2.8 Themenbezogene Aus-, Fort- und Weiterbildungen für Gesund-
heitsberufe 

Federführung Sozialbehörde 

Abteilung Gesundheitsrecht und Gesundheitsberufe 

Handlungsfeld Gesundheit 

Ziel Weitere Implementierung des Themas „Gesundheitliche Versor-
gung von Menschen mit komplexen Behinderungen“ in Aus-, Fort- 
und Weiterbildungen für Gesundheitsberufe 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Die Diagnostik und Therapie bei Menschen mit komplexen Behin-
derungen erfordern fundierte Kenntnisse. Damit medizinisches Per-
sonal für die spezifischen Bedarfe und eine Behandlung auf Augen-
höhe von Menschen mit komplexen Behinderungen sensibilisiert 
und ausgebildet ist, soll das Thema „Gesundheitliche Versorgung 
von Menschen mit komplexen Behinderungen“ zu einem festen Be-
standteil in Aus-, Fort- und Weiterbildung im medizinischen Bereich 
werden.  
In der theoretischen generalistischen Pflegeausbildung werden die 
speziellen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen in diver-
sen beruflichen Handlungsfeldern abgebildet.  
Die Ärztekammer bietet entsprechende Fortbildungen an. Zudem 
benennt der vorliegende Referentenentwurf zur Novellierung der 
ärztlichen Approbationsordnung als ein Ausbildungsziel, der Be-
handlung und den besonderen Belangen von Menschen mit Behin-
derungen gerecht zu werden.  
Im Rahmen der anstehenden Novellierungen der Berufegesetze 
(insbesondere Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie) wird Ham-
burg sich auf Bundesebene dafür einsetzen, dass diese Themen 
explizit in den Rahmenlehrplänen der Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnungen aufgenommen werden.  

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

• Explizite Aufnahme des Themas im Rahmen der Novellierung
der (Gesundheits-)Berufsgesetze auf Bundesebene; gleiches
gilt für landesrechtlich geregelte Fachfortbildungen.

• Weiterer Ausbau der entsprechenden Fortbildungsveranstaltun-
gen bei den Kammern

Beteiligte Ärzte- und Psychotherapeutenkammer, Schulbehörde, Bundesmi-
nisterium für Gesundheit 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

2024 fortlaufend 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen; Geflüchtete mit 
Behinderungen, Menschen mit psychischen Erkrankungen 
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Inklusive Gesundheitsförderung 

Im Beteiligungsverfahren „Mit uns! Inklusion gestalten.“ wurde in der Arbeitsgruppe 
„Gesundheit und Pflege“ gefordert, dass die Gesundheitsförderung für Menschen mit 
Behinderungen verbessert wird. Konkret wurde vorgeschlagen, bestehende Angebote 
barrierefrei zu gestalten. Zusätzlich sollten neue Angebote geschaffen werden, die 
speziell auf Menschen mit Behinderungen zugeschnitten sind. Um dies zu erreichen, 
sollten die verschiedenen Akteure (z.B. Interessenvertretungen, Behindertenhilfe, 
kommunale Gesundheitsdienste und Menschen mit Behinderungen) künftig enger zu-
sammenarbeiten. Die Arbeitsgruppe regt auch an, dass Fachkräfte, ehrenamtlich tä-
tige Personen und interessierte Menschen mit Behinderungen zur inklusiven Gesund-
heitsförderung und Prävention gezielt geschult werden.  

Die FHH unterstützt diese Forderung und setzt sich dafür ein, dass Gesundheitsange-
bote mit und für Menschen mit Behinderungen weiterentwickelt werden. Konkret wird 
die Hamburgische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V. (HAG) dabei 
unterstützt, dass sie Träger der Eingliederungshilfe berät, fortbildet oder qualifiziert. 
Fachveranstaltungen, fachlicher Austausch und die Bereitstellung von Materialien und 
Informationen sollen zur Weiterentwicklung der Gesundheitsangebote beitragen 
(→ M 62 – H 2.8 Gesundheitsangebote mit und für Menschen mit Behinderungen wei-
terentwickeln und verstetigen, S. 113) 

Förderung der psychischen Gesundheitskompetenz 

Ein wichtiger Bereich der Gesundheitsversorgung ist die Stärkung der Gesundheits-
kompetenz bei psychischen Erkrankungen. Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
„Mit uns! Inklusion gestalten.“ wurde in der Arbeitsgruppe „Gesundheit und Pflege“ be-
sprochen, wie wichtig präventive Angebote sind, in denen man lernt, sich selbst zu 
akzeptieren und die psychische Widerstandsfähigkeit zu stärken. Darum will die FHH 
den Verein „Irre menschlich Hamburg e.V.“ finanziell unterstützen. Den Verein haben 
Menschen, die schon mal in einer Psychiatrie waren, zusammen mit Angehörigen so-
wie Therapeutinnen und Therapeuten gegründet. Das gemeinsame Ziel ist es, allge-
meine Vorurteile gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen abzubauen. 
Dafür werden z.B. Projekte oder Fortbildungen an Schulen oder Institutionen durchge-
führt. Im Rahmen des Gruppenangebotes „Zu-sich-stehen“ lernen junge Menschen, 
wie sie am besten mit ihrer Psychiatrieerfahrung umgehen können (→ M 63 – H 2.8 
Fortführung des bewährten Projektes „Irre Menschlich Hamburg“, S. 114). 

Ausbildung zur Heilerziehungspflege attraktiver gestalten 

Heilerziehungspflegerinnen und -pfleger sind Fachkräfte im Bereich der Eingliede-
rungshilfe. Sie erbringen Assistenzleistungen und pflegerische Leistungen für Men-
schen mit Behinderungen. Die geplante Maßnahme zielt darauf ab, dass sich mehr 
Menschen für diesen Beruf entscheiden und dadurch mehr Menschen mit Behinderun-
gen besser versorgt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, soll die Ausbildung zur Heil-
erziehungspflege attraktiver gestaltet werden (→ M 64 – H 2.8 Heilerziehungspflege – 
Ausbildung attraktiver gestalten, S. 115). 
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M 62 – H 2.8 Gesundheitsangebote mit und für Menschen mit Behinderungen 
weiterentwickeln und verstetigen 

Federführung Sozialbehörde 

Referat Prävention und Gesundheitsförderung in Lebenswelten, Selbsthilfe 

Handlungsfeld Gesundheit 

Ziel Verbesserung der Gesundheitskompetenz 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Durch Förderung der Hamburgischen Arbeitsgemeinschaft für Ge-
sundheitsförderung e.V. werden u.a. Fachveranstaltungen und 
fachlicher Austausch für die Leistungserbringer der Eingliederungs-
hilfe angeboten, ebenso trägt die Bereitstellung von Materialien und 
Informationen zur Weiterentwicklung der Gesundheitsförderange-
bote bei. 
Die Sozialbehörde prüft eine Erhöhung der Zuwendungen für die-
sen Zweck. 

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Die Überprüfung des Erfolgs und der Wirkung der Maßnahmen er-
folgt jährlich im Rahmen des behördlichen Controllings. 

Beteiligte Hamburgische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V., 
Leistungserbringer der Eingliederungshilfe 

Schnittstellen zu 
anderen Behörden 

Bezirksämter 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Zuwendung ab 2025 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Menschen mit psychischer und/oder körperlicher Behinderung, 
Menschen mit schwerer Mehrfachbehinderungen in verschiedenen 
Lebenswelten 
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M 63 – H 2.8 Fortführung des bewährten Projektes „Irre Menschlich Hamburg“ 

Federführung Sozialbehörde 

Referat Prävention und Gesundheitsförderung in Lebenswelten, Selbsthilfe 

Handlungsfeld Gesundheit 

Ziel Verbesserung der Gesundheitskompetenz 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Irre menschlich Hamburg e.V. ist ein „trialogischer“ Verein, der von 
Psychiatrie-Erfahrenen, Angehörigen und Therapeutinnen und 
Therapeuten gegründet wurde. Er leistet seit vielen Jahren haupt-
sächlich Aufklärungsarbeit in Form von Informationskampagnen 
und Projekten, um allgemeine Vorurteile gegenüber psychisch Er-
krankten abzubauen und damit einen wichtigen Beitrag zur Förde-
rung der Gesundheitskompetenz.  
Das anerkannte Projekt wurde in die Förderung durch die FHH auf-
genommen.  
Die Basis der Arbeit: 

• Durchführung von Begegnungsprojekten in Hamburger
Schulen und berufsbildende Schulen

• Trialogische Fortbildungen für viele verschiedene Berufe
(auch Polizei und Justizvollzug)

• Öffentliche Maßnahmen: Tage der offenen Tür, Veranstal-
tungen, Organisation „Woche der Seelischen Gesundheit“

Erfolgreiche Pilotprojekte: 

• Gruppenangebot im Projekt „Zu-sich-stehen“ zur Förderung
von Stigma-Resistenz bei (jungen) Menschen mit direkter o-
der indirekter Psychiatrie-Erfahrung

• Projekt „Arbeit und Psyche“

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Jährliches Controlling der Maßnahme 

Beteiligte Irre Menschlich Hamburg e.V., Universitätsklinikum Hamburg-Ep-
pendorf, interessierte Schulen, Polizei und Justizvollzug 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Zuwendung ab Oktober 2023 fortlaufend - 

Belange von be-
sonders vulnerab-
len Gruppen 

Menschen mit psychischen Erkrankungen 
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M 64 – H 2.8 Heilerziehungspflege – Ausbildung attraktiver gestalten 

Federführung Schulbehörde 

Referat Landesbetrieb Hamburger Institut für Berufliche Bildung 

Handlungsfeld Schutz und Unterstützung erfahren 

Ziel Zugänge zur Ausbildung der Heilerziehungspflege vereinfachen 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Heilerziehungspflegerinnen und -pfleger sind Fachkräfte im Bereich 
der Eingliederungshilfe. Sie erbringen Assistenzleistungen und 
pflegerische Leistungen für Menschen mit Behinderungen. Um den 
Beruf ausüben zu können, muss eine Ausbildung an einer Fach-
schule abgeschlossen werden.  
Die Maßnahme zielt darauf ab zu prüfen, ob die Zugänge zu der 
Ausbildung erleichtert werden können, um mehr Menschen den Zu-
gang zum Beruf der Heilerziehungspflegerinnen und -pfleger zu er-
möglichen. Darüber hinaus sollen Qualifikationsbausteine in die re-
formierte Ausbildung zur Sozialpädagogischen Assistenz mit 
aufgenommen werden. 
Durch die Tätigkeiten profitieren Menschen mit Behinderungen, in-
dem sie qualitativ hochwertige Assistenzleistungen erhalten. 

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Ausweitung des Ausbildungsangebots Heilerziehungspflege und/o-
der Anpassung der bestehenden Zugangsvoraussetzungen für die 
Ausbildung in der Heilerziehungspflege 

Beteiligte Sozialbehörde, Senatskoordinatorin für die Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen, LAG 

Schnittstellen zu 
anderen Behörden 

Bundesagentur für Arbeit 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

bis 2025 

Belange von be-
sonders vulnerab-
len Gruppen 

Leistungsberechtigte nach dem SGB IX 
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2.9 Evaluation und Controlling 
Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Hamburg muss dem Zweck 
dienen, „den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grund-
freiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu ge-
währleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern“ (Artikel 1 
der UN-Behindertenrechtskonvention).  

Dies gelingt nur, wenn Menschen mit Behinderungen als Expertinnen und Experten in 
eigener Sache an dem Umsetzungsprozess beteiligt werden. Deshalb regelt die UN-
Behindertenrechtskonvention, dass Menschen mit Behinderungen bei allen Entschei-
dungen, die sie betreffen, aktiv einbezogen werden müssen (Artikel 4 Absatz 3 der 
UN-Behindertenrechtskonvention).  

Im Rahmen der Staatenprüfung 2023 fordert der UN-Ausschuss für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen, dass sichergestellt werden muss, dass die Aktions-
pläne der einzelnen Bundesländer mit ihren Verpflichtungen aus dem Übereinkommen 
in Einklang stehen. 

An diesem Maßstab muss sich der Hamburger Landesaktionsplan messen lassen. Zu 
Beginn des Beteiligungsverfahrens "Mit uns! Inklusion gestalten." wurden daher aus-
führliche Interviews mit Expertinnen und Experten geführt. Diese wurden unter ande-
rem gefragt, wie die Weiterentwicklung des Landesaktionsplans künftig besser werden 
kann.  

Hierbei wurde deutlich, dass der Landesaktionsplan den Hamburgerinnen und Ham-
burgern mit Behinderung häufig unbekannt ist. Fast alle fanden, dass bestimmte Per-
sonengruppen zu wenig berücksichtigt werden, insbesondere Menschen mit kogniti-
ven Beeinträchtigungen und Menschen mit (schweren) Mehrfachbehinderungen.  

Aber auch Menschen, die in einer Einrichtung leben, Wohnungslose oder Geflüchtete 
sollten stärker in den Fokus rücken. Kritik gab es daran, dass sich die Handlungsfelder 
bislang zu stark an den Behördenzuschnitten und zu wenig an den Lebenswelten der 
Menschen orientiert hätten. Gefordert wurde zudem, dass Barrierefreiheit als Quer-
schnittsthema noch stärker in allen Handlungsfeldern berücksichtigt und dass die Um-
setzung der Maßnahmen strenger überwacht werden müsse. 

Dem wurde mit der nun vorgelegten Weiterentwicklung des Landesaktionsplans Rech-
nung getragen. Die Ziele, Maßnahmen und Beteiligungsformate zur Weiterentwicklung 
des Landesaktionsplans sollen aber darüber hinaus durch eine externe Evaluation 
überprüft werden. Der Prozess der wissenschaftlichen Evaluation wird unter Beteili-
gung der Menschen mit Behinderungen durchgeführt werden. Das Ergebnis der Eva-
luation soll bei der Weiterentwicklung des nächsten Landesaktionsplans berücksichtigt 
werden (→ M 65 – H 2.9 Externe Evaluation des Hamburger Landesaktionsplans, S. 
117). 

Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist ein dynamischer Prozess. 
Darum lebt der Landesaktionsplan als Maßnahmenkatalog von seiner stetigen Weiter-
entwicklung. Daher werden die konkreten Maßnahmen regelmäßig überprüft und er-
gänzt. Künftig sollen neue Maßnahmen noch schneller und transparenter aufgenom-
men werden – hierzu soll die geplante Digitalisierung des Landesaktionsplans 
beitragen (→ M 66 – H 2.9 Digitalisierung des Landesaktionsplans, S. 118).  
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M 65 – H 2.9 Externe Evaluation des Hamburger Landesaktionsplans 

Federführung Sozialbehörde 

Abteilung Teilhabe und Gleichstellung von Menschen mit Behinderung 

Handlungsfeld Evaluation und Controlling 

Ziel Evaluation des Landesaktionsplans 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Die Ziele und Maßnahmen des Landesaktionsplans sollen durch 
eine externe Evaluation überprüft werden. Der Prozess der wissen-
schaftlichen Evaluation wird unter Beteiligung der Menschen mit 
Behinderungen durchgeführt. In diesem Rahmen sollen auch kon-
krete Empfehlungen benannt werden, wie die Inklusion in Hamburg 
besser vorangetrieben werden kann.  

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

Das Ergebnis der Evaluation wird auf einer öffentlichen Sitzung des 
Landesbeirates zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
vorgestellt. 

Beteiligte Senatskoordinatorin für die Gleichstellung von Menschen mit Be-
hinderungen, Landesbeirat zur Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen, LAG 

Schnittstellen zu 
anderen Behörden 

Alle Fachbehörden sind von dieser Maßnahme betroffen 

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Ab 2025 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Die Evaluation soll einen Schwerpunkt darauf legen, inwiefern der 
Landesaktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskon-
vention den Belangen besonders vulnerabler Personen ausrei-
chend Rechnung trägt.  
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M 66 – H 2.9 Digitalisierung des Landesaktionsplans 

Federführung Sozialbehörde 

Abteilung Teilhabe und Gleichstellung von Menschen mit Behinderung 

Handlungsfeld Evaluation und Controlling 

Ziel Regelmäßige und transparente Weiterentwicklung des Landesakti-
onsplans sowie Controlling seiner Maßnahmen 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Der Landesaktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention soll digitalisiert werden, neue Maßnahmen sollen zu-
künftig in kürzeren Abständen aufgenommen werden können und 
online soll der Stand der Umsetzung transparent einsehbar sein.  
Seit 2012 hat Hamburg einen Landesaktionsplan für die Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskonvention, der 2015, 2019 und 
nun 2023 fortgeschrieben wurde. Bisher gibt es den Landesakti-
onsplan und die Weiterentwicklungen in Form von PDF (digital). 
Zukünftig sollen alle Maßnahmen und Informationen zum Landes-
aktionsplan online über eine übersichtliche Website einsehbar sein. 
Dabei ist es wichtig, dass die Website so barrierefrei wie möglich 
genutzt werden kann. Das Ziel ist, dass alle Menschen leichter le-
sen und verstehen können, was sich Hamburg für mehr Inklusion 
und Barrierefreiheit vornimmt. 
Die Weiterentwicklung des Landesaktionsplans wird dynamischer 
gestaltet werden. Bisher wurden neue Maßnahmen etwa alle vier 
Jahre in den Landesaktionsplan aufgenommen und deren Umset-
zung geprüft. Künftig werden neue Maßnahmen jährlich bis zwei-
jährlich in den Plan aufgenommen. 
Zusätzlich wird regelmäßig der Stand der Umsetzung bei den ein-
zelnen Maßnahmen aktualisiert und veröffentlicht werden. So kön-
nen die Bürgerinnen und Bürger jederzeit und transparent nachle-
sen, wie weit die Umsetzung eines Vorhabens ist.  

Überprüfbarkeit 
der Maßnahmen- 
erreichung 

• Zugriffszahlen auf die Website

• Aktualität der Website und der einzelnen Maßnahmen

Schnittstellen zu 
anderen Behörden 

Alle Fachbehörden sind in die digitale Weiterentwicklung des Lan-
desaktionsplans einbezogen.  

Zeitrahmen für die 
Umsetzung 

Bis Ende 2024 

Belange besonders 
vulnerabler 
Gruppen 

Menschen mit Mehrfachbehinderungen und geflüchtete Menschen 
mit Behinderungen 
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3. Ausblick
Mit dieser dritten Weiterentwicklung des Landesaktionsplans 2012 ist ein fast zweijäh-
riger Prozess erfolgreich abgeschlossen worden. Bereits abgeschlossene oder verste-
tigte Maßnahmen aus der letzten Weiterentwicklung wurden nicht erneut aufgenom-
men (siehe Anlage: Maßnahmenverzeichnis 2019, S. 123).  

Zahlreiche Vorschläge aus dem Beteiligungsverfahren konnten übernommen werden: 
Zum Beispiel, dass das Beratungsangebot „Arbeit und Behinderung“ optimiert werden 
soll, oder dass es für alle Gesundheitsberufe Fortbildungen zum Thema „Gesundheit-
liche Versorgung von Menschen mit komplexen Behinderungen“ geben soll.  

Deutlich wurde aber auch, dass nicht alle Vorschläge sofort aufgenommen und umge-
setzt werden können.  

Bisweilen wurden spezifische Maßnahmenvorschläge einzelner Personen nicht gene-
rell von allen Teilnehmenden oder Institutionen im Beteiligungsverfahren und in den 
Arbeitsgruppen mitgetragen und blieben mangels Konsenses unberücksichtigt. 

Teilweise war der Detailgrad der Vorschläge zu spezifisch oder zu unspezifisch für das 
Format eines Landesaktionsplans, der zwar möglichst konkrete Maßnahmen enthal-
ten, aber auch nicht zu kleinteilig werden durfte, um die Ergebnisse nicht zu verwäs-
sern. Beispielsweise ist eine geeignete Maßnahme im Landesaktionsplan der „barrie-
refreie Ausbau von Schulen“, aber nicht der konkrete Ausbau einer ganz bestimmten 
Schulhalle. Die Planung, Priorisierung und Finanzierung des barrierefreien Ausbaus 
liegt weiterhin in der Hand von Schulbehörde und Schulbau Hamburg (SBH). 

Aus dem gleichen Grunde wurden keine bezirksspezifischen Einzelvorschläge aufge-
nommen, wenn diese Vorschläge bereits Teil übergeordneter Maßnahmenpläne sind 
(beispielsweise die Schaffung von behindertengerechten Toiletten an konkreten Orten 
oder die Zugänglichkeit bestimmter Einrichtungen). 

Nicht in allen Fällen lag die Zuständigkeit bei der FHH, beispielsweise wenn Rechts-
themen die Kompetenz des Bundesgesetzgebers berühren (z.B. bei der Ausgleichs-
abgabe). Hier wird die FHH versuchen, über den Bundesrat und über den Austausch 
mit den anderen Bundesländern und dem Bund ihren Einfluss geltend zu machen. 

Schließlich gab es noch Vorschläge, die in der genannten Form nicht auf einmal um-
setzbar sind und die daher einer weiteren Abstimmung, einer Priorisierung oder einer 
Zeitplanung bedürfen. 

Maßnahmen, die es (noch) nicht in den Landesaktionsplan geschafft haben, sollen in 
die dynamische Weiterentwicklung einfließen. 

Mit der Stärkung der Focal Points in den Fachbehörden und in den Bezirksämtern, 
sowie flankierenden Fortbildungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen soll der Gedanke 
der Inklusion sich nicht auf eine alljährliche Weiterentwicklung beschränken, sondern 
in der täglichen Arbeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FHH verankert wer-
den. 

Wie im Handlungsfeld „Evaluation und Controlling“ beschrieben, sollen alle Maßnah-
men und Informationen zum Landesaktionsplan künftig online über eine übersichtliche 
Website einsehbar sein. Dabei ist es wichtig, dass die Website so barrierefrei wie 
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möglich genutzt werden kann. Das Ziel ist, dass alle Menschen leichter lesen und ver-
stehen können, was sich Hamburg für mehr Inklusion und Barrierefreiheit vornimmt.  

In diesem Zuge soll der Weiterentwicklungsprozess des Landesaktionsplans dynami-
scher gestaltet werden: Bisher wurden neue Maßnahmen etwa alle vier Jahre be-
schlossen. Unter Umständen gibt es aber wichtige Themen, die bislang noch gar nicht 
im Landesaktionsplan behandelt werden.  

Künftig ist geplant, dass neue Maßnahmen jährlich bis zweijährlich in den Plan aufge-
nommen werden. Zusätzlich soll regelmäßig der Stand der Umsetzung bei den einzel-
nen Maßnahmen aktualisiert und veröffentlicht werden. So können die Bürgerinnen 
und Bürger in Zukunft jederzeit transparent nachlesen, wie weit die Umsetzung eines 
Vorhabens ist. Dies entspricht dem Anspruch, aus dem Landesaktionsplan ein leben-
des Dokument zu machen. 

Die Weiterentwicklung des Landesaktionsplans wird wie bisher in enger Zusammen-
arbeit mit der Senatskoordinatorin oder dem Senatskoordinator für Menschen mit Be-
hinderungen, dem Landesbeirat zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und 
der LAG erfolgen. Denn nur, wenn Menschen mit Behinderungen aktiv in die politi-
schen Konzepte einbezogen werden, wird Hamburg sein Ziel erreichen, Inklusions-
metropole zu werden.  
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Maßnahmenverzeichnis 2019 

Lfd. 
Nr. 

Federfüh-
rende 
Behörde 
(aktuell) 

Maßnahme 2019 Stand Folgemaß-
nahme 
2023 

0. Barrierefreiheit als Voraussetzung für gleichberechtigte
Teilhabe und Inklusion

1 Sozialbehörde Schaffung eines „Kompetenzzentrums für ein 
barrierefreies Hamburg“ 

Maßnahme ist 
umgesetzt 

M4-H2.1 

2 Sozialbehörde Novellierung des Hamburgischen Gesetzes zur 
Gleichstellung behinderter Menschen 

Maßnahme ist 
umgesetzt 

3 Senatskanzlei Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/2102 über 
den barrierefreien Zugang zu Websites und 
mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen 

Maßnahme ist 
umgesetzt 

M5-H2.1 

I. Handlungsfeld Bildung
4 Sozialbehörde Überarbeitung des Verfahrens der zusätzlichen 

Honorarmittel für Kinder mit (drohenden) Behin-
derungen unter drei Jahren 

Maßnahme ist 
umgesetzt 

M7-H2.2 

5 Sozialbehörde Einführung eines Kita-Prüfverfahrens Maßnahme ist 
umgesetzt 

6 Sozialbehörde Fort- und Weiterbildung von pädagogischen 
Fach- und Führungskräften in den Kitas 

Fortlaufend 

7 Sozialbehörde Neuausrichtung des Kita-Plus-Programms Maßnahme ist 
umgesetzt 

8 BSB Weiterentwicklung der Diagnostik bei Kindern 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

Maßnahme ist 
umgesetzt 

9 BSB Durchführung Modellprojekt „Schwerpunktschu-
len stärken“ 

Fortlaufend M11-H2.2 

10 BSB Ausbau barrierefreier Schulen Fortlaufend M8-H2.2 
11 BSB Zuweisung von zusätzlichem Therapie- und 

Pflegepersonal an Schulen 
Maßnahme ist 
umgesetzt 

12 BSB Verbesserung Übergang Schule – Beruf Maßnahme ist 
umgesetzt 

13 BSB Verbesserung Übergang Schule – Beruf für neu 
Zugewanderte 

Maßnahme ist 
umgesetzt 

14 BSB Diskussion über Qualitätsstandards und Unter-
stützungssysteme für junge Menschen mit Be-
hinderungen 

Fortlaufend M14-H2.2 

15 BSB Förderung des „Bildungsnetz Hamburg für 
Menschen mit Behinderung“ sowie des „Netz-
werks inklusive Erwachsenenbildung“ 

Fortlaufend 

16 BSB Fortbildungen für Personal der Hamburger 
Volkshochschulen (VHS) 

Fortlaufend M2-H2.1 

18 BSB Verankerung inklusiver Bildung als Thema in 
den Curricula aller pädagogischen Ausbil-
dungsgänge 

Fortlaufend 

19 BWFGB Prüfung der Einrichtung von Servicestellen 
(„befugte Stelle“) für die Herstellung und Distri-
bution barrierefreier Studien- und Prüfungsma-
terialien für Menschen mit einer Seh- oder Le-
sebehinderung 

Fortlaufend M19-H2.2 
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20 BWFGB Informations- und Schulungsangebote für Leh-
rende und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Studienmanagement 

Maßnahme ist 
umgesetzt 

M16-H2.2 

21 BWFGB Erstellung eines Katalogs mit den Anforderun-
gen an eine barrierefreie bauliche Gestaltung 
von Universitätsgebäuden und -räumen aus 
Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer 

Fortlaufend M15-H2.2 

22 BWFGB Barrierefreie Gestaltung von Bestandsgebäu-
den und Neubauten der öffentlichen Hochschu-
len 

Fortlaufend M15-H2.2 

23 BWFGB Erstellung eines Praxisleitfadens zu Nachteils-
ausgleichen bei Prüfungen für Studierende mit 
Behinderungen 

Teilweise um-
gesetzt 

M16-H2.2 

24 BWFGB Durchführung eines Workshops „Chancen-
gleich prüfen“ 

Fortlaufend 

25 BWFGB Prüfung einer möglichen Ausbildung in Deut-
scher Gebärdensprache (DGS) und -kultur für 
Studierende mit Schwerpunkt Sonderpädago-
gik/Hörschädigung und einer Konzeption „DGS 
als Unterrichtsfach“ 

Prüfung erfolgt, 
aber nicht um-
gesetzt  

26 BWFGB Verankerung von Lehrinhalten zu den Themen 
„Accessibility bzw. Barrierefreiheit“ und „Inklu-
sion“ in den Curricula geeigneter Studien-
gänge, insbesondere der Informatik-Studien-
gänge 

Pandemiebe-
dingt nicht um-
gesetzt, erneut 
als Maßnahme 
vorgesehen 

M20-H2.2 

27 BWFGB Förderung des Zugangs von Menschen mit Be-
hinderungen zu wissenschaftlichen Karrieren 

Fortlaufend 

II. Handlungsfeld Arbeit und Beschäftigung
28 Sozialbehörde Projekt „Aktionsbündnis Inklusive Arbeit Ham-

burg“ 
Fortlaufend 

29 Sozialbehörde Projekt „CatchUp – Psychologische Unterstüt-
zung“ 

Fortlaufend 

30 Sozialbehörde Projekt „PiCo“ (Personenindividuelles 
Coaching) für Menschen mit psychischen Be-
einträchtigungen 

Fortlaufend 

31 Sozialbehörde Förderung des Erfahrungsaustauschs Hambur-
ger Unternehmen zur betrieblichen Ausbildung 
von Menschen mit Behinderungen: „Forum In-
klusion“ (ursprünglicher Arbeitstitel: Diversity & 
Inklusion – betriebliche Ausbildung) 

Fortlaufend 

32 Sozialbehörde Weiterentwicklung bestehender Angebote der 
Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) 

Fortlaufend M34-H2.5 

33 Sozialbehörde Ausbau der übergreifenden Zusammenarbeit 
der Leistungsträger 

Maßnahme ist 
umgesetzt 

34 Sozialbehörde Entwicklung eines neuen Leistungsangebotes 
der Eingliederungshilfe 

Maßnahme ist 
umgesetzt 

III. Handlungsfeld Selbstbestimmt leben und einbezogen
sein in die Gemeinschaft, Bauen und Wohnen, Stadtent-
wicklung, Verkehr

35 Sozialbehörde Vereinbarung von Trägerbudgets in der Einglie-
derungshilfe 

Fortlaufend 

36 Sozialbehörde Durchführung eines Fachtags zu den Träger-
budgets 

Maßnahme ist 
umgesetzt 

37 Sozialbehörde Fortführung des Prozesses der Weiterentwick-
lung der Ambulanten Sozialpsychiatrie 

Fortlaufend 
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38 Sozialbehörde Fortführung der Zusammenarbeit mit Interes-
senvertretungen 

Fortlaufend 

39 Sozialbehörde Einführung der Wohnformkategorie „Wohnas-
sistenzgemeinschaft“ 

Maßnahme ist 
umgesetzt 

40 Sozialbehörde Beratung von Wohneinrichtungen zur Barriere-
freiheit 

Fortlaufend 

41 Sozialbehörde Unterstützung der Nutzerinnen und Nutzer bei 
der Wahrnehmung ihrer Mitwirkungsrechte 
nach dem Hamburgischen Wohn- und Betreu-
ungsqualitätsgesetz (HmbWBG) 

Maßnahme ist 
umgesetzt 

42 Sozialbehörde Förderung der Fachstelle für bürgerschaftliches 
Engagement in Wohn- und Versorgungsformen 

Fortlaufend 

43 BSW Überarbeitung des bestehenden Bauprüf-
diensts „Barrierefreies Bauen“ 

Fortlaufend M23-H2.3 

44 BSW Umsetzung von erhöhten Zielzahlen in der 
Mietwohnraumförderung 

Maßnahme ist 
umgesetzt 

45 BSW Schaffung von mehr Wohnraum für vordringlich 
Wohnungssuchende 

Fortlaufend 

46 BSW Inklusive Investitionen im Rahmenprogramm 
Integrierte Stadtteilentwicklung (Barrierefreie 
Ausgestaltung von Flächen, inklusive Sozial-
raumentwicklung, barrierefreie Quartierszen-
tren und Vernetzung) 

Fortlaufend 

47 BSW Intensivierung von Ausbildungs- und Schu-
lungsangeboten, z.B. „Design für alle“ 

Fortlaufend 

48 BUKEA Entwicklung einer Toiletten-App der Stadtreini-
gung Hamburg (SRH) zum einfachen Auffinden 
der nächsten öffentlichen Toilette 

Maßnahme ist 
umgesetzt 

M31-H2.4 

49 Senatskanzlei Einrichtung einer Übersicht über öffentliche Toi-
letten auf hamburg.de 

Maßnahme ist 
umgesetzt 

M31-H2.4 

50 BVM Barrierefreie Ausgestaltung der U-Bahnhalte-
stellen 

Fortlaufend M27-H2.4 

51 BVM Barrierefreie Ausgestaltung der S-Bahnhalte-
stellen 

Fortlaufend M27-H2.4 

52 BVM Durchführung eines Schulungs- und Trainings-
programms ÖPNV für mobilitätseingeschränkte 
Menschen zusammen mit der LAG 

Fortlaufend 

53 BVM Organisation regelmäßiger Treffen der Arbeits-
gemeinschaft „Barrierefreier ÖPNV in Ham-
burg“ 

Fortlaufend 

54 BVM Berücksichtigung der Belange mobilitäts- und 
sehbehinderter Menschen bei Schifffahrten hvv 

Fortlaufend 

55 BVM Weiterentwicklung des Angebots „Mobilität für 
Alle“ auf den Internetseiten des hvv 

Fortlaufend 

56 BVM Flächendeckender Einsatz barrierefrei gestalte-
ter Busse 

Maßnahme ist 
umgesetzt 

57 BVM Barrierefreie Anpassung von Bushaltestellen im 
Zuge baulicher Maßnahmen 

Fortlaufend 

IV. Handlungsfeld Gesundheit
58 Sozialbehörde Weiterentwicklung der „Pflegestützpunkte und 

Beratungszentren für ältere, pflegebedürftige 
und körperbehinderte Menschen“ 

Maßnahme ist 
umgesetzt 
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59 Sozialbehörde Förderung der Zusammenarbeit der Akteure in 
den „Pflegestützpunkten und Beratungszentren 
für ältere, pflegebedürftige und körperbehin-
derte Menschen“ 

Maßnahme ist 
umgesetzt 

60 Sozialbehörde Qualitätssicherung in der Pflegeberatung Maßnahme ist 
umgesetzt 

61 Sozialbehörde Informationen für Bürgerinnen und Bürger über 
„Pflegestützpunkte und Beratungszentren für 
ältere, pflegebedürftige und körperbehinderte 
Menschen“ 

Maßnahme in 
Umsetzung 
(2024) 

V. Handlungsfeld Teilhabe am kulturellen Leben sowie an
Erholung, Freizeit und Sport

62 BKM Förderung inklusiver Kulturprojekte Fortlaufend M58-H2.7 
63 BKM Fortführung des runden Tisches „Barrierefreie 

Kultureinrichtungen“ 
Fortlaufend 

64 BKM Anbieten von Inklusionsworkshops für Kultur-
einrichtungen 

Fortlaufend 

65 BKM Förderung der Strukturprogramme „ARTplus“ 
und „Tandem“ 

Fortlaufend M18-H2.2 

66 BKM Fortführung und Ausbau der Audiodeskription 
an Hamburger Theatern 

Fortlaufend M57-H2.7 

67 BWI Laufende Aktualisierung der Internetseite: 
https://www.hamburg-tourism.de/barrierefreies-
reisen/ 

Fortlaufend 

68 BWI Steigerung der Anzahl der Betriebe, die das 
Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“ nut-
zen 

Fortlaufend 

69 BWI Herausgabe weiterer Publikationen zum barrie-
refreien Tourismus 

Fortlaufend 

70 BIS Förderung inklusiver Sportereignisse Fortlaufend M50-H2.7 
71 BIS Förderung der Top 10 Sportveranstaltungen mit 

Teilnahmemöglichkeiten für Menschen mit Be-
hinderungen 

Fortlaufend M51-H2.7 

72 BIS Schaffen der Stelle einer Sport-Inklusionsma-
nagerin bzw. eines -managers beim Hamburger 
Sportbund (HSB) 

Maßnahme ist 
umgesetzt 

73 BIS Entwicklung von Standardanforderungen für 
barrierefreie Sporthallen 

Maßnahme ist 
umgesetzt 

M48-H2.7 

74 BIS Anbieten von Aus- und Fortbildungen im Be-
reich Inklusion und Sport 

Maßnahme ist 
umgesetzt 

75 BIS Umwandlung Hamburgs zur Active City Maßnahme ist 
umgesetzt 

76 BIS Umsetzung der Dekadenstrategie HAMBURG-
machtSPORT 

Maßnahme ist 
umgesetzt 

77 BIS Errichtung einer „Halle für alle“ in Hamburg Als-
terdorf 

Maßnahme ist 
umgesetzt 

78 BIS Special Olympics Hamburg Maßnahme ist 
umgesetzt 

79 BUKEA Inklusive Gestaltung öffentlicher Spielplätze Fortlaufend M52-H2.7 
80 BUKEA Sanierung der Eisbahn Planten und Blomen Maßnahme ist 

umgesetzt 
81 BUKEA Sanierung und Neugestaltung des Infohauses 

Fischbek  
Maßnahme ist 
umgesetzt 
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82 BUKEA Weiterentwicklung der App „Natürlich Ham-
burg“ 

Fortlaufend M55-H2.7 

VI. Handlungsfeld Teilhabe am politischen und öffentlichen
Leben

83 Senatskanzlei Änderung des Wahlrechts entsprechend der 
Erfordernisse der UN-Behindertenrechtskon-
vention 

Maßnahme ist 
umgesetzt 

84 Sozialbehörde Fortsetzung der Vereinbarung vom 5. Oktober 
2015 über die Einsetzung einer Staatsrätelen-
kungsgruppe gemeinsam mit der LAG 

Fortlaufend 

85 Sozialbehörde Novellierung des Hamburgischen Behinderten-
gleichstellungsgesetzes (HmbBGG)  

Maßnahme ist 
umgesetzt 

86 Sozialbehörde Stärkung der LAG Maßnahme ist 
umgesetzt 

87 Sozialbehörde Auszeichnung freiwilligen Engagements im 
Zuge der Kampagne „Mit Dir geht mehr“ 

Maßnahme ist 
umgesetzt 

M47-H2.7 

88 Sozialbehörde Dialogforum „Geflüchtete mit Behinderung“ Fortlaufend 
89 Sozialbehörde Projekt „Engagiert und inklusiv“ zur Unterstüt-

zung von Menschen mit Behinderungen im frei-
willigen Engagement  

Maßnahme ist 
umgesetzt 

M47-H2.7 

90 Sozialbehörde Verbesserung der Rahmenbedingungen für das 
Engagement von Menschen mit Behinderungen 
über den Fachkreis „selbstverständlich freiwil-
lig“ des Aktivoli Landesnetzwerkes e.V. 

Fortlaufend M47-H2.7 

91 Sozialbehörde Inklusive Öffnung der Angebote von Freiwillige-
nagenturen 

Fortlaufend M47-H2.7 

VII. Handlungsfeld Persönlichkeits- und Schutzrechte
92 Sozialbehörde Vorlage eines Gesetzesentwurfs zur Änderung 

des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnah-
men bei psychischen Krankheiten, des Maßre-
gelvollzugsgesetzes und weiterer Gesetze 

Maßnahme ist 
umgesetzt 

93 Sozialbehörde Weiterentwicklung der psychiatrischen Versor-
gung und Vorlage eines Berichts 

Maßnahme ist 
umgesetzt 

94 BWFGB Fortführung der Beratungs- und Schulungsan-
gebote der "Fachstelle Pflege ohne Zwang" 

Maßnahme ist 
umgesetzt 

95 Sozialbehörde Gesetzliche Verankerung des Schutzes vor Ge-
walt in Diensten und Einrichtungen  

Maßnahme ist 
umgesetzt 

VIII. Handlungsfeld Frauen mit Behinderung
IX. Handlungsfeld Zugang zu Informationen

96 Sozialbehörde Ausbau von Angeboten in Leichter Sprache Fortlaufend 
97 Senatskanzlei Projekt „HHbIT“ – Hamburgs online Beitrag zur 

barrierefreien Informationstechnologie 
Maßnahme ist 
umgesetzt 

98 Senatskanzlei Verbesserung der Barrierefreiheit von Internet-
angeboten öffentlicher Stellen 

Maßnahme ist 
umgesetzt 

M5-H2.1 

X. Handlungsfeld Bewusstseinsbildung
99 Senatskanzlei Angebot von Workshops, Seminare oder Vor-

träge zu Themen der UN-Behindertenrechts-
konvention 

Fortlaufend M2-H2.1 

100 Sozialbehörde Konzipierung und Durchführung eines Themen-
tags für Auszubildende zur UN-Behinderten-
rechtskonvention 

Fortlaufend M2-H2.1 

101 BJV Fortbildungsangebote in der Sozialgerichtsbar-
keit  

Fortlaufend M41-H2.6 
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XI. Handlungsfeld Geflüchtete Menschen mit Behinderun-
gen in Hamburg

101 Sozialbehörde Beratungs- und Begleitangebot „Flucht und Be-
hinderung“ 

Maßnahme ist 
umgesetzt 

102 Sozialbehörde Aufbau eines Mentoring-Programms „We are 
Family“ 

Maßnahme ist 
umgesetzt 

103 Sozialbehörde Sprachmittlerpool für die ambulante Gesund-
heitsversorgung 

Maßnahme ist 
umgesetzt 

104 BWFGB Vernetzung von Haupt- und Ehrenamt im Dia-
logforum „Geflüchtete mit Behinderung“  

Maßnahme ist 
umgesetzt 

105/
106 

Sozialbehörde Angebot spezieller Integrationskurse für Gehör-
lose und Schwerhörige sowie für Blinde und 
Sehbehinderte 

Maßnahme ist 
umgesetzt 

Abkürzungsverzeichnis und Glossar 
AG Arbeitsgruppe 
BBZ Bildungs- und Beratungszentrum Pädagogik bei Krankheit / Autismus 
BIS Behörde für Inneres und Sport 
BJV Behörde für Justiz und Verbraucherschutz 
BKM Behörde für Kultur und Medien 
BSB Behörde für Schule und Berufsbildung 
BSW Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
BUKEA Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft 
BVM Behörde für Verkehr und Mobilitätswende 
BWFGB Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke 
BWI Behörde für Wirtschaft und Innovation 
bzw. Beziehungsweise 
DIN Deutsches Institut für Normung: eine Organisation, die Standards für Pro-

dukte und Dienstleistungen festlegt (beispielsweise bauliche Barrierefreiheit 
nach einem Standard mit der Nummer DIN 18040-1) 

Drs. Drucksache 
EAA-BIHA Einheitliche Ansprechstelle für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in Ham-

burg (vormals ein Projekt der Fortbildungsakademie der Wirtschaft gGmbH 
unter dem Namen „BIHA Hamburg – Consulting für Prävention, Inklusion, 
Rehabilitation“) 

ESF Europäischer Sozialfonds 
EU Europäische Union 
e.V. eingetragener Verein 
FHH Freie und Hansestadt Hamburg 
Focal Point Ansprechpersonen für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 

in den einzelnen Behörden 
GBS Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen 
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung (eine Unternehmensform) 
GPS Global Positioning System (ein System zur satellitengestützten Standortbe-

stimmung) 
HAW Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 
HBauO Hamburgische Bauordnung 
HIBB Hamburger Institut für Berufliche Bildung 
HmbBGG Hamburgisches Behindertengleichstellungsgesetz 
HmbBlinGG Hamburgisches Blindengeldgesetz 
HmbWBG Hamburgischen Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz 
hvv Hamburger Verkehrsverbund 
IFB Hamburgische Investitions- und Förderbank 
IfBQ Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung 
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IFF Interdisziplinäres Frühförderzentrum 
IT Informationstechnologie 
JBA Hamburger Jugendberufsagentur 
KibeG Hamburgisches Kinderbetreuungsgesetz 
Kita Kindertagesstätte 
KJSG Kinder- und Jugendstärkungsgesetz 
LAG Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen e.V. 
LAP Landesaktionsplan 
Lfd. Nr. (Fort-)Laufende Nummer 
ÖGD Öffentlicher Gesundheitsdienst 
OKJA Offene Kinder- und Jugendarbeit 
ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr (Busse und Bahnen) 
ÖRA Öffentliche Rechtsauskunft- und Vergleichsstelle 
PDF Portable Document Format (ein Standard für elektronische Dokumente) 
ReBBZ Regionale Bildungs- und Beratungszentren 
Schulbehörde Behörde für Schule und Berufsbildung 
SGB Sozialgesetzbuch (mit römischer Ziffer, z.B. SGB IX) 
Sozialbehörde Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration 
StVO Straßenverkehrsordnung 
u.a. unter anderem 
UN-Behinderten-
rechtskonvention 

Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen 

UN Vereinte Nationen (englisch „United Nations“) 
VHH Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH 
WfbM Werkstätten für behinderte Menschen 
ZAF Landesbetrieb Zentrum für Aus- und Fortbildung 
z.B. zum Beispiel 

Abbildungsverzeichnis 
Abbildung 1 Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts ............................................................... 5 

Abbildung 2 Erfahrungen in der Schulzeit ............................................................................................. 24 

Abbildung 3 Nötige Änderungen beim Übergang Schule zu Beruf ....................................................... 30 

Abbildung 4 Barrierefreiheit im öffentlichen Bereich ............................................................................. 52 

Abbildung 5 Änderungswünsche für den ÖPNV ................................................................................... 53 

Abbildung 6 Erfahrungen im Arbeitsleben ............................................................................................. 63 

Abbildung 7 Barrierefreiheit im Freizeitbereich ..................................................................................... 87 

Abbildung 8 Nötige Änderungen im Gesundheitssystem .................................................................... 107 

Die Federführung für diesen Landesaktionsplan liegt bei: 

Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration  

Amt für Soziales 

Abteilung für die Teilhabe und Gleichstellung von Menschen mit Behinderung 

un-brk@soziales.hamburg.de 
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Bericht des Senats zum Stand der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 

(UN-BRK) und der Weiterentwicklung des Landesaktionsplans 2023 

Stellungnahme SkbM 

Die Senatskoordinatorin für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (SkbM) 

begrüßt das sehr umfängliche Beteiligungsverfahren „Mit uns! Inklusion gestalten.“ 

Die hohe Beteiligung und der Eingang von 1.800 Vorschlägen zeugen von einem großen 

Interesse der Bürgerinnen und Bürger, verbunden mit der Erwartung, dass ihre Beiträge dazu 

beitragen können, Barrieren abzubauen und die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 

in allen Lebensbereichen weiter zu verbessern. 

Der vorliegende Bericht nennt basierend auf den Ergebnissen des Beteiligungsverfahrens 

wesentliche Herausforderungen zur Umsetzung der UN-BRK in Hamburg, zentrale 

Handlungsfelder und Vorhaben. Der Berichtsteil bietet damit grundsätzlich eine gute 

Grundlage für die Weiterentwicklung eines Landesaktionsplans für die Stadt. 

Die Maßnahmenblätter spiegeln jedoch kein einheitliches Verständnis in Hinblick auf den 

Landesaktionsplan als Umsetzungsinstrument, die Ziele und Maßnahmen wider. 

Die daraus abgeleiteten Maßnahmen entbehren überwiegend einer Formulierung konkreter 

und spezifischer Ziele, die Angabe von Start- und Enddatum bei den Zielen sowie die Bildung 

von Indikatoren, um die Umsetzung der Ziele überprüfen zu können. So sehen die 

Maßnahmen eine Überprüfbarkeit der Maßnahmenerreichbarkeit vor, jedoch keine 

Überprüfung der Eignung und Wirksamkeit der Maßnahmen in Hinblick auf die Zielerreichung. 

Von zentraler Bedeutung ist jedoch, Erkenntnisse über die Fortschritte zur Umsetzung der UN-

BRK in Hamburg zu gewinnen. Dies würde zudem die Grundlage für den angestrebten 

dynamischen Weiterentwicklungsprozess schaffen. Zudem fehlen im Sinne der Transparenz 

genauere Angaben zur Maßnahmen-Zuständigkeit. 

Zu einzelnen Maßnahmen: 

Der Katalog enthält Maßnahmen zur Verbesserung des Instruments, die nicht unmittelbar 

zur Umsetzung der UN-BRK beitragen („Metaebene“ Seite 117, 118). Es wird

empfohlen, ausschließlich Maßnahmen in den Plan aufzunehmen, die direkt auf die 

Umsetzung der UN-BRK zielen. 

Im Sinne einer gleichberechtigten Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung für Menschen mit 

Behinderungen gem. Art. 27 UN-BRK sollten die Maßnahmen „Weiterentwicklung 

der Werkstätten für Menschen mit Behinderung“ (Seite 69) und „Erleichterte

Vergabe an Inklusionsbetriebe“ (Seite 70) lediglich für einen Übergangszeitraum gelten

und im Rahmen der Verhandlungen des Trägerbudgets ab 2028 keinen weiteren Einzug 

halten. Vielmehr gilt es jetzt die verbleibende Zeit zu nutzen, um parallel Maßnahmen zu 

entwickeln, die einen echten Systemwechsel, weg von einer Beschäftigung in Werkstätten 

für behinderte Menschen oder Inklusionsbetrieben, hin zu einem inklusiven allgemeinen 

Arbeitsmarkt, ermöglichen. 

Die Maßnahme „Schulungsreihe zur Identifizierung von Geflüchteten 

mit behinderungsbedingten Schutzbedarfen“ (Seite 85) wird dem verpflichtenden Ziel

einer systematischen Identifizierung von Geflüchteten mit behinderungsbedingten 

Schutzbedarfen als alleinige Maßnahme nicht gerecht. Für eine angemessene medizinische 

Versorgung und bedarfsgerechte Unterbringung sowie geeignete Prüfung und Durchführung 

von Asylverfahren im Sinne der Gleichbehandlung von Betroffenen mit besonderen 

Schutzbedarfen, braucht es ein einheitliches Identifizierungsverfahren, dass unter 

Berücksichtigung der Gewährleistungen 
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nach der Aufnahme- und Verfahrensrichtlinie der Europäischen Union eine systematische 

Identifizierung aller vulnerablen Gruppen im Asylverfahren gewährleisten kann.  

Die Maßnahme „Verbesserung der Barrierefreiheit auf öffentlichen Spielplätzen“ (Seite 97)

wird als unzulänglich erachtet. Die Berücksichtigung aktueller Bedarfe kann für eine 

Prioritätensetzung genutzt werden. Grundsätzlich sollte es jedoch das Ziel sein, einen 

barrierefreien Zugang und zumindest ein barrierefreies Spielgerät bei Bau- und 

Umbaumaßnahmen auf jedem Spielplatz einzurichten. 

Zu „Barrierefreiheit in Arztpraxen“ (Seite 109) ist nicht ersichtlich, welche Maßnahme geplant

ist. Um einheitliche Standards in diesem Bereich zu schaffen wird empfohlen, eine Art 

Checkliste zu entwickeln, anhand derer bestehende Arztpraxen auf Barrierefreiheit überprüft 

werden können und an die sich neu zugelassene Arztpraxen halten müssen.  

SkbM begrüßt die Absicht, den Landesaktionsplan von externer Stelle evaluieren zu lassen. 
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Hamburger LAG für behinderte Menschen e.V., Alsterdorfer Markt 7, 22297 Hamburg 

Stellungnahme  

der Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen e.V. (LAGH) 

zum  

Bericht des Senats zum Stand der Umsetzung der UN - Behindertenrechts-

konvention und der Weiterentwicklung des Landesaktionsplans 2023  

Hamburg auf dem Weg zu einer Inklusionsmetropole 

Die LAGH hat den Bericht des Senats am 23. Oktober 2023 mit der Bitte um 

Stellungnahme erhalten. Sie bedankt sich für diese Gelegenheit sich zu äußern und 

auch dafür, dass sie einzelne Punkte aus Sicht der Menschen mit Behinderungen und 

chronischen Erkrankungen und ihrer Vereine und Verbände bereits vorab mündlich in 

einem Termin mit der Staatsrätin der Hamburger Sozialbehörde vortragen konnte. 

Soweit diese nicht noch Gegenstand der Schlussredaktion sein werden, wird die LAGH 

sie zu einem späteren Zeitpunkt in ihrer Interessenvertretung weiterverfolgen.  

Die LAGH geht hiermit auf vier Punkte ein: 

 Interessenvertretung ist wichtig für eine transparente, wirksame

Umsetzung der UN-BRK: Die LAGH hat an der dreijährigen Vorarbeit zu

diesem Bericht des Senats mitgewirkt, angefangen mit der Vereinbarung 2020

mit der FHH zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (sog.

„Staatsräte-Vereinbarung“). Darin verpflichtete sich die FHH zur frühzeitigen

und adressatengerechten Beteiligung der Menschen mit Behinderungen und

ihrer Vereine und Verbände an der Weiterentwicklung des

Landesaktionsplans. Der Beteiligungsprozess „Mit uns“ startete 2021,

überschattet von der Corona-Zeit und ihren Kontaktbeschränkungen.

Gemeinsam konnte die LAGH mit ihren Mitgliedern, den Vereinen von

Menschen mit Behinderungen, sowie weiteren Akteuren zu einem

barrierearmen Beteiligungsverfahren und Anpassungen für Menschen mit
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unterschiedlichen Behinderungserfahrungen beitragen. Die Absicht der 

Verantwortlichen, eine größtmöglich barrierefreie Beteiligung und Pluralität der 

von den Menschen selbst gewünschten Ziele und Maßnahmen zu erreichen, 

war deutlich wahrnehmbar. Der vorliegende Bericht des Senats bringt diese 

Haltung textlich in den Absichten und Zielen gut zum Ausdruck („Nicht ohne 

uns über uns“ insbesondere Kapitel 1 und zu den einzelnen 

Handlungsfeldern).  

Die LAGH erkennt in dem Bericht, dass einige ihrer Hinweise aufgegriffen 

wurden, so zum Beispiel die Perspektive für besonders vulnerable 

Personengruppen. (Unter diesem Begriff versteht die LAGH u.a. Personen 

mit mehrfacher Behinderungserfahrung, Frauen und Kinder mit 

Behinderungen, Personen die neben einer Behinderung auch anders von 

Diskriminierung betroffen sein können (“Intersektionalität“)). Die LAGH begrüßt 

in diesem Zusammenhang das Vorhaben, den Nachteilsausgleich Blindengeld 

auch für taubblinde und hörsehbehinderte Menschen, denen das Merkzeichen 

TBl zuerkannt ist, zu öffnen (vgl. im Bericht 2.6) Zugleich bedauert sie, dass für 

diese erheblich mehrfach behinderte Personengruppe nicht auch die 

Leistungshöhe nach oben angepasst werden soll, wie es in mehreren anderen 

Bundesländern der Fall ist. Nicht nur aber insbesondere auch für besonders 

vulnerable Personen wären vorgesehene neue pauschale Nachteilsausgleiche 

(Teilhabegeld, Gehörlosengeld) im weiterentwickelten Landesaktionsplan 

wünschenswert gewesen, die den Alltag erleichtern und bürokratisch 

aufwendige Antragsverfahren vermeiden würden.  

Die LAGH begrüßt die Absicht der FHH, die Umsetzung der UN-BRK mit dem 

Landesaktionsplan zukünftig dynamisch zu gestalten (vgl. Bericht 3. 

Ausblick), als Chance für mehr Transparenz, Verbesserung des Disability 

Mainstreamings und mehr Interessenvertretung in Hamburg. Die Umsetzung 

der UN-BRK und auch die Kritik, wenn sie ausbleibt, wird sich so zukünftig 

mehr lohnen.  
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 Inklusive Bildung von Anfang an: Die LAGH begrüßt das Projekt „Inklusive

Jugendhilfe“ (vgl. Bericht 2.2):

Hamburgs Familien sollen zukünftig von Anfang gleichberechtigt, vollständig

und wirksam gesellschaftlich und in allen Leistungen teilhaben, unabhängig

davon, ob Kinder von Behinderung bedroht sind oder mit einer Behinderung

leben. Insbesondere die Koordination durch die neuen Akteure in

Verantwortung ab dem 1.1.2024, die „Verfahrenslotsen“, sollen eine effektive

Unterstützung bei der Leistungssicherung sein. Auch die Entwicklung

inklusiver Zuständigkeiten in den Jugendämtern ist wichtig, damit Familien, die

betroffen sind, einfache Zugänge zu Hilfen finden. Die LAGH sieht hierin auch

eine inhaltliche Verbindung zu dem geplanten Organisationsentwicklungs-

Prozess zur Verbesserung der Beratungs- und Bildungsangebote (S. 27), die

neue Vorteile und Erleichterungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

bringen können.

Aber: Wichtig ist es aus Sicht der LAGH, dass Familien mit den Kindern und

Jugendlichen tatsächlich einfach und selbstverständlich Angebote mit

Unterstützung und Entlastung erreichen. Dazu ist eine Harmonisierung der

sozialrechtlichen Bereiche Kinder- und Jugendhilfe und Eingliederungshilfe

allein nicht ausreichend. Notwendig für eine solche inklusive Gleichstellung der

Familien ist die Verbindung an den Schnittstellen zu weiteren Leistungen

und Nachteilsausgleichen, so im Krankenversicherungs-, Pflege und

Schulrecht mit § 12 HmbSchulG (Hamburger Modell der Schulbegleitung),

damit Teilhaberechte vollständig wirksam in Anspruch genommen werden

können. Die LAGH freut sich, dass in diesem Zusammenhang auch

Selbstvertretungen als Beteiligte bei der Umsetzung genannt werden (so in

2.2 ff.). Ihre Beratungs- Empowerment- und Lotsenarbeit, die meist ohne

zusätzliche Ressource Familien Orientierung gibt, sollte dabei allerdings mehr

als bisher angemessen bewertet und gefördert werden.

 Mehr Barrierefreiheit: Die LAGH erkennt gerade bei den Zielen und

Maßnahmen im Bericht in den Bereichen Barrierefreiheit im Verkehr und bei
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der Entwicklung der Hamburger Bauordnung sowie der Gebäude im Bestand 

und Bau Erreichtes ihrer Interessenvertretung und zugleich Herausforderungen 

in der Zukunft aus Sicht der Menschen mit Behinderungen und ihrer Vereine 

und Verbände. So begrüßt die LAGH das Vorhaben, das Kompetenzzentrum 

für ein barrierefreies Hamburg personell zu stärken und zu prüfen, wie es 

regelhaft in weitere Bereiche des barrierefreien Planens einbezogen werden 

kann (vgl. 2.1 im Bericht). Auch das Bekenntnis der Behörde für Verkehr und 

Mobilitätswende zu einer regelmäßigen und frühzeitigen Einbindung der 

Organisationen der Menschen mit Behinderung in die Planung und Umsetzung 

des Zukunftsthemas Mobilitätswende (vgl. im Bericht 2.4) wird als vorbildlich 

und im Sinne des Grundsatzes „nicht ohne uns über uns“ begrüßt. Gleichzeitig 

erwartet die LAGH aber dringende und spürbare Verbesserungen im Alltag der 

Menschen mit Behinderungen. Hier ist die Lösung des dringenden E-Scooter-

Chaos auf Hamburgs Gehwegen und der Zugang zu Fahrgastinformationen im 

ÖPNV nach dem Zwei-Sinne-Prinzip (für Menschen mit Sinnesbehinderungen 

und mit Lernschwierigkeiten) zu nennen. Zu kurz greifen Ziele wie der Umbau 

der Alsterschwimmhalle (vgl. im Bericht 2.7), die bereits abgeschlossen und 

nicht in erster Linie auf Barrierefreiheit ausgerichtet sind. Insgesamt vermisst 

die LAGH ein in allen Bereichen und Ressorts benanntes Planen, um 

„angemessenen Vorkehrungen“ sicherzustellen, die individuelle Barrieren 

abbauen. Vor diesem Hintergrund wird sie zukünftig die Schwierigkeiten der 

Menschen bei der Inanspruchnahme ihrer gleichberechtigten, vollen und 

wirksamen Teilhabe aufgrund aller Arten von Barrieren (auch unsichtbare (vgl. 

Bericht 1.1) und bürokratische) weiter aufgreifen.  

 Allgemeine Zugänge statt Institutionalisierung: Die Staatenprüfung

Deutschlands zur Umsetzung der UN-BRK vom 3. Oktober 2023 beschreibt,

dass eine Umsetzung der Rechte der Menschen mit Behinderungen noch zu

wenig erfolgt. Insbesondere gibt es – auch in Hamburg – noch zu viele

Sondereinrichtungen für Menschen mit Behinderung, auf die sie für ihr

Wohnen und Arbeiten in Ermangelung von anderen, von ihnen gewünschten
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Assistenzmodellen zurückgreifen müssen.  

Die LAGH sieht im Bericht des Senats für eine Verbesserung dieser Situation 

zwar Ansätze (so gibt es Ziele für barrierefreies Wohnen (vgl. im Bericht 2.3), 

Weiterentwicklung und Stärkung des Budgets für Arbeit (vgl. im Bericht 2.5) 

und selbstbestimmte Freizeit (vgl. im Bericht 2.7). Ohne eine verbindliche 

Planung unter Einbeziehung der erforderlichen Mitakteure aus der 

Zivilgesellschaft (Eigentümer, Arbeitgeber, Verkehrsunternehmen u.a.) und 

verbindlichen Leitplanken für individuelle Assistenz-Modelle bleiben diese 

jedoch lediglich Teilziele, die für die Umsetzung der UN-BRK nicht weit genug 

gehen.  

Daher führt die LAGH mit der Sozialbehörde (u.a. zur Psychiatrie-Planung) und 

den weiteren Ressorts zielgerichtete Gespräche zur weitergehenden 

Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen insbesondere auf 

eine unabhängige Lebensführung und volle, wirksame und gleichberechtigte 

Einbeziehung in die Gemeinschaft (Art. 19 UN-BRK), das erreichbare 

Höchstmaß an Gesundheit (Art. 25 UN-BRK), das gleiche Recht auf Arbeit 

(Art. 27 UN-BRK), die gleiche Anerkennung vor dem Recht (Art. 12 UN-BRK) 

und die gleichberechtigte Freiheit und Sicherheit der Person (Art. 14 UN-

BRK) weiter voran zu bringen.  

Der Bericht des Senats skizziert themenübergreifend Zugangswege der UN-

BRK in Hamburg, die sich verbreitern werden. Dazu wird die LAGH ihren 

Beitrag leisten: Geplanten Maßnahmen, wie zum Beispiel der 

Bewusstseinsbildung und adressatengerechten Sprache in der Justiz (vgl. im 

Bericht 2.6) werden zur Durchsetzung von Rechtsansprüchen nächste Ziele 

folgen müssen, nicht zuletzt um die Institutionalisierung von Menschen 

mangels anderer Angebote und gegen den Willen zu beenden.  

Hamburg im November 2023 

Heiko Kunert, Jurand Daszkowski, Petra Voetmann, Alexander von Meyenn, 

Kerrin Stumpf 
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